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VORWORT

Das Europaische Parlament, der Rat und die Kommission kénnen sich bei der
Abfassung von Rechtsakten im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens auf den zwischen ihnen abgestimmten
Gemeinsamen Leitfaden stitzen!. Da sich der Gemeinsame Leitfaden auf alle
Unionsrechtsakte bezieht, verfugt er allerdings Uber einen sehr breiten
Anwendungsbereich. Aullerdem enthédlt der Gemeinsame Leitfaden
grundlegende Richtlinien zur Abfassung von Rechtstexten, stellt aber keine
detaillierten Regeln dazu auf und enthélt nur wenige Standardformulierungen.
Daher erschien es sinnvoll, ihn mit einem Dokument zu erganzen, das Regeln
zur Abfassung von Rechtsakten im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren sowie
Standardformulierungen enthéalt. Dies ist der Zweck dieses Gemeinsamen
Handbuchs, das von den juristischen und sprachjuristischen Diensten der drei
Organe erstellt worden ist. Das Gemeinsame Handbuch wird die
Zusammenarbeit zwischen dem Européischen Parlament, dem Rat und der
Kommission im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
entsprechend ihrer Gemeinsamen Erklarung vom 13. Juni 20072 férdern.

Das Gemeinsame Handbuch wurde von den Verwaltungsdienststellen erstellt
und ist daher nicht verbindlich fur die am Gesetzgebungsprozess beteiligten
politischen Gremien. Der einzige Zweck des Gemeinsamen Handbuchs besteht
darin, insbesondere durch die aufgezeigten Standardformulierungen die
Verfasser mit einem ,Werkzeugkasten“ auszustatten, dem sie haufig
verwendete Formulierungen entnehmen kdnnen, wenn sie es in einem
bestimmten Fall fir zweckmalig halten.

Aullerdem zielt das Gemeinsame Handbuch auf die Endfassung von
Gesetzgebungsakten ab, wie sie am Ende des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens erlassen werden. Frihere Fassungen dieser Texte,
insbesondere der Kommissionsvorschlag, kénnen in verschiedener Hinsicht
davon abweichen, zum Beispiel weil verschiedene Stufen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens noch nicht bekannt waren.

Eigenstandige Rechtsakte der Organe, die nicht im ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, konnen von den im
Gemeinsamen Handbuch vorgeschlagenen Formulierungen abweichen.

1 "Gemeinsamer Leitfaden des Européischen Parlaments, des Rates und der Kommission
far Personen, die an der Abfassung von Rechtstexten der Europaischen Union mitwirken."
Die 2014 aktualisierte Fassung findet sich in Anhang I.

2 Gemeinsame Erkldrungen des Europaischen Parlaments, des Rates und der Kommission
vom 13. Juni 2007 zu den praktischen Modalitaten des neuen
Mitentscheidungsverfahrens (Artikel 251 EG-Vertrag) (ABI. C 145 vom 30.06.2007, S. 5).



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32007C0630%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32007C0630%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32007C0630%2801%29

C.1.1.
C.1.2.
C.1.2.1.
C.1.2.2.
C.1.2.3

C.2.

C.2.1.

C.2.1.1.
C.2.1.1.1.

cC.2.1.1.2.

C.2.1.2.
C.2.2.

C.3.
C.3.1.
C.3.2.
C.3.2.1.
C.3.2.2.

C.3.3.

INHALT

TEIL A — MUSTER FUR RECHTSAKTE ....cvvviiiiiiiiiiieeeenene 1
TEIL B — STANDARDSTRUKTUR DES VERFUGENDEN TEILS ...8

TEIL C — STANDARDFORMULIERUNGEN........ccoiieiiia 10
STANDARDFORMULIERUNGEN FUR DELEGIERTE

RECHTSAKTE .o e e 10
ERWAGUNGSGRUND ... .ottt e e e e eee e e eaeens 10
ARTIKEL. ... e 10
ARTIKEL ZUR BEFUGNISUBERTRAGUNG .......ccccviviiinenannn.. 11

ARTIKEL ZUR AUSUBUNG DER BEFUGNISUBERTRAGUNG .... 11
ERGANZENDER ARTIKEL, WENN DAS DRINGLICHKEITS-

VERFAHREN ANWENDUNG FINDET ...t 12
STANDARDFOMULIERUNGEN FUR DURCHFUHRUNGS-
RECHTSAKTE. .. ..t 12
DURCHFUHRUNGSRECHTSAKTE, DIE DER KONTROLLE
DURCH DIE MITGLIEDSTAATEN UNTERLIEGEN.............c. e 12
ERWAGUNGSGRUNDE .....ciiiiiiiiiiieieieee e e e eeeeeea 13

ERWAGUNGSGRUND, DER IMMER VORHANDEN SEIN MUSS,
WENN DER BASISRECHTSAKT DURCHFUHRUNGS-
BEFUGNISSE VORSIEHT, DIE DER KONTROLLE DURCH DIE

MITGLIEDSTAATEN UNTERLIEGEN.........ccccciiiii e 13
ERWAGUNGSGRUNDE, DIE IN BESONDEREN FALLEN

VORHANDEN SEIN MUSSEN.......ccocciiiiiiieieiei e 13
ARTIKEL . eeeee e e o 14

DURCHFUHRUNGSRECHTSAKTE, DIE NICHT DER KONTROLLE .
DER MITGLIEDSTAATEN UNTERLIEGEN.................oooeiiiiiiinnn . 16

STANDARDFORMULIERUNGEN FUR KODIFIZIERUNGEN ....... 17
LI = 17
ERWAGUNGSGRUNDE ... .utiiiiiiieee e e eeeeeeaeaeens 18
ERSTER ERWAGUNGSGRUND ......cuiuiiiiiniiiiii e eeeeeeeeeene 18

LETZTER ERWAGUNGSGRUND BEI KODIFIZIERUNG EINER
RICHT LINIE Lo e e e 18

AR T IKEL e e 19



C.3.3.1.

C.3.3.2.

C.3.4.

C.3.4.1.

C.3.4.2.
C.3.4.3.

C.4.
C.4.1.
C.4.2.

C.4.2.1.
C.4.2.2.
C.4.2.3.

C.4.3.

C.4.3.1.
C.4.3.2.

C.4.4.

C.4.4.1.
C.4.4.2.

C.4.4.3.

C.5.

C.5.1.
C.5.2.
C.5.3.

ARTIKEL ZUR AUFHEBUNG EINER VERORDNUNG ODER
EINES BESCHLUSSES. ... 19

ARTIKEL ZUR AUFHEBUNG EINER RICHTLINIE ................... 19
BESONDERE STANDARDANHANGE BEI DER KODIFIZIERUNG 19
IN RECHTSAKTEN ZUR KODIFIZIERUNG EINER VERORDNUNG

ODER EINES BESCHLUSSES. ... 19
ZUR KODIFIZIERUNG EINER RICHTLINIE........cccceeiiiiiiiii 20
IN ALLEN KODIFIZIERUNGSRECHTSAKTEN ....cccoviiiiiiints. 20
STANDARDFORMULIERUNGEN FUR NEUFASSUNGEN........... 21
LI =3 21

BESONDERE STANDARDERWAGUNGSGRUNDE UND
STANDARDARTIKEL BEI DER NEUFASSUNG EINER

RICHT LINIE L. e e e 21
ERSTER ERWAGUNGSGRUND ......ciuiuiiiiiiiec e 21
LETZTER ERWAGUNGSGRUND........otiiiiiiiiieieieieeeeeneaeeen, 22

DEM LETZTEN, DIE ADRESSATEN BEZEICHNENDEN ARTIKEL
VORAUSGEHENDE ARTIKEL ..uveiiiiiii e 22

BESONDERE STANDARDERWAGUNGSGRUNDE UND
STANDARDARTIKEL BEI DER NEUFASSUNG EINER

VERORDNUNG ODER EINES BESCHLUSSES...............cooviiiie 24
ERSTER ERWAGUNGSGRUND ......cuiuiiiiiiiiie e eeeeeeeaeenes 24
DEM LETZTEN ARTIKEL UBER DAS INKRAFTTRETEN

VORAUSGEHENDE ARTIKEL ..uveiii i 24
ANHANGE ...cniiiii e 25

IN RECHTSAKTEN ZUR NEUFASSUNG EINER RICHTLINIE..... 25

IN RECHTSAKTEN ZUR NEUFASSUNG EINER GEANDERTEN
VERORDNUNG ODER EINES GEANDERTEN BESCHLUSSES
(EINER GEANDERTEN ENTSCHEIDUNG) .....ccuiuiininininannen. 26

IN ALLEN RECHTSAKTEN ZUR NEUFASSUNG .........cciiinneet.. 26

STANDARDFORMULIERUNGEN ZU DEN GRUNDSATZEN DER
SUBSIDIARITAT UND DER VERHALTNISMARIGKEIT.... ......... 27

VERHALTNISMARIGKEITERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMARIGKEIT .......ccuuue.n... 27

AUSNAHME VON DER VERPFLICHTUNG, DEN FRISTABLAUF
ZUR ABGABE VON BEGRUNDETEN STELLUNGNAHMEN .
DURCH DIE NATIONALEN PARLAMENTE ABZUWARTEN ........ 28



C.6.

C.7.

C.8.
C.8.1.

C.8.1.1.
C.8.1.2.

C.8.2.

C.8.2.1.
C.8.2.2.

C.9.

C.9.1.

C.9.1.1.
C.9.1.2.

C.9.2.
C.9.3.

C.9.3.1.
C.9.3.2.

C.9.4.

C.9.4.1.
C.9.4.2.

C.9.5.

C.9.5.1.
C.9.5.2.

C.9.6.

C.9.6.1.
C.9.6.2.

C.9.7.

FORMULIERUNGEN FUR NICHT IN DEN VERTRAGEN
VORGESEHENE ANHORUNGEN .....coiiiiiiiiiiiieeeeee e 28

STANDARDFORMULIERUNGEN FUR BEGRIFFSBESTIM-
MUNGEN. .. e e o 28

STANDARDFORMULIERUNGEN FUR FINANZIELLE ASPEKTE .. 29

MEHRJAHRESPROGRAMME ... e e 29
ERWAGUNGSGRUND UBER DIE FINANZAUSSTATTUNG........ 29
ARTIKEL UBER DIE FINANZAUSSTATTUNG....c.cccevinenenenanen. 29
SCHUTZ DER FINANZIELLEN INTERESSEN DER UNION........ 30
ERWAGUNGSGRUND ......ciiiiiiiiiiiieeee e e e eee e 30
ARTIKEL e e e 30
STANDARDFORMULIERUNGEN FUR ANDERUNGSRECHTS-

AT E . s 31
EINLEITUNGSSATZ ..o e e 31
BElI MEHRFACHER ANDERUNG EINES TEXTES .....ccccvevvanen... 31
BElI MEHRFACHER ANDERUNG EINER PASSAGE .................. 31
ERSETZUNG. ... e 31
EINFUGUNG ....etiiie et et eea 32
STANDARDFORMULIERUNG. ... 32
NUMMERIERUNG ... e e 32
ANFUGUNG ... e ettt e a e ens 33
STANDARDFORMULIERUNG. ... 33
NUMMERIERUNG ... e e 33
STREICHUNG/AUFHEBUNG ...t eee e 33
STANDARDFORMULIERUNG. ... ..o 34
NUMMERIERUNG ...t 34

ANDERUNG EINES ANHANGS ODER MEHRERER ANHANGE... 34
STANDARDFALL (ANDERUNGEN IM ANHANG ENTHALTEN) ... 34

BESONDERE REGEL IM FALLE EINER EINFACHEN ANDERUNG
(IM WEGE EINER DIREKTEN ANDERUNG IN DEN .
o I 1 = N ) PP 35

VON EINER ANDERUNG NICHT BETROFFENE SPRACHE........ 35



C.10.

C.10.1.
C.10.2.
C.11.

C.11.1.
C.11.2.
C.12.

C.12.1.
C.12.2.
C.12.3.
C.138.

C.13.1.

C.13.1.1.

C.13.1.2.

C.13.1.38.

C.13.1.4.

C.13.1.5.

C.13.1.6.

C.13.1.7.

C.13.1.8.

STANDARDFORMULIERUNG FUR VERLANGERUNGEN UND

AUFHEBUNGEN.. ... e 35
AUFHEBUNG ... ettt e e aaas 35
VERLANGERUNG . ...ttt et 35
STANDARDFORMULIERUNG ZUM INKRAFTTRETEN UND ZUR

GELTUNGSDAUER ... e 35
INKRAFTTRETEN . ..o e 36
GELTUNGSDAUER ... 36
STANDARDFORMULIERUNG ZUR UNMITTELBAREN GELTUNG

UND ZU ADRESSATEN ... e 36
UNMITTELBARE GELTUNG VON VERORDNUNGEN................ 36
ADRESSATEN VON RICHTLINIEN ... 37
ADDRESSATEN VON BESCHLUSSEN ....cviiiiiiiiiieeeeeeeeenen. 37

BESONDERE FORMULIERUNGEN FUR ,,SCHENGEN*“-
RECHTSAKTE UND ANDERE RECHTSAKTE, DIE UNTER DEN
DRITTEN TEIL, TITEL V AEUV FALLEN.... ... 38

»OCHENGEN“-RECHTSAKTE ... 38

ISLAND UND NORWEGEN - BETEILIGUNG AN DER
ANWENDUNG ... e 38

ISLAND UND NORWEGEN — TEILNAHME AN DEN .
TATIGKEITEN DES AUSSCHUSSES ......oviiiiiiieieeieeeeenene 38

SCHWEIZ — TEILNAHME AN DER ANWENDUNG AUFGRUND
JEDWEDEN ARTIKELS DES AEUV AURER DEN ARTIKELN 82
BIS 89 (BISHERIGER DRITTER TEIL TITEL IV EGV)..................38

SCHWEIZ — TEILNAHME AN DER ANWENDUNG AUFGRUND
EINES DER ARTIKEL 82 BIS 89 DES AEUV (BISHERIGER .
TITEL VI EUV ) ot 39

SCHWEIZ — TEILNAHME AN DEN TATIGKEITEN DER
AUSSCHUSSE ....cuiiiiiiie e e 40

LIECHTENSTEIN — TEILNAHME AN DER ANWENDUNG
AUFGRUND JEDWEDEN ARTIKELS DES AEUV AURER DEN
ARTIKELN 82 BIS 89 (BISHERIGER DRITTER TEIL TITEL IV .
E GV ettt 40

LIECHTENSTEIN — TEILNAHME AN DER ANWENDUNG
AUFGRUND EINES DER ARTIKEL 82 BIS 89 DES AEUV
(BISHERIGER TITEL VI EUV) .o 41

DANEMARK — KEINE TEILNAHME (MIT DER MOGLICHKEIT
DER TEILNAHME) .. e et 41



C.13.1.9.

C.13.1.10.
C.13.1.11.
C.13.1.12.
C.13.1.138.

C.13.2.

C.13.2.1.

C.13.2.2.

C.13.2.3.

C.13.2.4.

C.13.2.5.

C.13.2.6.

C.13.2.7.

C.13.2.8.

C.14.

C.14.1.

C.14.2.

C.14.38.

VEREINIGTES KONIGREICH — TEILNAHME ........ccvvvvinanen... 42
VEREINIGTES KONIGREICH — KEINE TEILNAHME................ 42
IRLAND — TEILNAHME ... 42
IRLAND — KEINE TEILNAHME ... e 43

MITGLIEDSTAATEN FUR DIE DER SCHENGEN-BESITZSTAND
NOCH NICHT ZUR GANZE IN KRAFT GETRETEN IST ............ 43

WEITERE RECHTSAKTE, DIE UNTER DEN DRITTEN TEIL,

TITEL V AEUV FALLEN (RECHTSAKTE, DIE KEINE
WEITERENTWICKLUNG DES SCHENGEN-BESITZSTANDS
DARSTELLEN) ..t 43

DANEMARK — ERWAGUNGSGRUND ZUR BESONDEREN
POSITION DANEMARKS ... ..ottt 43

BESONDERE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS — NICHTBETEILIGUNG DIESER BEIDEN
MITGLIEDSTAATEN . .eeiii et e e 43

BESONDERE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS — NICHTBETEILIGUNG DES VEREINIGTEN
KONIGREICHS .. ..ot 44

BESONDERE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS — NICHTBETEILIGUNG IRLANDS .......c.ccceet.... 44

BESONDERE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS — BETEILIGUNG BEIDER MITGLIEDSTAATEN . 44

BESONDERE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS — BETEILIGUNG DES VEREINIGTEN
KONIGREICHS ... i e et aeens 45

BESONDERE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS — BETEILIGUNG IRLANDS ......ccoiiiiiiieeeen 45

ERSETZUNG EINES BESTEHENDEN RECHTSAKTS, DURCH
DEN DAS VEREINIGTE KONIGREICH ODER IRLAND
BEREITS GEBUNDEN SIND (DE FACTO NEUFASSUNG)......... 45

FORMULIERUNGEN HINSICHTLICH DER UMSETZUNG VON
RICHTLINIEN .o 46

ANWENDUNG DURCH ALLE MITGLIEDSTAATEN INNERHALB
EINES FESTGELEGTEN ZEITRAUMS ODER SPATESTENS
BIS ZU EINEM FESTGELEGTEN ZEITPUNKT..........ooeviiiiiiie 46

ANWENDUNG AB DEMSELBEN DATUM IN ALLEN MITGLIED-
STAATEN L 46

ERLASS, VEROFFENTLICHUNG UND ANWENDUNG DURCH
ALLE MITGLIEDSTAATEN INNERHALB EINES FESTGELEGTEN



C.14.4.

C.14.5.
C.14.6.

C.15.

C.15.1.
C.15.2.

D.1.
D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.
D.1.4.
D.1.4.1.
D.1.4.2.
D.1.4.3.
D.1.4.4.
D.2.
D.2.1.
D.2.2.

D.2.3.

D.2.4.

D.2.5.
D.2.5.1.

D.2.5.2.

ZEIT-RAUMS ODER SPATESTENS ZU EINEM FESTGELEGTEN
ZEITPUNKT ..o 47

MITGLIEDSTAATEN, DIE BEREITS RECHTSVORSCHRIFTEN
ERLASSEN HABEN, DIE DEN VORSCHRIFTEN DER
RICHTLINIE ENTSPRECHEN ... 47

RECHT, MABNAHMEN ZU TREFFEN ......ccoiiiiiiiiiiieee 47

VERHALTNIS ZWISCHEN DEN VORSCHRIFTEN EINER
RICHTLINIE UND NATIONALEN UMSETZUNGSMARNAHMEN .. 47

FORMULIERUNGEN HINSICHTLICH SANKTIONEN AUF

EBENE DER MITGLIEDSTAATEN ..o 4é
IN EINER VERORDNUNG ..o 48
IN EINER RICHTLINIE. ... e 48
TEIL D — ZUSATZLICHE RICHTLINIEN ZUR ABFASSUNG ..... 49
ABFASSUNG DES TITELS ... 49
ALLGEMEINES ... e 49
BETROFFENER BEREICH ... 49
NUMMERIERUNG ... e e 49
VOLLSTANDIGER TITEL cuuvititiiii e 49
KUR ZE ..ot 49
ANDERUNGSRECHTSAKTE ...vtiiiiiieiieeeeeeee e eneneaeeens 50
KODIFIZIERUNGEN UND NEUFASSUNGEN ........ociiiiiiieennn. 51
ANDERUNG DES BEAMTENSTATUTS ..ouiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee 51
ABFASSUNG DER BEZUGSVERMERKE ........ccoiiiiiiiiiiens 51
ALLGEMEINES ... e 52
BEZUGSVERMERKE HINSICHTLICH DER RECHTS-

GRUNDLAGE.......oi 52
BEZUGSVERMERKE HINSICHTLICH DES DEM GESETZGEBER
VORGELEGTEN ENTWURFS EINES RECHTSAKTS................. 52
BEZUGSVERMERKE HINSICHTLICH DER UBERMITTLUNG

AN DIE NATIONALEN PARLAMENTE ......ccccooeiii, 52
BEZUGSVERMERKE HINSICHTLICH ANHORUNGEN.............. 52

ANHORUNGEN, DIE NICHT ZU EINER STELLUNGNAHME
FUHREN. ... eea 52

MEHRERE STELLUNGNAHMEN WERDEN ABGEGEBEN........... 52



D.2.5.3.

D.2.5.4.
D.2.6.

D.2.6.1.
D.2.6.2.
D.2.6.3.
D.3.
D.4.
D.4.1.
D.4.2.
D.4.3.
D.4.4.
D.4.4.1.
D.4.4.2.
D.4.4.3.
D.4.5.
D.5.
D.5.1.
D.5.2.
D.5.38.
D.6.
D.6.1.
D.6.2.
D.6.3.
D.6.4.
D.6.5.
D.6.5.1.
D.6.5.2.
D.6.5.3.
D.6.5.4.

IN DEN VERTRAGEN VORGESEHENE FAKULTATIVE

ANHORUNG. ..ottt e a e ens 5?;
NICHT IN DEN VERTRAGEN VORGESEHENE ANHORUNG ...... 53
BEZUGSVERMERK HINSICHTLICH DES

GESETZGEBUNGSVERFAHRENS ... 53
ANNAHME IN ERSTER LESUNG ..o 53
ANNAHME IN ZWEITER LESUNG ... 53
ANNAHME IN DRITTER LESUNG ... 54
ABFASSUNG DER ERWAGUNGSGRUNDE .......cccevvviiinenannne. 54
ABFASSUNG DES VERFUGENDEN TEILS......cccvviiinineneanene. 55
ALLGEMEINES ... s 55
STANDARDSTRUKTUR .. 55
UNTERGLIEDERUNGEN ... e e 55
AUFZAHLUNGEN ...ttt 55
AUFZAHLUNG IN EINEM SATZ OHNE EINLEITUNGSSATZ ..... 56

AUFZAHLUNG NACH VORANGEHENDEM EINLEITUNGSSATZ..56

AUFZAHLUNGEN IN TABELLEN.....cciiiiiiiiiiiieieieieeeeaeaeeen, 57
UBERSCHRIFTEN UND INHALTSVERZEICHNISSE ................ 57
ABFASSUNG VON ANHANGEN ....civiiiiiiiieeieieeeeeeeeeeen 58
ALLGEMEINES ... e 58
FORM, STIL UND NUMMERIERUNG ... 58
INHALTSVERZEICHNIS ... e 58
INTERNE BEZUGNAHMEN. ... 58
ALLGEMEINES ... e e 58
ALLGEMEINE BEZUGNAHMEN AUF DEN RECHTSAKT............ 58
BEZUGNAHMEN AUF BEZUGSVERMERKE............cciiiieeann. 59
BEZUGNAHMEN AUF ERWAGUNGSGRUNDE.......c.ccvvvveanenen. 59

ZU VERWENDENDE TERMINOLOGIE ......ccoiiiiiiiiiiiieeeeaes 59
AUFBAU DER BEZUGNAHME ... 59
MEHRFACHE BEZUGNAHMEN. ... 60



D.6.6.
D.7.

D.7.1.
D.7.2.

D.7.2.1.
D.7.2.2.
D.7.2.3.

D.7.3.

D.7.3.1.

D.7.3.2.

D.7.3.3.

D.7.3.4.

D.7.4.

D.7.5

D.7.6.
D.7.7.
D.7.8.

D.7.9.

D.7.10.
D.7.11.

D.8.
D.8.1.
D.8.2.
D.9.
D.9.1.

BEZUGNAHMEN AUF ANHANGE........cciiiiiiiiiiieieieieeeaeaeeen, 62

EXTERNE BEZUGNAHMEN ... e e 62
ALLGEMEINES ... e 62
BEZUGNAHMEN AUF PRIMARRECHTSAKTE ...cuvuvuiniiinenennanen. 62
VERTRAGE ....iiiiiiii e 62
PROTOKOLLE ...t e e e 64
BEITRITTSAKTE ... e e 64
BEZUGNAHMEN AUF ANDERE NORMATIVE RECHTSAKTE ..... 64
BEZEICHNUNG DES RECHTSAKTS, AUF DEN BEZUG .
GENOMMEN WIRD ... 64
BEZEICHNUNG DES ERWAGUNGSGRUNDS, AUF DEN BEZUG
GENOMMEN WIRD ... e 67
BEZEICHNUNG DER UNTERGLIEDERUNG DES VERFUGENDEN
TEILS, AUF DEN BEZUG GENOMMEN WIRD ......ccccvvviiiiinnn 67
BEZEICHNUNG DES ANHANGS, AUF DEN BEZUG GENOMMEN
WIRD o e 67
BEZUGNAHMEN AUF DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE DER
EUROPAISCHEN UNION UND DIE EMRK ......ccviviiiiiiieinenen, 68
BEZUGNAHMEN AUF ENTSCHLIERUNGEN UND BESCHLUSSE
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS .. cuiiiiiiiiiiiieieieeeaeaeeeen, 68
BEZUGNAHMEN AUF ENTSCHLIERUNGEN DES RATES.......... 68
BEZUGNAHMEN AUF MITTEILUNGEN DER KOMMISSION. ...... 68

BEZUGNAHMEN AUF RECHTSAKTE INTERNATIONALER
ORGANISATIONEN ... e 70

BEZUGNAHMEN AUF NICHT VERBINDLICHE RECHTSAKTE.... 70
BEZUGNAHMEN AUF DAS AMTSBLATT DER EUROPAISCHEN

UNTON o e e e 70
DYNAMISCHE UND STATISCHE BEZUGNAHMEN.................. 70
DYNAMISCHE BEZUGNAHMEN ....coiiiiiiiiiii e e 70
STATISCHE BEZUGNAHMEN ... 71
BEZUGNAHMEN AUF EINRICHTUNGEN.......ccooiiiiiiiiiieeen 72

BEZUGNAHMEN AUF DIE UNION UND DIE EUROPAISCHE
ATOMGEMEINSCHAFT e 72



D.9.2. BEZUGNAHMEN AUF UNIONSEINRICHTUNGEN UND

—ORGANE ..o 72
D.9.3. BEZUGNAHMEN AUF MITGLIEDSTAATEN.....ccoiiiiiiiiiiiieeenn 74
D.9.4. BEZUGNAHMEN AUF DRITTSTAATEN ... 74
D.10. BEZUGNAHMEN AUF DATEN UND FRISTEN..........ccooieieinan. 74
D.10.1. ALLGEMEINES ... s 74
D.10.2. ANDERUNGSRECHTSAKTE ...eviiiiiiiiiieieeeeeeee e e 75
D.10.3. BEGINN DER GELTUNGSDAUER ..ot 76
D.10.4. ENDE DER GELTUNGSSDAUER ....coiiiiiiiiii e 76
D.10.5. FRISTEN .. e e e 76
D.11. BEZUGNAHMEN AUF SPRACHEN ... 77

ANHANG | Gemeinsamer Leitfaden des Europaischen Parlaments, des Rates
und der Kommission fur Personen, die an der Abfassung von
Rechtstexten der Europaischen Union mitwirken

ANHANG Il Allgemeine Struktur eines Rechtsakts im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens



In diesem Handbuch genutzte Markierungen

In diesem Handbuch werden die folgenden Markierungen verwendet, um
die Lesefreundlichkeit zu erhodhen: Grundsatzlich wird durchgehend die
Schriftart Verdana Dbenutzt, auller bei Formulierungen, die in
Gesetzgebungsakte einzufuigen sind. Diese werden in der Schriftart Times
New Roman wiedergegeben.

Aullerdem werden im Handbuch die folgenden Markierungen fur
Standardformulierungen verwendet:

Optionale Formulierung ohne Beispiel

[xxxx] Optionale Formulierung mit Beispiel
[XxXxx/xxxx] Begrenzte Zahl an Optionen
[XXXXIXXXX] . ... ] Angabe von Optionen bei gleichzeitiger Moglichkeit

anderer Optionen

XXXXX(XX) Sprachspezifische Optionen, zum Beispiel
maskulin/feminin oder Singular/Plural

[XXXXXXXXXXX] Erlauterungen (in Verdana)



TEIL A — MUSTER FUR RECHTSAKTE

Text des Rechtsakts

Erlauterung

VERORDNUNG (EU) [(EU,
Euratom)] [2015]/[1]
DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom ...

L]

A.1. Titel einer Verordnung

Allgemeine Regeln: siehe Leitlinie 8 des

Gemeinsamen Leitfadens (GL) und

Abschnitt D.1.

Besondere Regeln und Formulierungen:

— Anderungsrechtsakte: siehe Nummern
8.3, 18.9 und 18.10 GL und Abschnitt
D.1.4.2

— Kodifizierungen: siehe Abschnitt C.3.1

— Neufassungen: siehe Abschnitt C.4.1

RICHTLINIE (EU) [JJJJJ/[NNNN]
DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom ...

[...]

A.2. Titel einer Richtlinie

Allgemeine Regeln: siehe Leitlinie 8 GL

und Abschnitt D.1

Besondere Regeln und Formulierungen:

— Anderungsrechtsakte: siehe Nummern
8.3, 18.9 und 18.10 GL und Abschnitt
D.1.4.2

— Kodifizierungen: siehe Abschnitt C.3.1

— Neufassungen: siehe Abschnitt C.4.1

BESCHLUSS (EU) [JJJJJ/[NNNN]
DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom ...

[.]

A.3. Titel eines Beschlusses

Allgemeine Regeln: siehe Leitlinie 8 GL

und Abschnitt D.1

Besondere Regeln und Formulierungen:

— Anderungsrechtsakte: siehe Nummern
8.3, 18.9 und 18.10 GL und Abschnitt
D.1.4.2

— Kodifizierungen: siehe Abschnitt C.3.1

— Neufassungen: siehe Abschnitt C.4.1

(kodifizierter Text)

B. Formulierungen fur alle
Kodifizierungen.
Siehe Abschnitt C.3.1

(Neufassung)

C. Formulierungen fur alle Neufassungen.
Siehe Abschnitt C.4.1

(Text von Bedeutung fur den EWR)

D. Formulierung ist einzufigen, wenn der
Gegenstand des Rechtsakts dem
Abkommen Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum unterliegt.

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT

E. Diese Formulierung ist immer
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Text des Rechtsakts

Erlauterung

UND DER RAT DER
EUROPAISCHEN UNION —

aufzunehmen.

gestutzt auf den Vertrag Uber die
Arbeitsweise der Européischen Union,
insbesondere auf (die) Artikel ...,

F. Diese Formulierung ist immer
aufzunehmen.

Angabe der Rechtsgrundlage des
Rechtsakts im AEUV.

Anwendbare Regeln: siehe Nummern
9.1, 9.3, 9.4, 9.6,9.8und 9.13 GL und
Abschnitt D.2.2

gestutzt auf den Vertrag zur Griindung
der Européischen Atomgemeinschaft,
insbesondere auf (die) Artikel ...,

G. Diese Formulierung ist nur
aufzunehmen, wenn der Rechtsakt auf
eine doppelte Rechtsgrundlage gestitzt
wird, auf eine im AEUV und auf eine
andere im Euratom-Vertrag.

Angabe der Rechtsgrundlage des
Rechtsakts im Euratom-Vertrag.
Anwendbare Regeln: siehe Nummern
9.1, 9.3, 9.4, 9.6,9.8und 9.13 GL und
Abschnitt D.2.2

auf Vorschlag der Europdischen
Kommission,

H.1. Diese Formulierung ist
aufzunehmen, wenn das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren durch einen
Vorschlag der Kommission eingeleitet
wurde.

auf Initiative von/der/des ... [Namen
der Mitgliedstaaten],

H.2. Diese Formulierung ist
aufzunehmen, wenn das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren auf eine
Initiative von einem Viertel der
Mitgliedstaaten zurtckgeht (mogliche
Rechtsgrundlagen: Dritter Teil Titel V
Kapitel 4 und 5 AEUV, Uber die justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen und die
polizeiliche Zusammenarbeit).

auf Antrag des Gerichtshofs,

H.3. Diese Formulierung ist
aufzunehmen, wenn das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren auf Antrag des
Gerichtshofs eingeleitet wurde (mdgliche
Rechtsgrundlagen: Artikel 257 und 281
AEUV sowie die Satzung des
Gerichtshofs)

auf Empfehlung der Europdischen
Zentralbank,

H.4. Diese Formulierung ist
aufzunehmen, wenn das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren auf eine
Empfehlung der Europaischen
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Text des Rechtsakts

Erlauterung

Zentralbank zurtuckgeht (mégliche
Rechtsgrundlage: Artikel 129 Absatz 3
AEUV)

nach Zuleitung des Entwurfs des
Gesetzgebungsakts an die nationalen
Parlamente,

I. Diese Formulierung ist immer
aufzunehmen, selbst wenn der Rechtsakt
unter die ausschlie3liche Zustandigkeit
der Union fallt.

nach Stellungnahme der Européischen
Kommission,

J. Diese Formulierung ist aufzunehmen,
wenn die Kommission gemald Artikel 294
Absatz 15 AEUV eine Stellungnahme
abgegeben hat.

Fur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehorige FulRnote siehe Nummer 9.10
GL.

Falls die Anh6rung nicht zu einer
Stellungnahme gefihrt hat, ist die
Formulierung des Bezugsvermerks
entsprechend anzupassen: siehe
Abschnitt D.2.5.1.

Weitere Regeln finden sich in den
Abschnitten D.2.5.2, D.2.5.3 und
D.2.5.4.

nach Stellungnahme des Gerichtshofs,

K. Diese Formulierung ist aufzunehmen,
wenn der Gerichtshof entsprechend der
Rechtsgrundlage des Rechtsakts eine
Stellungnahme abgegeben hat.

Fiur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehdorige FulRnote siehe Nummer 9.10
GL.

Falls die Anhdrung nicht zu einer
Stellungnahme gefuhrt hat, ist die
Formulierung des Bezugsvermerks
entsprechend anzupassen: siehe
Abschnitt D.2.5.1.

Weitere Regeln finden sich in den
Abschnitten D.2.5.2, D.2.5.3 und
D.2.5.4.

nach Stellungnahme der Européischen
Zentralbank,

L. Diese Formulierung ist aufzunehmen,
wenn die Europaische Zentralbank
entsprechend der Rechtsgrundlage des
Rechtsakts oder gemal Artikel 127
Absatz 4 AEUV eine Stellungnahme
abgegeben hat.

Fur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehdorige Fullnote siehe Nummer 9.10
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Text des Rechtsakts

Erlauterung

GL.

Falls die Anhdrung nicht zu einer
Stellungnahme gefiuhrt hat, ist die
Formulierung des Bezugsvermerks
entsprechend anzupassen: siehe
Abschnitt D.2.5.1.

Weitere Regeln finden sich in den
Abschnitten D.2.5.2, D.2.5.3 und
D.2.5.4.

nach Stellungnahme des
Rechnungshofs,

M. Diese Formulierung ist aufzunehmen,
wenn der Rechnungshof entsprechend
der Rechtsgrundlage des Rechtsakts oder
gemal Artikel 287 Absatz 4

Unterabsatz 2 AEUV eine Stellungnahme
abgegeben hat.

Fur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehorige FuRnote siehe Nummer 9.10
GL.

Falls die Anhdrung nicht zu einer
Stellungnahme gefihrt hat, ist die
Formulierung des Bezugsvermerks
entsprechend anzupassen: siehe
Abschnitt D.2.5.1.

Weitere Regeln finden sich in den
Abschnitten D.2.5.2, D.2.5.3 und
D.2.5.4.

nach Stellungnahme des Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses,

N. Diese Formulierung ist aufzunehmen,
wenn der Européische Wirtschafts- und
Sozialausschuss entsprechend der
Rechtsgrundlage des Rechtsakts oder
gemal Artikel 304 AEUV eine
Stellungnahme abgegeben hat.

Fur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehorige FulRnote siehe Nummer 9.10
GL.

Falls die Anhdrung nicht zu einer
Stellungnahme gefiuhrt hat, ist die
Formulierung des Bezugsvermerks
entsprechend anzupassen: siehe
Abschnitt D.2.5.1.

Weitere Regeln finden sich in den
Abschnitten D.2.5.2, D.2.5.3 und
D.2.5.4.

nach Stellungnahme des Ausschusses
der Regionen,

O. Diese Formulierung ist aufzunehmen,
wenn der Ausschuss der Regionen
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Text des Rechtsakts Erlauterung

entsprechend der Rechtsgrundlage des
Rechtsakts oder gemal Artikel 307 AEUV
eine Stellungnahme abgegeben hat.

Fur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehdorige FulRnote siehe Nummer 9.10
GL.

Falls die Anhdrung nicht zu einer
Stellungnahme gefiuhrt hat, ist die
Formulierung des Bezugsvermerks
entsprechend anzupassen: siehe
Abschnitt D.2.5.1.

Weitere Regeln finden sich in den
Abschnitten D.2.5.2, D.2.5.3 und

D.2.5.4.
gemal dem ordentlichen P.1. Diese Formulierung ist
Gesetzgebungsverfahren, aufzunehmen, wenn der Rechtsakt in
erster oder zweiter Lesung erlassen
worden ist.

Fiur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehorige FulRnote siehe Abschnitte
D.2.6.1 und D.2.6.2.

geméal dem ordentlichen P.2. Diese Formulierung ist
Gesetzgebungsverfahren, aufgrund des | aufzunehmen, wenn der Rechtsakt in
vom Vermittlungsausschuss am ... dritter Lesung erlassen worden ist.
gebilligten gemeinsamen Entwurfs, Fur die zu diesem Bezugsvermerk
zugehorige FulRnote siehe Abschnitt
D.2.6.3.
5
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Text des Rechtsakts

Erlauterung

in Erwdgung nachstehender Grinde:

Q. Diese Formulierung ist immer
aufzunehmen.

@ ...
@) ...
() e

R. Alle Rechtsakte enthalten einen oder

mehrere Erwagungsgrunde.

Allgemeine Regeln fur Erwagungsgriunde:

siehe Leitlinien 10 und 11 GL und

Abschnitt D.3.

Besondere Regeln und Formulierungen:

— delegierte Rechtsakte: siehe Abschnitt
C.1.1

— Durchfuhrungsrechtsakte: siehe
Abschnitte C.2.1.1 und C.2.2

— Kodifizierungen: siehe Abschnitt C.3.2

— Neufassungen: siehe Abschnitte
C.4.2.1 und C.4.2.2 far Richtlinien und
Abschnitt C.4.3.1 fur Verordnungen
und Beschlusse

— Verhaltnismagigkeit und Subsidiaritat:
siehe Nummer 10.15 GL und Abschnitt
C.5

— nicht im Vertrag vorgesehene
Anhorungen: siehe Abschnitt C.6

— Finanzbestimmungen: siehe
Abschnitte C.8.1.1 und C.8.2.1

— Anderungsrechtsakte: siehe Nummern
18.11 und 18.12 GL

— Schengen-Rechtsakte und andere
Rechtsakte, die unter den Dritten Teil
Titel V AEUV fallen: siehe Abschnitt
C.13.

HABEN FOLGENDE
VERORDNUNG ERLASSEN:

S.1. Diese Formulierung ist in alle
Verordnungen aufzunehmen.

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE
ERLASSEN:

S.2. Diese Formulierung ist in alle
Richtlinien aufzunehmen.

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS
ERLASSEN:

S.3. Diese Formulierung ist in alle
Beschlusse aufzunehmen.

Artikel 1

Artikel 2

T. Falls der Rechtsakt nur einen Artikel
enthalt, wird dies durch ,,Einziger Artikel*
ersetzt.

Artikel konnen in Teile, Titel, Kapitel und
Abschnitte zusammengefasst werden und
in nummerierte oder unnummerierte
Abséatze, in Unterabsatze, Nummern,
Buchstaben, Ziffern und Gedankenstriche
untergliedert werden: siehe Nummern
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Text des Rechtsakts

Erlauterung

4.4, 4.5, 7.3 und 15.4 GL und Abschnitt
D.4.3.

Siehe Teil B fur die Standardstruktur des
verfiugenden Teils.

Allgemeine Regeln fur den verfigenden
Teil: siehe Nummern 12 bis 15 GL und
Abschnitt D.4.

Geschehenzu ... am ... .

U. Diese Formulierung ist in alle
Rechtsakte aufzunehmen.

Der Text wird vervolistandigt, sobald Ort
und Datum der Unterzeichnung durch die
Prasidenten des Parlaments und des
Rates feststehen.

Im Namen des ImNamen | V. Diese Formulierung ist immer
Europaischen Parlaments des Rates aufzunehmen.
Der Président Der Président

ANHANG ... W. Diese Formulierung ist aufzunehmen,

wenn der Rechtsakt einen oder mehrere
Anhange enthalt.
Allgemeine Regeln fur Anhange: siehe
Leitlinie 22 GL und Abschnitt D.5.
Besondere Regeln und Formulierungen:
— Kodifizierungen: siehe Abschnitt C.3.4
— Neufassungen: siehe Abschnitt C.4.4
— Anderungsrechtsakte: siehe Abschnitt
C.9.6
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B. TEIL B — STANDARDSTRUKTUR DES VERFUGENDEN

TEILS

Beim Aufbau des verfugenden Teils wird so weit wie maoglich eine
Standardstruktur eingehalten. Ublicherweise werden die verschiedenen
Elemente in der Reihenfolge geméafl der nachfolgenden Tabelle behandelt.
Nicht alle in der Tabelle aufgefihrten Elemente sind in jedem Rechtsakt
enthalten: Sie sollten nur enthalten sein, sofern es im betreffenden

Rechtsakt Sinn ergibt.

Element

Erlauterung

Gegenstand

,Gegenstand“ bezeichnet den Inhalt des
Rechtsakts.
Siehe Leitlinie 13 GL.

Anwendungsbereich

,2Anwendungsbereich” bezeichnet die
rechtlichen und tatsachlichen Umstande
sowie die Personen, fur die der Rechtsakt
gilt.

Siehe Nummer 4.2.1 und Leitlinie 13 GL.

Begriffsbestimmungen

Siehe die Regeln in den Leitlinien 6 und
14 GL und die in Abschnitt C.7
aufgefuhrten Formulierungen.

Rechte und Pflichten

Die Vorschriften zu den Rechten und
Pflichten stellen den eigentlichen
normativen Teil des Rechtsakts dar. Sie
werden dem angestrebten Ziel und der
Komplexitat der vorgesehenen Regelung
entsprechend gestaltet.

Siehe Leitlinie 15 GL.

Delegierte Rechtsakte

Siehe die in Abschnitt C.1.2 aufgefuhrten
Regeln und Formulierungen.

Durchfuhrungsrechtsakte

Siehe die in Abschnitt C.2.1.2
aufgefuhrten Regeln und Formulierungen.

Verfahrensvorschriften

Sanktionen auf nationaler
Ebene

Siehe die in Abschnitt C.15 aufgefuhrten
Formulierungen

Garantierte Rechtsbehelfe

Vorschriften zur Anderung
bestehender Rechtsakte

Siehe die in den Leitlinien 18 und 19 GL
sowie Abschnitt C.9 aufgefuhrten Regeln
und Formulierungen.

Aufhebung oder Verlangerung

frUherer Rechtsakte

Siehe:

e die in Leitlinie 21 GL aufgefuhrten
Regeln,

e die in Abschnitt C.10 aufgefuhrten
Formulierungen,

e die in Abschnitt C.3.3 aufgefuhrten
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besonderen Formulierungen fur
Kodifizierungen,

die in den Abschnitten C.4.2.3 und
C.4.3.2. aufgefuhrten besonderen
Formulierungen fur Neufassungen.

Siehe Nummer 10.6 GL zur
Erforderlichkeit, eine Aufhebung zu
begrinden.

Ubergangsbestimmungen

Siehe Nummer 15.1 GL.

Finanzvorschriften

Siehe die in den Abschnitten C.8.1.2 und
C.8.2.2 enthaltenen Vorschriften.

Gegenseitige Hilfe und
Ubermittlung von
Informationen

Zukunftige Bewertung und
Uberarbeitung des Rechtsakts

Umsetzung

Siehe:

die in den Nummern 20.13 und 20.14
GL aufgefuhrten Regeln,

die in Abschnitt C.14 aufgefuhrte
allgemeine Formulierung,

die besondere Formulierung fur
Neufassungen gemal Abschnitt
c.4.2.3

Inkrafttreten und zeitliche
Anwendbarkeit des Rechtsakts

Siehe:

die in den Nummern 20.1 bis 20.12
GL aufgefuhrten Regeln,

die in Abschnitt C.11 aufgefuhrte
allgemeine Formulierung,

die besondere Formulierung fur
Neufassungen von Richtlinien gemalf
Abschnitt C.4.2.3

Unmittelbare Anwendbarkeit
bzw. Adressaten des
Rechtsakts

Siehe die in Abschnitt C.12 aufgefuhrte
Formulierung.
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C.1.1.

C.1.2.

C. TEIL C — STANDARDFORMULIERUNGEN
C.1. STANDARDFORMULIERUNGEN FUR DELEGIERTE RECHTSAKTES

Erwédgungsgrund

»(--.) Um [zweck], sollte der Kommission die Befugnis tbertragen werden, gemald Artikel
290 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union Rechtsakte hinsichtlich
[Gegenstand und Anwendungsbereich] zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung,
dass die Kommission im Zuge ihrer VVorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen,
auch auf der Ebene von Sachverstandigen, durchfiihrt, die mit den Grundséatzen in
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016" tiber
bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere fir eine gleichberechtigte
Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das
Européische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die
Sachverstandigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstdndigen haben systematisch
Zugang zu den Sitzungen der Sachverstandigengruppen der Kommission, die mit der
Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

“ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."

Sieht der Gesetzgebungsakt eine Vielzahl von Befugnistubertragungen vor,
so lasst sich die Leserlichkeit des ersten Satzes des Erwagungsgrunds
dadurch verbessern, dass eine Darstellung mit Gedankenstrichen gewahlt
wird, wobei jeder Gedankenstrich den Gegenstand und den
Anwendungsbereich jeder einzelnen Befugnisibertragung angibt. Wenn
diese Darstellung verwendet wird, werden die letzten beiden Satze des
Erwagungsgrundes in einem zweiten Absatz angefuhrt.

Artikel

Die notwendigen Bestimmungen zur Befugnistibertragung beinhalten zwei
Elemente:

— die Befugnisubertragung selbst (siehe Abschnitt C.1.2.1);

— die Einzelheiten des anzuwendenden Verfahrens bei der Ausubung

dieser Befugnis (siehe Abschnitte C.1.2.2 und C.1.2.3).

Die Bestimmungen zur Befugnisubertragung selbst kénnen im Text in
unmittelbarer Nahe der dazugehorigen materiell-rechtlichen
Bestimmungen stehen, am Ende der Obergliederung (Teil, Titel, Kapitel,

3 Rechtlicher Rahmen: Artikel 290 AEUV und Verstandigung zwischen dem
Europdaischen Parlament, dem Rat und der Kommission Uber delegierte Rechtsakte
im Anhang zur Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13 April 2016 Uber bessere
Rechtsetzung (ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1).
Nummer 3 der vorgenannten Verstdndigung und Nummer 10.16 des Gemeinsamen
Leitfadens sehen vor, dass diese Standardklauseln soweit wie méglich verwendet
werden.
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oder Abschnitt) dieser materiell-rechtlichen Bestimmungen oder am Ende
des Rechtsakts. Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass dieselbe Befugnis
nicht an mehreren Stellen Ubertragen wird.

Die Bestimmungen, die die Einzelheiten des Verfahrens festlegen, werden
an das Ende des Rechtsakts gestellt.

C.1.2.1. Artikel zur Befugnistbertragung

,Die Kommission erlasst geméal Artikel [A] in Bezug auf ... [Inhalt und Geltungsbereich]
delegierte Rechtsakte. / Der Kommission wird die Befugnis tbertragen, geméal Artikel [A] in
Bezug auf ... [Inhalt und Geltungsbereich] delegierte Rechtsakte zu erlassen.*

Erganzender Absatz, wenn das Dringlichkeitsverfahren Anwendung findet:

»Ist dies im Falle ... [Gegenstand und Anwendungsbereich] aus Grunden &ulerster
Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren geméaR Artikel [B] auf delegierte
Rechtsakte, die gemal dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.*

C.1.2.2. Artikel zur Ausubung der Befugnisubertragung

,HArtikel [A]
Ausubung der Befugnistibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen tbertragen.

2. [Dauer]
Option 1:

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemaR Artikel ... wird der Kommission
auf unbestimmte Zeit ab dem ... [Datum des Inkrafttretens des Basisrechtsakts oder
anderes von den Mitgesetzgebern festgelegtes Datum] tbertragen.

Option 2:

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geméaR Artikel ... wird der Kommission
fir einen Zeitraum von ... Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens des
Basisrechtsakts oder anderes von den Mitgesetzgebern festgelegtes Datum] ubertragen.
Die Kommission erstellt spétestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von ...
Jahren einen Bericht tber die Befugnisubertragung. Die Befugnistibertragung verlangert
sich stillschweigend um Zeitrdume gleicher Lange, es sei denn, das Européische
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verldngerung spatestens drei
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

Option 3:

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geméaR Artikel ... wird der Kommission
fur einen Zeitraum von ... Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens des
Basisrechtsakts oder anderes von den Mitgesetzgebern festgelegtes Datum] tbertragen.
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C.2.1.

3)

(4)

()

(6)

Die Befugnisibertragung gemaR Artikel ... kann vom Europdischen Parlament oder
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss tber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach
seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im
Beschluss tber den Widerruf angegebenen spéteren Zeitpunkt wirksam. Die Gultigkeit
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss tber den
Widerruf nicht berihrt.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstdndigen, im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 Uber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsétzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, Ubermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Europdischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemal Artikel ... erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn
weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von
[zwei Monaten] nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Européische Parlament und
den Rat Einwande erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwénde
erheben werden. Auf Initiative des Européischen Parlaments oder des Rates wird diese
Frist um [zwei Monate] verlangert.”

C.1.2.3 Erganzender Artikel, wenn das Dringlichkeitsverfahren

1)

@)

C.2.

Anwendung findet

,»Artikel [B]
Dringlichkeitsverfahren

Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwande gemalR Absatz 2 erhoben werden.
Bei der Ubermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europiische Parlament und
den Rat werden die Griinde fur die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens
angegeben.

Das Europaische Parlament oder der Rat konnen geméaR dem Verfahren des Artikels
[A] Absatz (6) Einwédnde gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall
hebt die Kommission den Rechtsakt unverziiglich nach der Ubermittlung des
Beschlusses des Europdischen Parlaments oder des Rates, Einwénde zu erheben, auf.*

STANDARDFOMULIERUNGEN FUR
DURCHFUHRUNGSRECHTSAKTE*

Durchfuhrungsrechtsakte, die der Kontrolle durch die

4

Rechtlicher Rahmen: - Artikel 291 AEUV
- Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsatze,
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der
Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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Mitgliedstaaten unterliegen

Diese Standardformulierungen sollen als Richtschnur fur die Abfassung
von Bestimmungen uUber Durchflihrungsrechtsakte dienen, die gemald der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erlassen werden, und sind
dementsprechend nicht bindend. Die verschiedenen Teile dieser
Mustertexte konnen je nach Einzelfall verwendet und kombiniert werden.

C.2.1.1. Erwéagungsgrinde

Cc.2.1.1.1. Erwédgungsgrund, der immer vorhanden sein
muss, wenn der Basisrechtsakt Durchfihrungsbefugnisse
vorsieht, die der Kontrolle durch die Mitgliedstaaten
unterliegen®

S
~—~

...) [Eine weitergehende Rechtfertigung des Erfordernisses einheitlicher Bedingungen
kann im Einzelfall vom Gesetzgeber aufgenommen werden] Zur Gewahrleistung
einheitlicher Bedingungen fir die Durchfuhrung [[dieses/dieser] ... [Bezeichnung des
Basisrechtsakts] / der ... [die einschlagigen Bestimmungen des Basisrechtsakts]],
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse Gbertragen werden. Diese Befugnisse
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen
Parlaments und des Rates* ausgeUbt werden.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16.
Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).*

c.2.1.1.2. Erwagungsgrunde, die in besonderen Fallen
vorhanden sein mussen

A. Wahl des Verfahrens

»(...) Das [Beratungsverfahren/Prifverfahren] sollte fir den Erlass von
[einschlagige Durchfiihrungsrechtsakte] angewendet werden, [um ... / da diese
Rechtsakte ] ... [Rechtfertigung der Ausnahme von Artikel 2 Absatz 2 oder
Artikel 2 Absatz 3 unter Berlcksichtigung der Art oder der Auswirkungen des
Durchfiihrungsrechtsakts].”

B. Sofort geltende Durchfihrungsrechtsakte

»(...) Die Kommission sollte sofort geltende Durchfuhrungsrechtsakte erlassen, wenn
dies in hinreichend begrindeten Féllen im Zusammenhang mit ... [in den
einschlagigen Bestimmungen des Basisrechtsakts aufgefuhrte

5 In einigen Fallen Ubertragt der Gesetzgeber der Kommission
Durchfiihrungsbefugnisse, die nicht der Kontrolle durch die Mitgliedstaaten
unterliegen; in solchen Féllen sollte der Erwagungsgrund (oder ein eigener
Erwagungsgrund) dies widerspiegeln, ohne dass auf die Verordnung (EU) Nr.
182/2011 Bezug genommen wird (siehe Abschnitt C.2.2).

13

JHOLP 31.01.2018 DEv01


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1440748558491&uri=CELEX:32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1440748558491&uri=CELEX:32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1440748558491&uri=CELEX:32011R0182

Durchfiihrungsbefugnisse] aus Grinden &ulerster Dringlichkeit erforderlich
ist.”

cC.2.1.2. Artikel

Die zwingend erforderlichen Bestimmungen fur die Ubertragung von
Durchfuhrungsbefugnissen enthalten zwei Elemente:

— die Ubertragung der Durchfiihrungsbefugnisse selbst;

— die Einzelheiten des anzuwendenden Verfahrens bei der
Ausubung dieser Befugnisse.

Die Bestimmungen zur Ubertragung von Durchfiihrungsbefugnissen selbst
kbnnen im Text in unmittelbarer N&dhe zu den dazugehérigen materiell-
rechtlichen Bestimmungen stehen, am Ende der Obergliederung (Teil,
Titel, Kapitel oder Abschnitt) dieser materiell-rechtlichen Bestimmungen
oder am Ende des Rechtsakts. Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass
dieselbe Befugnis nicht an mehreren Stellen Ubertragen wird.

Die Bestimmungen, die die Einzelheiten des Verfahrens festlegen, stehen
am Ende des Rechtsakts.

1. Artikel X

A. Zwingend erforderlicher Artikel (Artikel, mit dem der Kommission
Durchfihrungsbefugnisse tbertragen werden®)

,HArtikel [X]

[Beschreibung der Durchfuhrungsrechtsakte]. Diese Durchfiihrungsrechtsakte
werden geman dem in Acrtikel [Y] Absatz vl genannten
[Beratungsverfahren/Prufverfahren] erlassen.*

B. Gegebenenfalls erforderlicher Artikel (wonach auch sofort
geltende Durchfuhrungsrechtsakte erlassen werden kénnen)

LHArtikel [X]

[Beschreibung der Durchfiihrungsrechtsakte]. Diese Durchflihrungsrechtsakte
werden geman dem in Artikel [Y] Absatz vl genannten
[Beratungsverfahren/Priifverfahren] erlassen.

In hinreichend begriindeten Féllen duBerster Dringlichkeit (im Zusammenhang mit ...)
erlasst die Kommission gemaR dem in Artikel [Y] Absatz [z] genannten Verfahren
sofort geltende Durchfithrungsrechtsakte.*’

Beschlie3t der Gesetzgeber, von der in Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr.

6 Eine solche Bestimmung ist fur jede Durchfuhrungsbefugnis aufzunehmen.
7 In diesem Fall bleiben die sofort geltenden Durchfuhrungsrechtsakte fir einen
Zeitraum von hdchstens sechs Monaten in Kraft.
14
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182/2011 vorgesehenen Mdéglichkeit Gebrauch zu machen, in dem Basisrechtsakt
eine abweichende Hochstdauer fur die Geltung der sofort geltenden
Durchfiihrungsrechtsakte vorzusehen, so kdnnte Absatz 2 wie folgt lauten:

LHArtikel [X]

[Beschreibung der Durchfuihrungsrechtsakte]. Diese Durchflihrungsrechtsakte
werden geman dem in Artikel [Y] Absatz vl genannten
[Beratungsverfahren/Prifverfahren] erlassen.

In hinreichend begriindeten Féllen duRerster Dringlichkeit [im Zusammenhang mit ...]
erlasst die Kommission gemaR dem in Artikel [Y] Absatz [z] genannten Verfahren
sofort geltende Durchfiihrungsrechtsakte. Diese Rechtsakte bleiben fiir einen Zeitraum
von hochstens ... in Kraft.”

Artikel Y
»HArtikel [Y]
Ausschussverfahren

[Dieser Wortlaut ist zu verwenden, wenn der Ausschuss nach den geltenden
Rechtsvorschriften bereits eingesetzt worden ist:]

(1) Die Kommission wird von dem ... [Name des Ausschusses], der durch ...
[Bezugnahme auf den Rechtsakt, mit dem der Ausschuss eingerichtet wurde]
eingesetzt wurde, unterstitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

[Dieser Wortlaut ist zu verwenden, wenn es sich um einen neuen Ausschuss
handelt:]

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

[Wenn im Basisrechtsakt das Beratungsverfahren vorgesehen ist:]

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

[BeschlieRt der Gesetzgeber, von der in Artikel 3 Absatz 5 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Moéglichkeit Gebrauch zu machen,
so kénnte eine der mdoglicherweise von der genannten Bestimmung umfassten
Mdoglichkeiten folgende sein:]

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so
wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des
Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschlief3t
oder [... [Anzahl der Ausschussmitglieder] / [eine ... Mehrheit der] [Mehrheit
anzugeben: einfache Mehrheit, Zweidrittelmehrheit, etc.] Ausschussmitglieder
dies [verlangt/verlangen].

[Wenn im Basisrechtsakt das Prufverfahren vorgesehen ist:]
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C.2.2.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

[Beschliel3t der Gesetzgeber, von der in Artikel 3 Absatz 5 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Moéglichkeit Gebrauch zu machen,
so kénnte eine der mdglicherweise von der genannten Bestimmung umfassten
Mdoglichkeiten folgende sein:]

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so
wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des
Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschlief3t
oder [... [Anzahl der Ausschussmitglieder] / eine ... Mehrheit der [Mehrheit
anzugeben: einfache Mehrheit, Zweidrittelmehrheit, etc.] Ausschussmitglieder
dies [verlangt/verlangen].

[Beschlie3t der Gesetzgeber, von der in Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 2
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Maoglichkeit
Gebrauch zu machen, im Basisrechtsakt vorzusehen, dass der im Entwurf
vorgesehene Durchfihrungsrechtsakt nicht erlassen werden darf, wenn keine
Stellungnahme abgegeben wird, so wird folgender Unterabsatz angefligt:]

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die Kommission den
Durchfiihrungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

[Wenn im Basisrechtsakt das Dringlichkeitsverfahren vorgesehen ist]

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren [Artikel 4 / Artikel 5].“

Durchfihrungsrechtsakte, die nicht der Kontrolle der
Mitgliedstaaten unterliegen

In einigen Fallen Ubertragt der Gesetzgeber im Basisrechtsakt der
Kommission jedoch auch Durchfihrungsbefugnisse, die nicht der Kontrolle
durch die Mitgliedstaaten unterliegen®. In diesen Fallen sollte ein
gesonderter Erwdgungsgrund (bzw. sollten gesonderte Erwagungsgrinde)
dies widerspiegeln, indem fur die Befugnisse, die nicht einer solchen
Kontrolle unterliegen, der entsprechende Erwagungsgrund (bzw. die
entsprechenden Erwagungsgrunde) nicht auf die Verordnung (EU) Nr.

182/2011 Bezug nimmt (bzw. nehmen).

Die folgende  Standardformulierung soll zusammen mit den
Standardformulierungen far Bestimmungen uber
Durchfuhrungsrechtsakte, die der Kontrolle der Mitgliedstaaten
unterliegen, verwendet werden.

ERWAGUNGSGRUNDE

Erwagungsgrinde, die immer vorhanden sein mussen

8 Zum Beispiel bei Durchfihrungsrechtsakten, die Wettbewerbssachen im Bereich der

Landwirtschaft, Ausschreibungen usw. betreffen.
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C.3.1.

C.3.

Wenn keine der im Basisrechtsakt der Kommission Ubertragenen
Durchfuhrungsbefugnisse der Kontrolle durch die Mitgliedstaaten
unterliegt:

»(...) [Eine weitergehende Rechtfertigung des Erfordernisses einheitlicher
Bedingungen kann im Einzelfall vom Gesetzgeber aufgenommen werden.] Zur
Gewabhrleistung einheitlicher Bedingungen fir die Durchfiihrung [[dieses/dieser]

[Bezeichnung des Basisrechtsakts] / der ... [die einschlagigen
Bestimmungen des Basisrechtsakts]] sollten der Kommission
Durchfiihrungsbefugnisse tbertragen werden.*

Wenn einige der im Basisrechtsakt der Kommission Ubertragenen
Durchfihrungsbefugnisse nicht der Kontrolle durch die
Mitgliedstaaten unterliegen, wahrend andere Ubertragene
Durchfuhrungsbefugnisse einer solchen Kontrolle unterliegen:

»(...) [Eine weitergehende Rechtfertigung des Erfordernisses einheitlicher
Bedingungen kann im Einzelfall vom Gesetzgeber aufgenommen werden.] Zur
Gewabhrleistung einheitlicher Bedingungen fir die Durchfiihrung [[dieses/dieser]

[Bezeichnung des Basisrechtsakts] / der ... [die einschlagigen
Bestimmungen des Basisrechtsakts]] sollten der Kommission
Durchfiihrungsbefugnisse tbertragen werden.

(...) Die Durchfiihrungsbefugnisse in Bezug auf ... [die einschlagigen Bestimmungen
des Basisrechtsakts, mit denen der Kommission Durchfuhrungsbefugnisse
Ubertragen werden, die der Kontrolle durch die Mitgliedstaaten unterliegen]
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen
Parlaments und des Rates* ausgeubt werden.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfuhrungsbefugnisse durch
die Kommission kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).*

STANDARDFORMULIERUNGEN FUR KODIFIZIERUNGEN?®

Titel

Nach dem Titel des kodifizierenden Rechtsakts folgt ein Hinweis dazu,
dass es sich um eine Kodifizierung handelt.°

Beispiel:

, VERORDNUNG [(EU) / (EU, Euratom)] [2015]/[1] DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom ...

Rechtlicher Rahmen: Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994
uber ein beschleunigtes Arbeitsverfahren fir die amtliche Kodifizierung von
Rechtstexten (ABI. C 102 vom 4.4.1996, S. 2).
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C.3.2.

[...]
(kodifizierter Text)“

2. Der Titel des kodifizierenden Rechtsakts kann erforderlichenfalls
aktualisiert werden

Beispiel:

Richtlinie 78/933/EWG des Rates vom 17. Oktober 1978 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten lber den Anbau der Beleuchtungs- und
Lichtsignaleinrichtungen fiir land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf R&dern

wurde kodifiziert durch:

Richtlinie 2009/61/EC des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009
Uber den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen fur land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Radern

Erwagungsgrinde
C.3.2.1. Erster Erwagungsgrund

»(1) [Die Verordnung / Die Richtlinie / Der Beschluss] ...* wurde [mehrfach und] erheblich
geandert**. Aus Griinden der Klarheit und der Ubersichtlichkeit empfiehlt es sich, [sie /
ihn] zu kodifizieren.

[Verordnung / Richtlinie / Beschluss] ... (ABL. L ... vom ..., S. ...).

*%x

Siehe Anhang [N][ Teil A].“

Beachte: Ist der Titel des zu kodifizierenden Rechtsakts gedndert worden,
sollte die Fu3note wie folgt lauten:

" [Verordnung / Richtlinie / Beschluss] ... (ABI. L ... vom ..., S. ...). Der
ursprungliche  Titel lautete: *...”. Sie/Er wurde gedndert durch
[Anderungsrechtsakt] (ABI. L ... vom ..., S. ...)."

C.3.2.2. Letzter Erwadgungsgrund bei Kodifizierung einer Richtlinie

.»(...) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in
Anhang [N] Teil B [genannten Frist / genannte Fristen] fur die Umsetzung der dort
genannten Richtlinien in nationales Recht [und [des Zeitpunkts / der Zeitpunkte] ihrer
Anwendung] unberiihrt lassen —*

Beachte: Die anderen Standarderwagungsgrinde, die bereits in dem zu
kodifizierenden Rechtsakt enthalten sind oder die normalerweise
in einen neuen Rechtsakt eingefugt werden, sind gegebenenfalls

10 Der Hinweis "(kodifizierter Text)" ist nicht Bestandteil des Titels.
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C.3.3.

C.3.4.

auch in den kodifizierenden Rechtsakt einzufugen.
Moglicherweise ist es notwendig, diese anzupassen oder zu
aktualisieren.

Artikel

C.3.3.1. Artikel zur Aufhebung einer Verordnung oder eines
Beschlusses

LArtikel ...
[Die Verordnung / Der Beschluss] ... wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf [die aufgehobene Verordnung / den aufgehobenen Beschluss] gelten als
Bezugnahmen auf [die vorliegende Verordnung / den vorliegenden Beschluss] und sind nach
MaRgabe der Entsprechungstabelle in Anhang [O] zu lesen.*

C.3.3.2. Artikel zur Aufhebung einer Richtlinie
LArtikel ...

Die Richtlinie ..., in der Fassung der in Anhang [N] Teil A... aufgefuhrten [Richtlinie(n) /
Rechtsakte], wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in
Anhang [N] Teil B [genannten Frist / genannte Fristen] fur die Umsetzung der dort genannten
Richtlinie(n) in nationales Recht [und [des Zeitpunkts/ der Zeitpunkte] ihrer Anwendung]
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Richtlinie und sind nach MalRgabe der Entsprechungstabelle in Anhang [O] zu lesen.”

Beachte: Es durfen keine neuen Standardartikel in einen Rechtsakt zur
Kodifizierung eingefugt werden, aber es ist mdglich, die
bestehenden Artikel auf den neusten Stand zu bringen.

Besondere Standardanhange bei der Kodifizierung

C.3.4.1. In Rechtsakten zur Kodifizierung einer Verordnung oder eines
Beschlusses

L, ANHANG [N]

[Aufgehobene Verordnung / Aufgehobener Beschluss / Aufgehobene Entscheidung]
mit [Liste [ihrer / seiner] nachfolgenden Anderungen / mit [ihrer / seiner] Anderung]

[Verordnung / Beschluss / Entscheidung] ...
[des Rates /des Européischen Parlaments und
des Rates]
(ABIL.L...vom...,S....)

[Verordnung / Beschluss / Entscheidung] | [nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
[des Rates /des Europdischen | Verweisungen auf ...]
Parlaments und des Rates]
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(ABIL.L...vom...,S....)

[Beitrittsakte ...] [nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
Verweisungen auf ...]*

C.3.4.2. Zur Kodifizierung einer Richtlinie
~ANHANG [N]
Teil A

Aufgehobene Richtlinie
mit [Liste ihrer nachfolgenden Anderungen / mit ihrer Anderung]
(gemaR Artikel ...)

Richtlinie ... [des Rates / des Europdischen
Parlaments und des Rates]
(ABIL.L...vom...,S....)

Richtlinie ... [des Rates / des [nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
Européischen Parlaments und des Rates] | Verweisungen auf ...]
(ABIL.L...vom...,S....)

[Beitrittsakte ...] [nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
Verweisungen auf...]

Teil B
Fristen flr die Umsetzung in nationales Recht [und Zeitpunkt der Anwendung]

(gemal Artikel ...)

Richtlinie Umsetzungsfrist [Zeitpunkt der Anwendung]

C.3.4.3. In allen Kodifizierungsrechtsakten
~ANHANG [O]

Entsprechungstabelle

[Verordnung / Beschluss / Entscheidung / Vorliegende(r) [Verordnung / Beschluss /
Richtlinie] Richtlinie]

Artikel ...[Absatz] Artikel ...[Absatz]
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Artikel ...[Absatz] Artikel ...[Absatz]

[Anhang ...] [Anhang]
- [Anhang]*
C.4. STANDARDFORMULIERUNGEN FUR NEUFASSUNGEN?
C.4.1. Titel

Nach dem Titel des Rechtsakts zur Neufassung, folgt ein Hinweis daruber,
dass es sich um eine Neufassung handelt'?.

Beispiel:

,VERORDNUNG [(EU) / (EU/Euratom)] [2015)/[1] DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
vom ...

(Neufa.l.s.sung)“

C.4.2. Besondere Standarderwagungsgrinde und Standardartikel bei
der Neufassung einer Richtlinie

C.4.2.1. Erster Erwagungsgrund
a) Wenn die neuzufassende Richtlinie gedndert wurde:
»(1) Die Richtlinie [(EU) / (EU, Euratom)] [2015]/[1] ...* ist [mehrfach und] erheblich

geandert worden**. Aus Grunden der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der
anstehenden Anderungen eine Neufassung der genannten Richtlinie vorzunehmen.

*

Richtlinie ... (ABL. L ... vom ..., S. ...).

*k

Siehe Anhang [N] Teil A.“
b) Wenn die neuzufassende Richtlinie nicht geandert wurde:

»(1) An der Richtlinie [(EU) / (EU, Euratom)] [2015]/[1] ...]* sind mehrere
Anderungen vorzunehmen. Aus Griinden der Klarheit empfiehlt es sich, die
genannte Richtlinie neu zu fassen.

11 Rechtlicher Rahmen: Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001

uber die systematischere Neufassung von Rechtsakten (ABI. C 77 vom 28.3.2002,
S. 1).
Der Hinweis "(Neufassung)" ist nicht Bestandteil des Titels.
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http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:077:0001:0003:DE:PDF
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:077:0001:0003:DE:PDF

Richtlinie.... (ABL. L ... vom ..., S. ...).“
C.4.2.2. Letzte Erwagungsgrunde
Vorletzter Erwdgungsgrund

.»(...) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur jene
Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu [der bisherigen Richtlinie / den bisherigen
Richtlinien] inhaltlich gedndert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich
unveranderten Bestimmungen ergibt sich aus [der bisherigen Richtlinie / den bisherigen
Richtlinien].”

Letzter Erwégungsgrund

.»(...) Die vorliegende Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich
der in Anhang [N] [ Teil B] genannten Friste(n) flr die Umsetzung der dort genannten
Richtlinie(n) in nationales Recht und [des Zeitpunkts / der Zeitpunkte] ihrer
Anwendung] unberihrt lassen -*

C.4.2.3. Dem letzten, die Adressaten bezeichnenden Artikel
vorausgehende Artikel

,Artikel [X]*3
Umsetzung

Modell A (wenn es nicht erforderlich ist, dass die nationalen
Vorschriften in allen Mitgliedstaaten ab demselben Tag
angewandt werden)

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die
erforderlich sind, um [Artikel / den Artikeln] ... sowie [dem Anhang / den Anhangen]
.Y bis zum [Tag/Monat/Jahr] nachzukommen. Sie teilen der Kommission
unverziglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende
Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fuigen sie die Erklarung ein, dass Bezugnahmen
in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende
Richtlinie [aufgehobene Richtlinie / aufgehobenen Richtlinien] als Bezugnahme auf die
vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser
Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklarung.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

13 In Neufassungen wird diese Formulierung genutzt statt der in Abschnitt C.14
aufgefiihrten Formulierung. Die Formulierung im Kommissionsvorschlag kann leicht
abweichen.

14 Angabe der Artikel und Anhéange, die im Vergleich zu der aufgehobenen Richtlinie
oder den aufgehobenen Richtlinien inhaltlich geandert worden sind.
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Modell B (wenn es erforderlich ist, dass die nationalen Vorschriften in
allen Mitgliedstaaten ab demselben Tag angewandt werden)

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veroffentlichen bis zum [Tag/Monat/Jahr] die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um [Artikel / Artikeln] ... sowie
[dem Anhang / den Anhéngen] ...*> nachzukommen. Sie teilen der Kommission
unverziglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem [Tag/Monat/Jahr] an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende
Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fuigen sie die Erklarung ein, dass Bezugnahmen
in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende
Richtlinie [aufgehobene Richtlinie / aufgehobenen Richtlinien] als Bezugnahmen auf
die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser
Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklarung.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

,Artikel [Y]
Aufhebung

Die Richtlinie(n) ... [in der Fassung der in Anhang [N] Teil A ... aufgefiihrten [Richtlinie(n) /
Rechtsakte]] [wird / werden] *® unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
hinsichtlich der in Anhang [N] [Teil B] genannten Frist(en) fur die Umsetzung der dort
genannten Richtlinie(n) in nationales Recht [und [des Zeitpunkts / der Zeitpunkte] ihrer
Anwendung] mit Wirkung vom ...7 aufgehoben.

18Bezugnahmen auf die durch die vorliegende Richtlinie aufgehobene(n) Richtlinie(n) gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach MaRgabe der
Entsprechungstabelle in Anhang [O] zu lesen.”

»Artikel [Z]
Inkrafttreten und Anwendung

15 Angabe der Artikel und Anhénge, die im Vergleich zu der aufgehobenen Richtlinie
oder den aufgehobenen Richtlinien inhaltlich geandert worden sind.

16 Die Formulierung "fur die durch die vorliegende(n) Richtlinie(n) gebundenen
Mitgliedstaaten™ ist einzufligen, wenn es sich um eine Neufassung und somit um die
Anderung einer Richtlinie betreffend den Dritten Teil Titel V AEUV handelt, durch die
das Vereinigte Konigreich oder Irland bereits gebunden sind (siehe Abschnitt C.13.2
zur Einfigung besonderer Erwagungsgrunde fur das Vereinigte Konigreich und
Irland).

17 Fur den Fall der Anwendung des Artikel [X] des Modells A, ist der dem in Artikel [X]
Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Tag folgende Tag zu nennen.

Fur den Fall der Anwendung des Artikel [X] des Modells B, ist das in Artikel [X]
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Datum zu nennen.

18 Die Formulierung ist einzufligen, wenn es sich um eine Neufassung und somit um
die Anderung einer Richtlinie betreffend den Dritten Teil Titel V AEUV handelt, durch
die das Vereinigte Konigreich oder Irland bereits gebunden sind (siehe Abschnitt
C.13.2 zur Einfigung besonderer Erwagungsgrinde fur das Vereinigte Kénigreich
und Irland).
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C.4.3.

Diese Richtlinie tritt am [zwanzigsten] Tag [nach] ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europaischen Union in Kraft.

Artikel ... und [Anhang / Anhinge] ...%° sind ab dem ...% anwendbar.“

BESONDERE STANDARDERWAGUNGSGRUNDE UND
STANDARDARTIKEL BEI DER NEUFASSUNG EINER VERORDNUNG ODER
EINES BESCHLUSSES

C.4.3.1. Erster Erwagungsgrund

a) Wenn die (der) neuzufassende Verordnung, Beschluss oder
Entscheidung geandert wurde:

»(1) [Die Verordnung / Der Beschluss / Die Entscheidung] (EU) [(EU, EURATOM)]
[2015]/[1] ...* wurde [mehrfach und] erheblich gedndert**. Aus Grinden der
Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der anstehenden Anderungen [die genannte
Verordnung / den genannten Beschluss / die genannte Entscheidung] neu zu
fassen.

[Verordnung / Beschluss / Entscheidung] ... (ABIL. L ... vom ..., S. ...).

™ Siehe Anhang [N].“

(b) Wenn die neuzufassende Verordnung oder der neuzufassende
Beschluss (die neuzufassende Entscheidung) nicht gedndert wurde:

»(1) [Die Verordnung / Der Beschluss/Die Entscheidung] (EU) [(EU, Euratom)]
[2015]/[1] ...* ist erheblich zu &ndern. Aus Griinden der Klarheit empfiehlt es
sich, [die genannte Verordnung / den genannten Beschluss / die genannte
Entscheidung] neu zu fassen.

* [Verordnung / Beschluss] (ABI. L ... vom ..., S. ...)."

C.4.3.2. Dem letzten Artikel Uber das Inkrafttreten vorausgehender
Artikel
»Artikel [Y]
Aufhebung

[Die Verordnung(en) / Der Beschluss / Die Beschliisse/Die Entscheidung(en)] ... [wird /
werden] aufgehoben.

19 Es sind die im Vergleich zu der aufgehobenen Richtlinie oder den aufgehobenen
Richtlinien unverdnderten Artikel und Anhange zu nennen.
20 Fur den Fall der Anwendung des Artikel [X] des Modells A, ist der dem in Artikel [X]
Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Tag folgende Tag zu nennen.
Fur den Fall der Anwendung des Artikel [X] des Modells B, ist das in Artikel [X]
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Datum zu nennen.
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C.4.4.

Bezugnahmen auf [die aufgehobene(n) Verordnung(en) / auf den aufgehobenen Beschluss /
auf die aufgehobenen Beschliisse] gelten als Bezugnahmen auf [die vorliegende Verordnung /
den vorliegenden Beschluss] und sind nach MaRgabe der Entsprechungstabelle in Anhang [O]

zu lesen.”
Anhange
C.4.4.1. In Rechtsakten zur Neufassung einer Richtlinie
a) die geadndert wurde
L ANHANG [N]
Teil A

Aufgehobene Richtlinie
mit Liste ihrer nachfolgenden Anderungen (mit ihrer Anderung)
(gemaR Artikel [Y])

Richtlinie ... [des Rates / des
Européischen Parlaments und des Rates]
(ABIL.L...vom...,S....)

Richtlinie ... [des Rates / des [nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
Européischen Parlaments und des Verweisungen auf ...]

Rates]

(ABIL.L...vom...,S....)

[Beitrittsakte ...] [nur hinsichtlich der in ... enthaltenen

Verweisungen auf ...]

Teil B
Fristen flr die Umsetzung in nationales Recht [und Zeitpunkt der Anwendung]

(gemaR Artikel [Y])

Richtlinie Umsetzungsfrist [Zeitpunkt der
Anwendung]

b) die nicht geandert wurde

L, ANHANG [N]
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Fristen flr die Umsetzung in nationales Recht [und Zeitpunkt der Anwendung]

(gemaR Artikel [Y])

Richtlinie Umsetzungsfrist

[Zeitpunkt der Anwendung]

C.4.4.2. In Rechtsakten zur Neufassung einer gednderten Verordnung
oder eines geanderten Beschlusses (einer geanderten

Entscheidung)

L, ANHANG [N]

[Aufgehobene Verordnung / Aufgehobener Beschluss / Aufgehobene Entscheidung]
mit [Liste [ihrer / seiner] nachfolgenden Anderungen / mit [ihrer / seiner] Anderung)

[Verordnung / Beschluss /
Entscheidung] ... des [Rates / des
Européischen Parlaments und des Rates]
(ABIL.L...vom...,S....)

[Verordnung / Beschluss /
Entscheidung] ... des [Rates / des
Européischen Parlaments und des
Rates]

(ABIL.L...vom...,S....)

[nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
Verweisungen auf ...]

[Beitrittsakte ...]

[nur hinsichtlich der in ... enthaltenen
Verweisungen auf ...]*

C.4.4.3. In allen Rechtsakten zur Neufassung

LANHANG [O]

Entsprechungstabelle

[Verordnung / Beschluss / Entscheidung / Richtlinie] [Vorliegende Verordnung /
Vorliegender Beschluss / Vorliegende Richtlinie]
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C.5.1.

C.5.2.

Artikel ... [Absatz ...] Artikel ... [Absatz ...]

Artikel ... [Absatz ...] Artikel ... [Absatz ...]
[Anhang ...] [Anhang ...]
- [Anhang ...]
- [Anhang ...]*
C.5. STANDARDFORMULIERUNGEN ZU DEN GRUNDSATZEN DER

SUBSIDIARITAT UND DER VERHALTNISMASSIGKEIT
Subsidiaritat und VerhaltnismaRigkeit
Standarderwégungsgrund:

»(...) Da die Ziele [dieser Verordnung / dieser Richtlinie / dieses Beschlusses] [, namlich ...]
[ggf. Angabe der Ziele] von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
kdnnen ... [Angabe der Griinde], sondern vielmehr wegen ... [Angabe des Umfangs
oder der Wirkungen der MaRnahme] auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind,
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags Uber die Europdische
Union verankerten Subsidiaritatsprinzip tatig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit geht [dieser Verordnung / diese
Richtlinie / dieser Beschluss] nicht tber das fur die Verwirklichung dieser Ziele
erforderliche Mal} hinaus.*

Es ist zu beachten, dass die feststehenden Elemente dieses Standarderwégungsgrundes im
Wesentlichen den Wortlaut der einschlégigen Vorschriften des EUV wiedergeben. Es muss
daher im jeweiligen Erwdgungsgrund konkret angegeben werden, warum die mit dem
Vorschlag eines Gesetzgebungsakts verfolgten Ziele auf Unionsebene besser verwirklicht
werden?. Deshalb missen die fur die Angabe der entsprechenden Griinde vorgesehenen
variablen Elemente des Erwagungsgrundes besonders sorgfaltig vervollstandigt werden.

Es besteht auch die Mdglichkeit, diese Griinde in anderen Erwagungsgrinden aufzufihren. In
diesem Fall kann es hilfreich sein, einen Verweis auf diese anderen Erwéagungsgriinde in den
Standarderwagungsgrund aufzunehmen (z.B. ,,Aus den oben angegeben Griinden ...”).??

Verhaltnismaniigkeit?:

21 Zur Begrindung der Vereinbarkeit eines Rechtsakts mit dem Subsidiaritatsprinzip
siehe insbesondere auch:
- die in Nummer 10.15 GL aufgefuhrten Grundséatze,
- das Urteil des Gerichtshofs vom 4. Mai 2016, Polen / Parlament und Rat, C-
358/14, ECLI:EU:C:2016:323, Randnummern 111 bis 125 und die Schlussantréage
der Generalanwaltin in dieser Rechtssache, ECLI:EU:C:2015:848, Randnummern
172 bis 188.

22 In den Fallen, in denen nationale Parlamente eine begrindete Stellungnahme
abgegeben haben, deren Stimmzahl dem in Artikel 7 Absatz 3 des Protokolls Nr. 2
Uber die Anwendung der Grundséatze der Subsidiaritat und Verhaltnismaigkeit
genannten Mehrheitserfordernis entspricht oder grofier ist, sind besondere
Erwagungsgrunde hinzuzufugen, um die Grunde fur das Festhalten am Entwurf des
Gesetzgebungsakts zu erlautern.

23 Zur Begrindung der VerhaltnismaBigkeit eines Rechtsakts siehe auch Nummer
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C.5.3.

Standarderwégungsgrund:

»(-..) Im Einklang mit dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit ist es erforderlich und
angemessen, zur Erreichung des/der grundlegenden Ziels/Ziele ... [Angabe des
allgemeinen Ziels] ... [Angabe der besonderen MaRnahmen des Rechtsakts]
festzulegen. [Die vorliegende Verordnung Richtlinie / Der vorliegende Beschluss] geht
entsprechend Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags uber die Européische Union nicht Gber
das zur Erreichung dieses Ziels/dieser Ziele erforderliche MaR hinaus.*

Ausnahme von der Verpflichtung, den Fristablauf zur Abgabe
von begrindeten Stellungnahmen durch die nationalen Parlamente
abzuwarten

Standarderwégungsgrund:

»(--.) Wegen [Angabe der Dringlichkeit der Angelegenheit] sollte eine Ausnahme von der
Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag ber die Europdische Union, dem
Vertrag tber die Arbeitsweise der Européischen Union und dem Vertrag zur Griindung
der Europaischen Atomgemeinschaft beigefuigten Protokolls Nr. 1 (ber die Rolle der
nationalen Parlamente in der Europdischen Union gelten.*

In besonderen Fallen kbnnen andere Formulierungen genutzt werden.

Jedoch ist in solchen besonderen Fallen der Standardbezugsvermerk zur
Ubermittlung des Entwurfs des Rechtsakts an die nationalen Parlamente
dennoch aufzunehmen.

C.6. FORMULIERUNGEN FUR NICHT IN DEN VERTRAGEN
VORGESEHENE ANHORUNGEN

Standarderwégungsgrund:

.»(-..) [Der Europdische Datenschutzbeauftragte] wurde gemaR [Artikel 28 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001] angehdrt und hat [am 12. Januar 2012*] eine
Stellungnahme abgegeben.

r.
* ABI. C 136 vom 11.5.2012, S. 1.]“

Siehe hierzu auch Abschnitt D.2.5.4.

C.7. STANDARDFORMULIERUNGEN FUR BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Begriffsbestimmungen werden oft in einem eigenstandigen Artikel
festgelegt (siehe Leitlinie 14 des Gemeinsamen Leitfadens), der
folgendermal3en aussieht:
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C.8.1.

,Artikel [3]
Begriffsbestimmungen

[Fir die Zwecke/Im Sinne][dieser Verordnung / dieser Richtlinie / dieses Beschlusses]
[bezeichnet der Ausdruck / gelten folgende Begriffsbestimmungen:]

1. meee ..., [statische Definition]

2. ,,...° ... im Sinne des [Artikels 4 Absatz 1 Nummer 43 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013]; [dynamische Definition]

In besonderen Fallen kénnen Begriffe auch auf andere Weise definiert
werden.

Gelegentlich gelten Begriffsbestimmungen nur  far bestimmte
Obergliederungen eines Rechtsakts (Teil, Titel, Kapitel oder Abschnitt).
Derartige Begriffsbestimmungen werden vorzugsweise in den Artikel fir
Begriffsbestimmungen aufgenommen, kénnen jedoch auch zu Beginn der
entsprechenden Obergliederung zum Beispiel mit der folgenden
Formulierung eingefugt werden: ,,[Fir die Zwecke/Im Sinne] dieses [Abschnitts]
bezeichnet der Ausdruck ,,...“ ....“. Unabhangig davon, welche Darstellung
gewahlt wird, stellen sich bei derartigen Begriffsbestimmungen besondere
Fragen, insbesondere ob es sinnvoll ist, eine Begriffsbestimmung nur auf
eine Obergliederung zu beschréanken, wenn der Begriff ohnehin nur dort
verwendet wird bzw. welche Bedeutung dem Begriff zukommt, wenn er
auch aulR3erhalb der entsprechenden Obergliederung auftaucht usw.

C.8. STANDARDFORMULIERUNGEN FUR FINANZIELLE ASPEKTE
Mehrjahresprogramme
C.8.1.1. Erwédgungsgrund Uber die Finanzausstattung

»(-..) Mit [dieser Verordnung / diesem Beschluss] wird flr die gesamte Laufzeit des [Angabe
des Programms] eine Finanzausstattung festgesetzt, die fiir das Europdische Parlament
und den Rat im Rahmen des jahrlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen
Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2.
Dezember 2013 zwischen dem Europdischen Parlament, dem Rat und der Kommission
uber die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die
wirtschaftliche Haushaltsfuhrung™* bildet.

* ABI. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.*

C.8.1.2. Artikel Uber die Finanzausstattung
,HArtikel [X]

Die Finanzausstattung fir die Durchfihrung des ... [Angabe des Programms] wird fir den
Zeitraum [vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020] auf ... EUR [zu jeweiligen
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C.8.2.

Preisen ... [Angabe des Referenzjahres]] festgesetzt.

Die jahrlichen Mittel werden vom Europdischen Parlament und dem Rat in den Grenzen des
mehrjéhrigen Finanzrahmens bewilligt.“?*

Schutz der finanziellen Interessen der Union

C.8.2.1. Erwédgungsgrund

.»(...) Die finanziellen Interessen der Union sollten wéhrend des gesamten Ausgabenzyklus

durch verhaltnismaRige MaRnahmen geschiitzt werden, darunter Prévention,
Aufdeckung und Untersuchung von UnregelméRigkeiten, Rickforderung entgangener,
zu Unrecht gezahlter oder nicht richtig verwendeter Mittel und gegebenenfalls
verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen.*

Cc.8.2.2. Artikel

,HArtikel [X]
Schutz der finanziellen Interessen der Union

Die Kommission gewaéhrleistet bei der Durchfiihrung der nach [dieser Verordnung /
diesem Beschluss] finanzierten Manahmen den Schutz der finanziellen Interessen der
Union durch geeignete Praventivmalinahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige
rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und - bei Feststellung von
UnregelmaBigkeiten - durch Ruckforderung zu Unrecht gezahlter Betrdge sowie
gegebenenfalls  durch  wirksame,  verhaltnisméRige  und  abschreckende
verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen.

Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen
Begunstigten, bei Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel aus dem
[Programm] erhalten haben, Rechnungsprifungen anhand von Belegkontrollen und
Kontrollen vor Ort durchzufihren.?s

Das Europdische Amt fur Betrugsbekdmpfung (OLAF) kann gemal den Bestimmungen
und Verfahren der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europaischen
Parlaments und des Rates* und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates**
Untersuchungen, einschlieRlich Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort, durchfiihren,
um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung, einem
Finanzhilfebeschluss oder einem Finanzierungsvertrag im Rahmen des [Programms] ein
Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt.?

Unbeschadet der Absétze 1, 2 und 3 ist der Kommission, dem Rechnungshof und dem
OLAF in Kooperationsabkommen mit Drittstaaten und internationalen Organisationen,
in Vertragen, Finanzhilfevereinbarungen und Finanzhilfebeschlissen, die sich aus der
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Nur die Elemente, die in jedem Fall enthalten sein missen, werden hier aufgefihrt.
Der Artikel kann eine komplexere Struktur aufweisen und weitere Elemente
enthalten, die sich spezifisch auf den fraglichen Rechtsakt beziehen.
Der Bezug auf ein "Programm" wird ggf. durch den Bezug auf ein "Instrument” oder
einen "Mechanismus" ersetzt.
Der Bezug auf ein "Programm" wird ggf. durch den Bezug auf ein "Instrument” oder
einen "Mechanismus" ersetzt.
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C.9.1.

C.9.2.

Umsetzung [dieser/s Verordnung/Beschlusses] ergeben, ausdriicklich die Befugnis zu
erteilen, derartige Rechnungsprifungen und Untersuchungen im Rahmen ihrer
jeweiligen Zusténdigkeiten durchzufuhren.

**

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11.
September 2013 iber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir Betrugsbekampfung (OLAF)
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europdischen Parlaments und des Rates
und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen
und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der
Europdischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen UnregelmaRigkeiten (ABI. L 292 vom

15.11.1996, S. 2).

C.9. STANDARDFORMULIERUNGEN FUR ANDERUNGSRECHTSAKTE
Einleitungssatz
C.9.1.1. Bei mehrfacher Anderung eines Textes

,»|Die Verordnung / Die Richtlinie / Der Beschluss] ... wird wie folgt gedndert:

1. In Artikel [3 Absatz 1] werden die Worte ,,...* gestrichen.
2. Artikel [4 Absatz 2 Unterabsatz 1] erhalt folgende Fassung:
C.9.1.2. Bei mehrfacher Anderung einer Passage

»L(D)] Artikel ... [Absatz ... / Unterabsatz ... / ...] wird wie folgt geandert:

Siehe auch das Beispiel in Nummer 18.1 des Gemeinsamen Leitfadens mit
einer Kombination aus mehrfachen Anderungen eines Textes sowie einer
Passage.

Ersetzung?’
Artikel [3] [der Verordnung] ... erhalt folgende Fassung:

27

Nimmt der neue Text auf einen im Amtsblatt verdffentlichten Rechtsakt Bezug, so
wird die FuRnote in Form eines Sternchens* geschrieben; der folgende Hinweis wird
dann direkt unter den neuen Text vor den Anfliihrungszeichen am Ende gesetzt:
"... (neuer Text)*...

*  __(ABL.L..vom..S..)."
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C.9.3.

HArtikel [3]

[Artikel [3 Absatz 1 Unterabsatz 2] der Verordnung ... erhalt folgende Fassung] /
[Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird durch folgende Unterabsétze ersetzt]]:

JL] .

In ... wird [das Wort / der Ausdruck / die Bezeichnung / die Angabe] ,,...* durch [das
Wort / der Ausdruck / die Bezeichnung / die Angabe] ,,...“ ersetzt.?®

In ... wird das Datum ,,...“ durch das Datum ,,...* ersetzt.

Einflgung

C.9.3.1. Standardformulierung

In [die Verordnung] ... wird folgender Artikel?® eingefigt:

,LArtikel 10a

In [Kapitel VI der Verordnung...] wird folgender Artikel eingefiigt®’:

,LArtikel 10a

In [Artikel 3] [der Verordnung ...Jwird [nach dem [zweiten] Gedankenstrich / vor dem
ersten Gedankenstrich] folgender Gedankenstrich eingefiigt:3*

In [Artikel 3] [der Verordnung ...] wird [nach dem [Begriff / Wort] ,,...* / zwischen
dem [Begriff / Wort] ,,...“ und dem [Begriff / Wort] ,,...“] [der Begriff / das Wort] ,,...*
eingefiigt.®

C.9.3.2. Nummerierung

Werden in den verfiugenden Teil eines Rechtsakts spéater Artikel,
nummerierte Absatze oder andere Untergliederungen, die durch eine

28

29

30

31

32

Zu den mit der Ersetzung von Wortern oder Begriffen verbundenen Nachteilen siehe
Nummer 18.13.1 GL.
Im Falle komplizierter Anderungen kann die Angabe der Artikelnummer o0.4. das
Lesen des Anderungsrechtsakts sowie die Erstellung der konsolidierten Fassung
erleichtern.
Diese Formulierung ist nur dann zu nutzen, wenn es erforderlich ist klarzustellen, in
welchen Gliederungspunkt des Textes ein neuer Artikel einzuflgen ist.
Die Einfigung eines Gedankenstrichs kann Auswirkungen auf interne oder externe
Bezugnahmen auf die nachfolgenden Gedankenstriche haben. Eine derartige
EinfUgung erfordert daher eine besondere Sorgfalt.
Zu den mit der Ersetzung von Wortern oder Begriffen verbundenen Nachteilen siehe
Nummer 18.13.1 GL.
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C.9.4.

C.9.5.

Nummer oder einen Buchstaben gekennzeichnet sind, eingeflgt, so
erhalten sie die Nummer des ihnen vorangehenden Artikels, welcher der in
Betracht kommende kleine Buchstabe des lateinischen Alphabets
hinzugefugt wird. Sofern Artikel, Absatze oder andere nummerierte
Untergliederungen vor einer Untergliederung derselben Ebene eingeflgt
werden, werden sie ausnahmsweise mit ,Artikel -1*, ,Artikel -1a“,
»2Absatz -1,  ,Absatz -1a“, ,Buchstabe -a“, ,Buchstabe -aa“ usw.
bezeichnet.33

Bei der EinfUgung von Artikeln, Absatzen oder sonstigen nummerierten
Gliederungsteilen sollten die nachfolgenden Bestimmungen (wegen
maoglicherweise bestehender Bezugnahmen an anderer Stelle) nicht
umnummeriert werden (siehe Nummer 18.2 des Gemeinsamen
Leitfadens). Gelegenheit fur eine Neunummerierung bietet sich nur im
Rahmen einer Kodifizierung oder Neufassung.

Anfugung

C.9.4.1. Standardformulierung
— In Artikel [3] [der Verordnung ...] wird folgender Absatz3* angefiigt:

[(4)]..."
— In Artikel [3] [der Verordnung ...] wird folgender Absatz angefugt:

C.9.4.2. Nummerierung

Werden in den verfugenden Teil eines Rechtsakts spater Artikel, Absatze
oder andere nummerierte Untergliederungen angefugt, so erhalten sie die
nachsthohere Nummer des ihnen vorangehenden Gliederungsteils der
gleichen Ebene.3%

Aufhebung/Streichung3®

33 Kompliziertere Einfigungen kdnnen auch durch die Einfigung eines Minuszeichens
gelést werden, zum Beispiel die Einfligung eines Artikels 1-a zwischen Artikel 1 und
Artikel 1a.

34 Im Falle komplizierter Anderungen kann die Angabe der Artikelnummer 0.4. das
Lesen des Anderungsrechtsakts sowie die Erstellung der konsolidierten Fassung
erleichtern.

35 Wenn die ndchsthéhere Nummer zuvor zu einer inzwischen gestrichenen
Bestimmung gehoérte, erhalten die angefligten Untergliederungen die Nummer bzw.
den Buchstaben des ihnen vorangehenden Gliederungsteils der gleichen Ebene
gefolgt von "a", "b", "c", "d", "e" usw. (siehe Nummer 18.2 GL).

36 Zur Erforderlichkeit einer Begrindung von Aufhebungen und Streichungen in den
Erwagungsgrunden siehe Nummer 10.6 GL. Im Deutschen verwendet man den
Begriff "Aufhebung" fur die Aufhebung von Rechtsakten und Artikeln, den Begriff
"Streichung" fur die Untergliederung eines Artikels. Wird der betreffende Artikel
nicht endgultig aufgehoben, sondern durch Einfigung an anderer Stelle inhaltlich
aufrechterhalten, so dass es sich nur um eine technische Umstellung handelt, so
empfiehlt sich der Ausdruck "gestrichen".
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C.9.6.

C.9.5.1. Standardformulierung

— Artikel 3 der Verordnung ... wird aufgehoben—  Artikel 3 Absatz ... [Unterabsatz ...]
wird gestrichen.

— Artikel 3 Satz 2 der Verordnung ... wird gestrichen.
— In Absatz ... werden die Worte ,,...“ gestrichen.%’

C.9.5.2. Nummerierung

Bei der Aufhebung bzw. Streichung von Artikeln, Absatzen oder
Unterabséatzen, die durch eine Nummer oder einen Buchstaben
gekennzeichnet sind, oder von sonstigen nummerierten Gliederungsteilen
sollten die nachfolgenden Bestimmungen (wegen moglicherweise
bestehender Bezugnahmen an anderer Stelle) nicht umnummeriert
werden (siehe Nummer 18.2 des Gemeinsamen Leitfadens). Eine
Neunummerierung wird nur im Rahmen einer Kodifizierung oder
Neufassung vorgenommen.

Anderung eines Anhangs oder mehrerer Anhange
C.9.6.1. Standardfall (Anderungen im Anhang enthalten)

— Einzelne Anderungen im Anhang
In die Artikel des Anderungsrechtsakts einzufiigende Formulierung:

»|Der Anhang/Die Anhénge] ...der [Verordnung (EU) ...] [wird/werden] gemaR [dem]
Anhang [...] der vorliegenden Verordnung gedndert.

In den Anhang des Anderungsrechtsakts einzufigende Formulierung:
LANHANG ...
[Der Anhang/Die Anhange] ... der [Verordnung ...] [erhélt/erhalten] folgende Fassung:
...«
— Ersetzung des gesamten Anhangs:
In die Artikel des Anderungsrechtsakts einzufiigende Formulierung:

»|Der] Anhang [...] der [Verordnung ...] erhélt die Fassung des Anhangs der
vorliegenden [Verordnung].”

In den Anhang des Anderungsrechtsakts einzufigende Formulierung:

ANHANG

~ANHANG ...

37 Zu den mit der Ersetzung von Wortern oder Begriffen verbundenen Nachteilen siehe

Nummer 18.13.1 des Gemeinsamen Leitfadens.
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C.9.7.

C.10.1.

C.10.2.

C.9.6.2. Besondere Regel im Falle einer einfachen Anderung (im Wege
einer direkten Anderung in den Artikeln)

— ,[Der] Anhang [...] [der Verordnung ...] wird wie folgt ge&ndert:
1...“

— »|Die Verordnung ...] wird wie folgt geéndert:

[4.] Der Titel des Anhangs ... erhélt folgende Fassung:

Von einer Anderung nicht betroffene Sprache

Es kommt vor, dass einige Bestimmungen eines Anderungsrechtsakts in
einer Sprache gegenstandslos sind, weil der Rechtsakt in dieser Sprache
bereits mit den Anderungen, die in den anderen Sprachen gemacht
worden sind, Ubereinstimmt.

In der betreffenden Sprache ist es daher angebracht, die Nummerierung
der andernden Bestimmung ohne Gegenstand beizubehalten und ihr die
Angabe ,,(betrifft nicht die [deutsche] Fassung)* folgen zu lassen.

C.10. STANDARDFORMULIERUNG FUR AUFHEBUNGEN UND
VERLANGERUNGEN

Aufhebung38

Die Aufhebung oder Streichung erlangt mit Inkrafttreten der aufhebenden
oder streichenden Verordnung Wirksamkeit:

— [Die Verordnung ...] wird aufgehoben.
Die Aufhebung wird zu einem anderen Zeitpunkt wirksam:
— [Die Verordnung ...] wird mit Wirkung vom ... aufgehoben.

Verlangerung
— [In Artikel ...] [der Verordnung ...], wird das Datum ,,...“ durch ,,...” ersetzt.

C.11. STANDARDFORMULIERUNG ZUM INKRAFTTRETEN UND

38 Zur Erforderlichkeit einer Begrindung von Aufhebungen siehe Nummer 10.6 GL.
Fur Kodizierungen siehe die besonderen Formulierungen in Abschnitt C.3.3.
Fur Neufassungen siehe die besonderen Formulierungen in den Abschnitten C.4.2.3
und C.4.3.2. Zu Bezugnahmen auf Datumsangaben und Fristen siehe auch
Abschnitt D.10
35
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C.11.1.

C.11.2.

C.12.1.

ZUR GELTUNGSDAUER=3940
Inkrafttreten

- [Diese Verordnung] tritt am [zwanzigsten] Tag [nach] ihrer Verdffentlichung im
Amtsblatt der Europaischen Union in Kraft*.,

- [Sie] giltab ... .

Geltungsdauer

Wenn ein Rechtsakt oder einige seiner Bestimmungen nicht ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens oder nicht unbegrenzt gelten (Ruckwirkung#2,
aufgeschobene Geltung oder begrenzte Geltungsdauer), sollte im letzten
Artikel eine der folgenden Formulierungen verwendet werden:

- [Diese Verordnung] gilt [ab .../bis zum .../vom ... bis zum ...]
- [Artikel 3] gilt [ab .../bis zum .../vom ... bis zum ...].

- [Diese Verordnung] tritt am [...ten] Tag [nach] ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europaischen Union in Kraft.

[Sie] giltab ... [bis zum ...] [vom ... bis zum ...]
[Artikel 3] gilt jedoch ab ...
- Die Geltungsdauer [dieser Verordnung] endet am ....

- Die Geltungsdauer von [Artikel 3] endet am ...

Alternativ wird haufig statt im letzten Artikel in einem der vorangehenden
Artikel folgende Formulierung angewendet:

- ... fur die Dauer von ... bis ...
- ...vom ... bis ...
- ... [mit Wirkung] vom/ab ...

C.12. STANDARDFORMULIERUNG ZUR UNMITTELBAREN
GELTUNG UND ZU ADRESSATEN
Unmittelbare Geltung von Verordnungen

Verordnungen, die in jedem Mitgliedstaat gelten:

39 Fur Neufassungen von Richtlinien siehe die besonderen Standardformulierungen in
Abschnitt C.4.2.3.

40 Der Begriff "einschliel3lich™ ist in s&dmtlichen in Abschnitt C.11 aufgefuhrten
Formulierungen uberflissig.

41 Bei rickwirkender Geltung sollte die Formulierung "tritt am Tag der
Veroffentlichung in Kraft" gewahlt werden.

42 Die Riuckwirkung ist in den Erwédgungsgrinden sorgfaltig zu begriinden (Nummer
10.14 GL).
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C.12.2.

C.12.3.

,Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Verordnungen, die nur in einigen Mitgliedstaaten gelten (z.B.
Mitgliedstaaten in der Eurozone):

,Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemal den Vertrdgen
unmittelbar in den Mitgliedstaaten.*

Diese Absatze sind nicht Bestandteil des letzten Artikels der Verordnung.
Sie stehen zwischen dem letzten Artikel und den Worten ,,Geschehen zu ... am

Adressaten von Richtlinien
Wenn die Richtlinie an alle Mitgliedstaaten gerichtet ist:

LArtikel ...
[Adressaten]
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.”

Wenn die Richtlinie nur an einige Mitgliedstaaten gerichtet ist (z.B. an
Mitgliedstaaten der Eurozone):

LArtikel ...
[Adressat]
Diese Richtlinie ist geméal den Vertragen an die Mitgliedstaaten gerichtet.*

Adressaten von Beschlissen

Gemal dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassenen Beschllssen
ist zu entnehmen, ob sie sich an alle Mitgliedstaaten richten, an
bestimmte Mitgliedstaaten oder ob sie Uber keinen bestimmten
Adressaten verflugen.

Wenn der Beschluss an jeden Mitgliedstaat gerichtet ist:
»Artikel ...
[Adressaten]

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.”

Wenn der Beschluss nur an bestimmte Mitgliedstaaten gerichtet ist (z.B.
an die Mitgliedstaaten der Eurozone):

»HArtikel ...
[Adressaten]
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C.13.1.

Dieser Beschluss ist gemaR den Vertrdgen an die Mitgliedstaaten gerichtet.”

C.13. BESONDERE FORMULIERUNGEN FUR ,,SCHENGEN*“-
RECHTSAKTE UND ANDERE RECHTSAKTE, DIE UNTER DEN
DRITTEN TEIL TITEL V AEUV FALLEN

»Schengen“-Rechtsakte
C.13.1.1. Island und Norwegen - Beteiligung an der Anwendung

»(...) Fur Island und Norwegen stellt [diese/dieser] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] eine
Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Ubereinkommens zwischen dem Rat der Européischen Union sowie der Republik Island
und dem Konigreich Norwegen Uber die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands* dar, die
zu dem in Artikel 1 Buchstabe [..] des Beschlusses 1999/437/EG des Rates**
genannten Bereich gehoren.

* ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.

**

Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter
Durchfithrungsvorschriften zu dem Ubereinkommen zwischen dem Rat der
Européischen Union und der Republik Island und dem Konigreich Norwegen Gber
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).*

C.13.1.2. Island und Norwegen — Teilnahme an den Tatigkeiten des
Ausschusses

»(.-.) Es sollte eine Regelung getroffen werden, die es Vertretern Islands und Norwegens
erlaubt, an der Tatigkeit der Ausschisse teilzunehmen, die die Kommission bei der
Auslibung ihrer Durchfiihrungsbefugnisse unterstiitzen. Eine solche Regelung wird in
dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen dem Rat der Européischen
Union und der Republik Island und dem Kdénigreich Norwegen Uber die Ausschisse, die
die Européische Kommission bei der Austbung ihrer Durchfuhrungsbefugnisse
unterstiitzen*, welcher dem in Erwégungsgrund ... genannten Ubereinkommen
beigefligt ist, in Betracht gezogen.*®

" ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 53.“

C.13.1.3. Schweiz — Teilnahme an der Anwendung aufgrund eines
Artikels des AEUV aulier den Artikeln 82 bis 89 (bisheriger
Dritter Teil Titel IV EGV)

»(...) Fur die Schweiz stellt diese/dieser [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] eine
Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Abkommens zwischen der Europdischen Union, der Europdischen Gemeinschaft und

43 Die Nummer des Erwagungsgrunds einfligen, in dem das Ubereinkommen mit
Island und Norwegen Uber ihre Assoziierung zum Schengen-Besitzstand zitiert wird.
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der Schweizerischen Eidgenossenschaft tber die Assoziierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands* dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe ... des Beschlusses
1999/437/EG** in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des
Rates*** genannten Bereich gehoren.*

**

*kk

ABI. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.

Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter
Durchfilhrungsvorschriften zu dem Ubereinkommen zwischen dem Rat der
Européischen Union und der Republik Island und dem Koénigreich Norwegen uber die
Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung
des Schengen- Besitzstands (ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Janner 2008 Uber den Abschluss — im
Namen der Européischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Européischen
Union, der Europdischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
uber die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABI. L 53 vom 27.2.2008, S.
1).”

C.13.1.4. Schweiz — Teilnahme an der Anwendung aufgrund eines der

Artikel 82 bis 89 des AEUV (Bisheriger Titel VI EUV)

»(...) Fur die Schweiz stellt diese/dieser [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] eine

Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Abkommens zwischen der Europdischen Union, der Europdischen Gemeinschaft und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft tber die Assoziierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands* dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe ... des Beschlusses
1999/437/EG** in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/149/J1 des Rates***
genannten Bereich gehoren.*

*k

ABI. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.

Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter
Durchfilhrungsvorschriften zu dem Ubereinkommen zwischen dem Rat der
Européischen Union und der Republik Island und dem Koénigreich Norwegen uber die
Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung
des Schengen- Besitzstands (ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

44

45

Auch nach der Zusammenlegung des friheren Dritten Teils Titel 1V des EG-Vertrags
mit Titel VI des EU-Vertrags bleiben die beiden Beschlusse tber die Assoziierung
der Schweiz gultig, so dass die beiden Falle weiterhin unterschieden werden
miussen. Das Gleiche gilt fur Liechtenstein.
Eine besondere Verweisung auf den Beschluss 1999/437/EG ist in der Regel nicht
notig, da sie bereits in einem Erwagungsgrund zu Island und Norwegen enthalten
ist.
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™ Beschluss 2008/149/J1 des Rates vom 28. Januar 2008 (iber den Abschluss — im
Namen der Européischen Union — des Abkommens zwischen der Européischen Union,
der Europdischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft ber die
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABI. L 53 vom 27.2.2008, S. 50).

C.13.1.5. Schweiz — Teilnahme an den Tatigkeiten der Ausschusse

»(-..) Es sollte eine Regelung getroffen werden, die es den Vertretern der Schweiz erlaubt, an
der Téatigkeit der Ausschusse teilzunehmen, die die Kommission bei der Austibung ihrer
Durchfiihrungsbefugnisse unterstiitzen. Eine solche Regelung wird in dem Abkommen
in Form eines Briefwechsels zwischen dem Rat der Européischen Union und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft Uber die Ausschiisse, die die Europaische
Kommission bei der Ausubung ihrer Durchfuhrungsbefugnisse unterstiitzen*, welcher
dem in Erwagungsgrund ... genannten Abkommen beigefiigt ist, in Betracht gezogen.®

* ABI. L 53 vom 27.2.2008, S. 77 .*

C.13.1.6. Liechtenstein — Teilnahme an der Anwendung aufgrund eines
Artikels des AEUV aulRer den Artikeln 82 bis 89 (bisheriger
Dritter Teil Titel IV EGV)

»(...) Fir  Liechtenstein  stellt diese/dieser [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] eine
Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Protokolls zwischen der Européischen Union, der Européischen Gemeinschaft, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Furstentum Liechtenstein Uber den Beitritt
des Furstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europdischen Union,
der Europdischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft iber die
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands* dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe ...
des Beschlusses 1999/437/EG** in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses
2011/350/EU des Rates*** genannten Bereich gehoren.

" ABI. L 160 vom 18.6.2011, S. 21.

**x

Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter
Durchfiihrungsvorschriften zu dem Ubereinkommen zwischen dem Rat der
Européischen Union und der Republik Island und dem Konigreich Norwegen Gber
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

- Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. Méarz 2011 (ber den Abschluss — im
Namen der Européischen Union — des Protokolls zwischen der Europdischen
Union, der Europdischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und dem Furstentum Liechtenstein Uber den Beitritt des Furstentums
Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europdischen Union, der

46 Die Nummer des Erwagungsgrunds einfligen, in dem das Ubereinkommen mit der

Schweiz Uber deren Assoziierung zum Schengen-Besitzstand zitiert wird.
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Européischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft tiber die
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die
Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien
Personenverkehr (ABI. L 160 vom 18.6.2011, S. 19).“

C.13.1.7. Liechtenstein — Teilnahme an der Anwendung aufgrund eines

der Artikel 82 bis 89 des AEUV (Bisheriger Titel VI EUV)

»(...) Fur  Liechtenstein stellt diese/dieser [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] eine

Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Protokolls zwischen der Européischen Union, der Européischen Gemeinschaft, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Furstentum Liechtenstein Uber den Beitritt
des Furstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europdischen Union,
der Europdischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft iber die
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands* dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe ...
des Beschlusses 1999/437/EG** in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses
2011/349/EU des Rates*** genannten Bereich gehoren.*’

*k

*kk

ABI. L 160 vom 18.6.2011, S. 3.

Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter
Durchfithrungsvorschriften zu dem Ubereinkommen zwischen dem Rat der
Européischen Union und der Republik Island und dem Konigreich Norwegen Gber
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABI. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

Beschluss 2011/349/EU des Rates vom 7. Mérz 2011 iber den Abschluss — im
Namen der Européischen Union — des Protokolls zwischen der Europaischen
Union, der Europdischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und dem Furstentum Liechtenstein (ber den Beitritt des Flrstentums
Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Européischen Union, der
Européischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft tiber die
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands, insbesondere in Bezug
auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und die polizeiliche
Zusammenarbeit (ABI. L 160 vom 18.6.2011, S.1).“

C.13.1.8. Danemark — keine Teilnahme (mit der Méglichkeit der

Teilnahme)

»(--.) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag tiber die Europdische Union und dem

Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union beigefligten Protokolls Nr. 22
uber die Position Dé&nemarks beteiligt sich Danemark nicht an der Annahme
dieser/dieses [Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und ist weder durch [diese/diesen]
[Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu ihrer/seiner Anwendung

47

Eine besondere Verweisung auf den Beschluss 1999/437/EG ist in der Regel nicht
notig, da sie bereits in einem Erwagungsgrund zu Island und Norwegen enthalten
ist.
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verpflichtet. Da [diese/dieser] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] den Schengen-
Besitzstand ergédnzt, beschliet Danemark gemal Artikel 4 des genannten Protokolls
innerhalo von  sechs  Monaten, nachdem der Rat  [diese/diesen]
[Verordnung/Richtlinie/Beschluss] angenommen hat, ob es [sie/ihn] in nationales Recht
umsetzt*8.«

C.13.1.9. Vereinigtes Konigreich — Teilnahme

»(...) Das Vereinigte Konigreich beteiligt sich an [dieser/diesem]

[Verordnung/Richtlinie/Beschluss] im Einklang mit Artikel 5 Absatz 1 des dem Vertrag
Uber die Européische Union und dem Vertrag ber die Arbeitsweise der Europdischen
Union beigefugten Protokolls Nr. 19 ber den in den Rahmen der Europdischen Union
einbezogenen Schengen-Besitzstand sowie im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 des
Beschlusses 2000/365/EG des Rates”.

Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten
Konigreichs GroRbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf sie anzuwenden (ABI. L 131 vom 1.6.2000, S. 43).*

C.13.1.10. Vereinigtes Konigreich — keine Teilnahme

»(...) [Diese/Dieser] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] stellt eine Weiterentwicklung der

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Konigreich
gemdll dem Beschluss 2000/365/EG des Rates* nicht beteiligt; das Vereinigte
Konigreich  beteiligt sich  daher nicht an der Annahme [dieser/dieses]
[Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und  ist weder durch  [diese/diesen]
[Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu [ihrer/seiner] Anwendung
verpflichtet*,

Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten
Konigreichs Grof3britannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf sie anzuwenden (ABI. L 131 vom 1.6.2000, S. 43).*

C.13.1.11. Irland — Teilnahme
»(...) Irland beteiligt sich an [dieser/diesem] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] im Einklang

mit Artikel 5 Absatz 1 des dem Vertrag tber die Européische Union und dem Vertrag
uber die Arbeitsweise der Européischen Union beigefiigten Protokolls Nr. 19 tber den
in den Rahmen der Europdischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand sowie im
Einklang mit Artikel 6 Absatz 2 des Beschlusses 2002/192/EG des Rates™.

48

49

Dieser Erwédgungsgrund wird Uberarbeitet, sobald Danemark die Mitteilung nach
Artikel 8 Absatz 1 des Protokolls Nr. 22 gemacht hat.
Fur die Falle, die von in Artikel 5 Abséatze 2 bis 5 Protokoll Nr. 19 Uber den in den
Rahmen der Europdaischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand
beschriebenen Situation umfasst sind, wird kein Standarderwagungsgrund
vorgeschlagen.
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Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABI. L 64
vom 7.3.2002, S. 20).*

C.13.1.12. Irland — keine Teilnahme

»(...) [Diese/Dieser] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] stellt eine Weiterentwicklung der
Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich Irland geméaR dem
Beschluss 2002/192/EG des Rates* nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an
der Annahme [dieser/dieses] [Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und ist weder durch
[diese/diesen] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu [ihrer/seiner]
Anwendung verpflichtet.>

" Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABI. L 64
vom 7.3.2002, S. 20).*

C.13.1.13. Mitgliedstaaten, fur die der Schengen-Besitzstand noch nicht
zur Ganze in Kraft getreten ist>®

»(...) [Diese/Dieser] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] stellt einen auf dem Schengen-
Besitzstand aufbauenden oder anderweitig damit zusammenh&ngenden Rechtsakt
jeweils [im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4
Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 und des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von
2011 / im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4
Absatz 2 der Beitrittsakte von 2005 und des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von
2011] dar.”

C.13.2. Weitere Rechtsakte, die unter den Dritten Teil Titel V AEUV
fallen (Rechtsakte, die keine Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands darstellen)

C.13.2.1. Danemark — Erwédgungsgrund zur besonderen Position
Danemarks

»(--.) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag tiber die Europdische Union und dem
Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefligten Protokolls Nr. 22
Uber die Position Dé&nemarks beteiligt sich Danemark nicht an der Annahme
[dieser/dieses] [Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und ist weder durch [diese/diesen]
[Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu [ihrer/seiner] Anwendung
verpflichtet.“52

C.13.2.2. Besondere Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands —

50 Fur die Falle, die von in Artikel 5 Absétze 2 bis 5 Protokoll Nr. 19 Uber den in den
Rahmen der Europaischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand
beschriebenen Situation umfasst sind, wird kein Standarderwédgungsgrund
vorgeschlagen.

51 Diese Erwagungsgrinde werden hinfallig, sobald die betroffenen Mitgliedstaaten
voll am Schengen-Besitzstand teilnehmen.

52 Dieser Erwagungsgrund wird Uberarbeitet, sobald Danemark die Mitteilung nach
Artikel 8 Absatz 1 des Protokolls Nr. 22 gemacht hat.
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Nichtbeteiligung dieser beiden Mitgliedstaaten

»(...) Nach den Artikeln 1 und 2 [und Artikel 4a Absatz 1°°] des dem Vertrag iiber die

Europdische Union und dem Vertrag tber die Arbeitsweise der Europdischen Union
beigefiligten Protokolls Nr. 21 (iber die Position des Vereinigten Kénigreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des
Artikels 4 dieses Protokolls beteiligen sich diese Mitgliedstaaten nicht an der Annahme
[dieser/dieses]  [Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und sind  weder durch
[diese/diesen] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu [ihrer/seiner]
Anwendung verpflichtet.”

C.13.2.3. Besondere Position des Vereinigten Koénigreichs und Irlands —

Nichtbeteiligung des Vereinigten Konigreichs

»(...) Nach den Artikeln 1 und 2 [und Artikel 4a Absatz 1%] des dem Vertrag iiber die

Europdische Union und dem Vertrag tber die Arbeitsweise der Europdischen Union
beigefligten Protokolls Nr. 21 (iber die Position des Vereinigten Kénigreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des
Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich das Vereinigte Koénigreich nicht an der
Annahme [dieser/dieses] [Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und ist weder durch
[diese/diesen] [Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu [ihrer/seiner]
Anwendung verpflichtet.”

C.13.2.4. Besondere Position des Vereinigten Koénigreichs und Irlands —

Nichtbeteiligung Irlands

»(...) Nach den Artikeln 1 und 2 [und Artikel 4a Absatz 1°°] des dem Vertrag iiber die

Europdische Union und dem Vertrag lber die Arbeitsweise der Europdischen Union
beigefligten Protokolls Nr. 21 (iber die Position des Vereinigten Kénigreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des
Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme [dieser/dieses]
[Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] und  ist weder durch  [diese/diesen]
[Verordnung/Richtlinie/Beschluss] gebunden noch zu [ihrer/seiner] Anwendung
verpflichtet.”

C.13.2.5. Besondere Position des Vereinigten Koénigreichs und Irlands —

Beteiligung beider Mitgliedstaaten

»(--.) Nach Artikel 3 [und Artikel 4a Absatz 156] des dem Vertrag Uber die Europdische

Union und dem Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union beigeflgten
Protokolls Nr. 21 (ber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich

53

54

55

56

Die Formulierung ist einzufligen, wenn ein bestehender Rechtsakt, durch den das
Vereinigte Konigreich und/oder Irland bereits gebunden sind, geandert, ersetzt oder
aufgehoben wird (indem er wie im Fall einer Neufassung ersetzt wird).
Die Formulierung ist einzufligen, wenn ein bestehender Rechtsakt, durch den das
Vereinigte Konigreich und/oder Irland bereits gebunden sind, geandert, ersetzt oder
aufgehoben wird (indem er wie im Fall einer Neufassung ersetzt wird).
Die Formulierung ist einzufligen, wenn ein bestehender Rechtsakt, durch den das
Vereinigte Konigreich und/oder [siehe FR und EN.]Irland bereits gebunden sind,
geandert, ersetzt oder aufgehoben wird (indem er wie im Fall einer Neufassung
ersetzt wird).
Die Formulierung ist einzufligen, wenn ein bestehender Rechtsakt, durch den das
Vereinigte Konigreich und/oder Irland bereits gebunden sind, geandert, ersetzt oder
aufgehoben wird (indem er wie im Fall einer Neufassung ersetzt wird).
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des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben diese Mitgliedstaaten
mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung [dieser/dieses]
[Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] beteiligen mdchten.*

C.13.2.6. Besondere Position des Vereinigten Koénigreichs und Irlands —
Beteiligung des Vereinigten Kénigreichs

,(...) Nach Artikel 3 [und Artikel 4a Absatz 1°7] des dem Vertrag (iber die Europaische Union
und dem Vertrag uber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefligten Protokolls
Nr. 21 Uber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat das Vereinigte Konigreich [mit
Schreiben vom ...] mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung
[dieser/dieses] [Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] beteiligen mdchte.*

C.13.2.7. Besondere Position des Vereinigten Koénigreichs und Irlands —
Beteiligung Irlands

2(...) Nach Artikel 3 [und Artikel 4a Absatz 1°%] des dem Vertrag (iber die Europaische Union
und dem Vertrag uber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefligten Protokolls
Nr. 21 Uber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland [mit Schreiben vom ....]
mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung [dieser/dieses]
[Verordnung/Richtlinie/Beschlusses] beteiligen mdchte.*

C.13.2.8. Ersetzung eines bestehenden Rechtsakts, durch den das
Vereinigte Konigreich oder Irland bereits gebunden sind (de
facto Neufassung)

(a) Titel
,RICHTLINIE (EU) [2015]/[1]
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom
uber ... und zur Ersetzung [des Rahmenbeschlusses.../der Richtlinie...]*

(b) Besonderer Erwdgungsgrund (gegen Ende der Prdambel und vor den
Erwéagungsgrinden zur Beteiligung oder Nichtbeteiligung einzufigen)

»(...) Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Bestimmungen [des Rahmenbeschlusses
.../der Richtlinie...] zu &andern und auszuweiten. Da die vorzunehmenden
Anderungen sowohl beziiglich der Zahl als auch hinsichtlich des Inhalts erheblich
sind, sollte [der Rahmenbeschluss .../die Richtlinie ...] aus Griinden der Klarheit

57 Die Formulierung ist einzufligen, wenn ein bestehender Rechtsakt, durch den das
Vereinigte Konigreich und/oder Irland bereits gebunden sind [siehe FR und EN.],
geéndert, ersetzt oder aufgehoben wird (indem er wie im Fall einer Neufassung
ersetzt wird).

58 Die Formulierung ist einzufligen, wenn ein bestehender Rechtsakt, durch den das
Vereinigte Konigreich und/oder Irland bereits gebunden sind[siehe FR und EN.],
geandert, ersetzt oder aufgehoben wird (indem er wie im Fall einer Neufassung
ersetzt wird).
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C.14.1.

C.14.2.

fir die sich an der Annahme dieser Richtlinie beteiligenden Mitgliedstaaten
vollstandig ersetzt werden.*

(c) Letzter Artikel zur Ersetzung
HArtikel [X]
[Ersetzung [des Rahmenbeschlusses .../der Richtlinie ...]]

[Der Rahmenbeschluss.../Die Richtlinie...] wird hinsichtlich der Mitgliedstaaten ersetzt, die
durch die vorliegende Richtlinie gebunden sind, unbeschadet der Verpflichtungen dieser
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Frist fir die Umsetzung [dieses
Rahmenbeschlusses/dieser Richtlinie] in nationales Recht.

Hinsichtlich der Mitgliedstaaten, die durch die vorliegende Richtlinie gebunden sind,
gelten Bezugnahmen auf [den Rahmenbeschluss .../die Richtlinie ...] als Bezugnahmen
auf die vorliegende Richtlinie.*

C.14. FORMULIERUNGEN ZUR UMSETZUNG VON RICHTLINIEN®®

Die nachfolgenden Formulierungen decken die haufigsten Falle ab. Die in
Vorschriften zur Umsetzung einer Richtlinie zu verwendenden
Formulierungen kénnen je nach den Besonderheiten der betreffenden
Richtlinie variieren. 69

Anwendung durch alle Mitgliedstaaten innerhalb eines
festgelegten Zeitraums oder spatestens bis zu einem festgelegten
Zeitpunkt

SJArtikel ...

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft [treffen
die Malinahmen], die erforderlich sind, um dieser Richtlinie [bis zum... / binnen ... nach
ihrem Inkrafttreten] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverziiglich davon in
Kenntnis

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der [wichtigsten] nationalen
Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. [Die
Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis.]*

Anwendung ab demselben Tag in allen Mitgliedstaaten
LArtikel ...

59 Fur Neufassungen siehe die besonderen Formulierungen Uber die Umsetzung in
Abschnitt C.4.2.3.
60 Die Formulierung im Kommissionsvorschlag kann ebenfalls leicht abweichen.
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C.14.3.

C.14.4.

C.14.5.

C.14.6.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und verdffentlichen [bis zum] ... [nach Anhdrung der
Kommission] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser
Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverziiglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese VVorschriften ab dem ... an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Nach Inkrafttreten dieser Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die
Kommission von allen Entwirfen fur Rechts und Verwaltungsvorschriften, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen wollen, so rechtzeitig in Kenntnis
gesetzt wird, dass sie dazu Stellung nehmen kann.*

Erlass, Verdffentlichung und Anwendung durch alle
Mitgliedstaaten innerhalb eines festgelegten Zeitraums oder spatestens zu
einem festgelegten Zeitpunkt

SJArtikel ...

Die Mitgliedstaaten erlassen und verdffentlichen [spatestens am/bis zum] ... die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie vor dem
nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverziglich davon in Kenntnis.

Bei Erlass dieser VVorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.*

Mitgliedstaaten, die bereits Rechtsvorschriften erlassen haben,
die den Vorschriften der Richtlinie entsprechen

,Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur
Anwendung dieser Richtlinie mit.*

Recht, MalRnahmen zu treffen

»,Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverziglich Gber die nach dieser
Richtlinie getroffenen MaRnahmen.*

Verhaltnis zwischen den Vorschriften einer Richtlinie und
nationalen Umsetzungsmafl3inahmen

In Richtlinien wird manchmal auf die Notwendigkeit hingewiesen, in einem
erlauternden Dokument den Zusammenhang zwischen den Vorschriften
einer Richtlinie und den in den verschiedenen Mitgliedstaaten getroffenen
UmsetzungsmalRnahmen anzugeben. Dieser Hinweis erfolgt als
Erwéagungsgrund:

»(...) Gemal der Gemeinsamen Politischen Erklarung vom 28. September 2011 der
Mitgliedstaaten und der Kommission zu erlauternden Dokumenten * haben sich die
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begrindeten Fallen zusatzlich zur Mitteilung ihrer
UmsetzungsmalRnahmen ein oder mehrere Dokumente zu Ubermitteln, in denen der
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden

47
JHOLP 31.01.2018 DEVO1



C.15.1.

C.15.2.

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erlautert wird. Bei dieser Richtlinie halt der
Gesetzgeber die Ubermittlung derartiger Dokumente fur gerechtfertigt.

* ABI. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.¢

C.15. FORMULIERUNGEN ZU SANKTIONEN AUF EBENE DER
MITGLIEDSTAATEN

In einer Verordnung

,Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften Gber Sanktionen, die bei VerstdRen gegen diese
Verordnung zu verhangen sind, und treffen alle fir die Anwendung der Sanktionen
erforderlichen MaBnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen mussen wirksam, verhdltnismagig
und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und
MaRnahmen [bis zum.../unverzuglich] mit und melden ihr [unverziiglich] alle diesbezliglichen
Anderungen.“

In einer Richtlinie

,Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften (ber Sanktionen, die bei VerstdRen gegen die
gemal dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu verh&ngen sind, und treffen alle
fir die Anwendung der Sanktionen erforderlichen MalRnahmen. Die Sanktionen missen
wirksam, verhaltnisméaRig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
diese Vorschriften und MaRnahmen [bis zum.../unverzlglich] mit und melden ihr
[unverziiglich] alle diesbeziiglichen Anderungen.*
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D.1.1.

D.1.2.

D.1.3.

D. TEIL D — ZUSATZLICHE REGELN

D.1. ABFASSUNG DES VOLLSTANDIGEN TITELS
Allgemeines

Siehe Leitlinie 8 des Gemeinsamen Leitfadens.
Betroffener Bereich

Im vollstandigen Titel von Rechtsakten im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens wird der Bereich normalerweise mit dem
Vertragskurzel ,,(EU)* angegeben.

Manchmal stutzt sich der Rechtsakt auf eine doppelte Rechtsgrundlage,
die sich einerseits im AEUV und andererseits im Euratom-Vertrag befindet.
In solchen Fallen finden sich im vollstandigen Titel die Worte ,,(EU,
Euratom)*.

Nummerierung

Bei der Vorbereitung eines gemal dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren angenommenen Rechtsakts zur Verdffentlichung
fugt das Amt fur Veroffentlichungen eine Nummer in den vollstandigen
Titel des Rechtsakts ein, und zwar nach der Angabe des betroffenen
Bereichs. Seit dem 1. Januar 2015 umfasst diese Nummer das Jahr der
Veroffentlichung, gefolgt von einer laufenden Nummer (beispielsweise
,»2015/1) .61

D.1.4. Titel
D.1.4.1. Kdrze

Der Gemeinsame Leitfaden (Leitlinie 8) sieht insbesondere vor, dass der
Titel so knapp wie madglich sein muss. Dieses Ziel kann unter anderem
folgendermal3en erreicht werden:

— Verkurzte Wiedergabe des Titels eines anderen Rechtsakts, der
angefuhrt wird, gemal Nummer 16.10.1 des Gemeinsamen
Leitfadens®?, und

61 Fur weiterfuhrende Informationen siehe die offizielle Mitteilung des Amts fur
Veroffentlichungen "Harmonisierung der Nummerierung von EU-Rechtsakten".

62 Diese Leitlinie im Gemeinsamen Leitfaden fuhrt mehrere Beispiele fur
Formulierungen an, die den Titel unnétig schwerféallig machen wirden und daher
weggelassen werden sollten.

Ein weiteres Beispiel ist die unndtige Wiederholung von bereits im Titel erwahnten

Elementen. So wird am Ende des nachstehenden Titels der Titel der Verordnung

(EWG) Nr. 1408/71 nicht wiederholt, obwohl er Bestandteil des vollstandigen Titels
49

JHOLP 31.01.2018 DEv01


http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022DED.pdf

— Verwendung von Kurzformen (beispielsweise ,Union* anstatt
»Européische Union“, ,,Mitgliedstaaten” anstatt ,,Mitgliedstaaten der Europdischen
Union*“ und ,,AEUV* anstatt ,Vertrag uUber die Arbeitsweise der Europdischen
Union*) sowie ausnahmsweise die Verwendung von gebrauchlichen
Abklrzungen und Akronymen (beispielsweise ~AKPY,
,OECD*", ,,Europol*).

D.1.4.2. Anderungsrechtsakte bzw. Aufhebungsrechtsakte

Siehe Nummern 8.3, 18.9, 18.10 und 19.3 des Gemeinsamen Leitfadens.
Es ist daher festzuhalten, dass der Titel eines Rechtsakts, dessen Zweck
darin besteht, einen anderen Rechtsakt zu &ndern, die Formulierung ,,zur
Anderung“ enthalten muss (Formulierungen wie ,,zur Ersetzung ...“ sollten nicht
verwendet werden, da sie nur fur eine von mehreren Méglichkeiten der
rechtlichen Durchfuihrung der Anderung eines Rechtsakts stehen).

Bei der Reihenfolge, in der die zu andernden Rechtsakte im Titel des
andernden Rechtsakts angefuhrt werden, werden folgende Gesichtspunkte
bericksichtigt:

1. Autor: Rechtsakte des Europaischen Parlaments und des Rates
werden vor Rechtsakten des Rates angefuhrt; Rechtsakte des Rates
werden vor Rechtsakten der Kommission angefuhrt;

2. Datum des Rechtsakts: mehrere vom selben Autor oder denselben
Autoren angenommene Rechtsakte werden in chronologischer
Reihenfolge angefihrt;

3. Art des Rechtsakts: werden mehrere Rechtsakte gedndert, die vom
selben Autor oder von denselben Autoren am selben Tag
angenommen wurden, so werden zuerst Verordnungen, dann
Richtlinien und dann Beschlisse angefihrt;

4. Laufende Nummer: mehrere Rechtsakte derselben Art, die vom
selben Autor bzw. denselben Autoren am selben Tag angenommen
wurden, werden in der Reihenfolge der laufenden Nummer angefuhrt,
die ihnen vom Amt fur Verdoffentlichungen zum Zeitpunkt ihrer
Veroffentlichung zugewiesen wurde.

Ein Rechtsakt, der einen anderen Rechtsakt aufhebt, muss im Titel die
Formulierung ,,zur Aufhebung“ enthalten, auRer wenn es sich bei dem
Aufhebungsrechtsakt um eine Kodifizierung (siehe Abschnitt C.3.1) oder
eine Neufassung (siehe Abschnitt C.4.1) handelt. 2 Die besonderen

der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 ist:
"Verordnung (EG) Nr. 118/1997 des Rates vom 2. Dezember 1996 zur Anderung und Aktualisierung der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer
und Selbstéandige sowie deren Familienangehdrige, die innerhalb der Gemeinschaft zu und abwandern,
und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 Uber die Durchfiihrung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71".

63 Die im Kommissionsvorschlag angewandten Regelungen kénnen leicht abweichen.
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Regelungen fiir die Titel von Anderungsrechtsakten finden auf die Titel von
Aufhebungsrechtsakten entsprechend Anwendung.

Der Titel eines Rechtsakts, der andere Rechtsakte &ndert und weitere
aufhebt, sollte zuerst auf die Anderungen Bezug nehmen und dann erst
auf die Aufhebungen.

Andert ein Rechtsakt eine sehr groRe Anzahl von Rechtsakten bzw. hebt er
eine sehr grol3e Anzahl von Rechtsakten auf, so ist es ausnahmsweise
nicht notwendig, auf alle diese Rechtsakte Bezug zu nehmen: stattdessen
kénnen andere Formulierungen verwendet werden, die die Lesbarkeit des
Textes sicherstellen. &4

D.1.4.3. Kodifizierungen und Neufassungen

Besondere Regeln gelten fur die Titel von kodifizierenden Rechtsakten
(siehe Abschnitt C.3.1) und Neufassungen (siehe Abschnitt C.4.1).

D.1.4.4. Anderung des Beamtenstatuts

In Verordnungen zur Anderung des Beamtenstatuts wird direkt auf den
Gegenstand des Rechtsakts Bezug genommen und auf die Erwahnung der
Verordnung zur Festlegung des Statuts verzichtet (der Grund liegt in der
Aufsplitterung der Grundvorschriften des Beamtenstatuts auf mehrere
Rechtsakte):

,VERORDNUNG (EU, Euratom) [2015]/[1]
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom ...

zur Anderung des Statuts der Beamten der Europaischen Union [und der
Beschaftigungsbedingungen fir die sonstigen Bediensteten der Union] [hinsichtlich ...]“

und nicht
. VERORDNUNG (EU, Euratom) [2015]/[1]
DES EUROPASICHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom ...
zur Anderung der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 [hinsichtlich ...]*

D.2. BEZUGSVERMERKE

64 Beispielsweise “Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22.
Oktober 2008 zur Anpassung einiger Rechtsakte, fur die das Verfahren des Artikels 251 des Vertrags gilt,
an den Beschluss 1999/468/EG des Rates in Bezug auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle —
Anpassung an das Regelungsverfahren mit Kontrolle — Erster Teil”.
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D.2.1.

D.2.2.

D.2.3.

D.2.4.

D.2.5.

Allgemeines
Siehe Leitlinie 9 des Gemeinsamen Leitfadens.
Bezugsvermerke zur Rechtsgrundlage
Siehe Teil A, Erlauterungen E und G.

Bezugsvermerke zu dem dem Gesetzgeber vorgelegten
Entwurf eines Rechtsakts

Siehe Teil A, Erlauterungen H1 bis H4.

Bezugsvermerke zur Ubermittlung an die nationalen
Parlamente

Siehe Teil A, Erlauterung 1.
Bezugsvermerke zu Anhdrungen
Siehe Teil A, Erlauterungen J bis O.
D.2.5.1. Anhorung, die nicht zu einer Stellungnahme fuhrt

Wenn die Vertrdge die Anhérung eines Organs oder einer Einrichtung
erfordern, eine solche Anhdrung aber zu keiner Stellungnahme fuhrt, wird
der Bezugsvermerk zur Anhorung, der normalerweise lautet ,Nach
Stellungnahme [des/der]...[Bezeichnung des Organs oder der Einrichtung],” durch einen
Bezugsvermerk ersetzt, der lautet ,,Nach Anhorung ... [Bezeichnung des Organs
oder der Einrichtung],”. In solchen Fallen enthalt der Bezugsvermerk keine
FulBnote oder sonstige weitere Angabe.

D.2.5.2. Abgabe mehrerer Stellungnahmen

Manchmal gibt ein Organ oder eine Einrichtung im Rahmen einer
Anhorung mehr als eine Stellungnahme ab. In solchen Féllen sind alle
Stellungnahmen anzufuhren, zusammen mit den Angaben zur
Veroffentlichung, sofern verfugbar.

Falls beispielsweise der Europaische Wirtschafts- und Sozialausschuss zwei
Stellungnahmen abgegeben hat, die veroffentlicht wurden, lauten der
Bezugsvermerk und die zugehdrige Ful3note:

,Nach Stellungnahme des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschusses”,

ABI. ... und ABI. ....“

Falls nur die erste Stellungnahme des Ausschusses verdffentlich wurde,
lauten der Bezugsvermerk und die zugehdrige Ful3note:
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D.2.6.

,Nach Stellungnahme des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschusses”,

Stellungnahme vom [17. Marz 2010] (ABI. ...) und Stellungnahme vom
[8. September 2011] (noch nicht im Amtsblatt veréffentlicht).”

D.2.5.3. In den Vertragen vorgesehene fakultative Anhérung

Der Bezugsvermerk ,,Nach Stellungnahme [des/der]...[Bezeichnung des Organs oder der
Einrichtung]“ ist auch aufzunehmen, wenn gemali den Vertragen aufgrund
einer fakultativen Anh6rung oder auf eigene Initiative (beispielsweise nach
Artikel 304 Absatz 1 Satz 2 oder 3 AEUV) eine Stellungnahme abgegeben
wurde. Ist die Anhoérung durch das Parlament, den Rat oder durch beide
Organe fakultativ und fuhrt diese Anhorung nicht zur Abgabe einer
Stellungnahme, so wird anstelle dieses Bezugsvermerks ein
Bezugsvermerk mit der Formulierung ,,Nach Anhoérung ... [Bezeichnung des Organs
oder der Einrichtung],” ohne Ful3note oder sonstige weitere Angabe verwendet.
Ist die Anh6érung der Kommission fakultativ und fuhrt diese Anhodrung
nicht zur Abgabe einer Stellungnahme, gibt es keinen Bezugsvermerk zu
diesem Verfahrensschritt.

D.2.5.4. Nicht in den Vertragen vorgesehene Anhoérung

Nicht in den Vertragen vorgesehene Stellungnahmen (beispielsweise
Stellungnahmen des Europaischen Datenschutzbeauftragten oder von
technischen Einrichtungen) werden nicht in Bezugsvermerken erwahnt.
Auf sie wird normalerweise gegen Ende der Erwagungsgrunde
hingewiesen; die Formulierung hierzu findet sich in Abschnitt C.6.

Bezugsvermerk zum Gesetzgebungsverfahren
D.2.6.1. Annahme in erster Lesung
Der Bezugsvermerk und die Ful3note lauten:

»gemaR dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,”

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ... [(ABI. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt
veroffentlicht)] und Beschluss des Rates vom ...

D.2.6.2. Annahme in zweiter Lesung
Der Bezugsvermerk und die Fu3note lauten:

»gemaR dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,”
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Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ... [(ABI. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt
veroffentlicht)] und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom ... [(ABI. ...)] [(hoch
nicht im Amtsblatt veréffentlicht)]. Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ...

[(ABI. ..)] [(noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht)] [und Beschluss des Rates vom
]

D.2.6.3. Annahme in dritter Lesung
Der Bezugsvermerk und die Ful3note lauten:

»~gemak  dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, [aufgrund  des  vom
Vermittlungsausschuss am ... gebilligten gemeinsamen Entwurfs,]*

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ... [(ABI. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt
veroffentlicht)] und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom ... [(ABI. ...)] [(noch
nicht im Amtsblatt vertffentlicht)]. Standpunkt des Europdischen Parlaments vom ...
[(ABLI. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt vertffentlicht)]. Legislative EntschlieBung des
Européischen Parlaments vom ... [(ABI. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht)]
und Beschluss des Rates vom ... *

D.3. ERWAGUNGSGRUNDE

Allgemein auf Erwagungsgrunde anwendbare Regeln: siehe Leitlinien 10
und 11 des Gemeinsamen Leitfadens und Teil A, Erlauterung R.

Besondere Regeln und Formulierungen:

— Delegierte Rechtsakte: siehe Abschnitt C.1.1;

- Durchfuhrungsrechtsakte: siehe Abschnitte C.2.1.1 und C.2.2;
— Kodifizierung: siehe Abschnitt C.3.2;

— Neufassung: siehe Abschnitte C.4.2.1 und C.4.2.2 fur Richtlinien und
C.4.3.1 fur Verordnungen und Beschlisse;

— VerhaltnismaRigkeit und Subsidiaritat: siehe Nummer 10.15 des
Gemeinsamen Leitfadens und Abschnitt C.5;

— Nicht in den Vertragen vorgesehene Anhorungen: siehe Abschnitt
C.6;

— Finanzvorschriften: siehe Abschnitte C.8.1.1 und C.8.2.1;

65 Die Worte "und Beschluss des Rates vom..." werden eingefugt, wenn der Rat alle
Abanderungen des Parlaments in zweiter Lesung gebilligt hat. Die Worte werden
nicht eingefigt (da sie gegenstandslos sind), wenn das Parlament in zweiter Lesung
den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt hat.
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D.4.1.

D.4.2.

D.4.3.

D.4.4.

— Anderungsrechtsakte: siehe Nummern 18.11 und 18.12 des
Gemeinsamen Leitfadens;

— ,Schengen“-Rechtsakte und andere Rechtsakte, die unter den Dritten
Teil Titel V AEUV fallen: siehe Abschnitt C.13.

D.4. VERFUGENDER TEIL

Allgemeines

Siehe Leitlinien 12 bis 15 des Gemeinsamen Leitfadens.
Standardstruktur

Siehe Teil B.
Untergliederungen

Artikel konnen in  Teilen, Titeln, Kapiteln und Abschnitten
zusammengefasst und in nummerierte Absétze, unnummerierte
Abséatze, Buchstaben, Nummern, Ziffern und Gedankenstriche
untergliedert werden: siehe Nummern 4.4, 4.5, 7.3 und 15.4 des
Gemeinsamen Leitfadens

Aus praktischen Grunden, insbesondere damit Bezugnahmen in allen
Sprachen gleich lauten, muss die Unterteilung eines Textes in Satze (die
mit einem GrolRbuchstaben beginnen und mit einem Punkt enden) in allen
Sprachfassungen gleich sein. Wenn dieser Grundsatz in einer Sprache
Schwierigkeiten bereitet, sollten die Satze in kleinere satzgleiche Einheiten
zerteilt werden, die mit Strichpunkten voneinander getrennt werden.

Da Artikel und Absatze unabhangige, in sich abgeschlossene Einheiten
bilden, ist es nutzlich und fur die Klarheit des Textes haufig sogar
unerlasslich, bestimmte Begriffe von einem Artikel oder Absatz zum
anderen zu wiederholen sowie vollstandige Bezugnahmen einzufigen,
wie in folgendem Beispiel:

Anstatt:

,»(1) Die Kommission trifft alle erforderlichen Mafinahmen...
(2) Sie beschliel3t diese MaRnahmen gemél’ dem Verfahren...”,
ist Folgendes vorzuziehen:

.»(1) Die Kommission trifft alle erforderlichen MaRnahmen...

(2) Die Kommission beschlief3t die in Absatz 1 genannten MalRnahmen geméal dem
Verfahren ...*

Aufzahlungen
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D.4.4.1. Aufzahlung ohne Einleitungssatz

Es empfiehlt sich, das Verhaltnis zwischen den verschiedenen Teilen einer
Aufzahlung wie folgt zu erlautern:

— im Falle einer kumulativen Aufzahlung durch die Verwendung von
»und®;

— im Falle einer alternativen Aufzahlung durch die Verwendung von
»entweder... oder...“;

— im Falle einer gemischten Aufzahlung (d.h. einer doppelten
Hypothese: ein Teil, mehrere Teile oder alle Teile der Liste): durch
die Verwendung von Ausdricken wie ,,... oder ... oder beide(s)“ oder,
wenn keine elegantere Losung zur Verfugung steht und die Einfugung
von Einleitungsséatzen nicht moglich ist, durch die Verwendung des
Ausdrucks ,,und/oder*.

Das Wort ,,oder” sollte alleinstehend nur verwendet werden, wenn das
Verhaltnis offensichtlich ist, da, wie der Gerichtshof geurteilt hat®%, die
Bedeutung dieses Wortes vom Kontext, in dem es verwendet wird,
abhangt.

D.4.4.2. Aufzahlung nach vorangehendem Einleitungssatz

Es ist darauf zu achten, dass jeder Teil einer Liste mit den anderen
abgestimmt ist und ein direkter Bezug zum einleitenden Obersatz besteht.
Zu diesem Zweck sollte die Einfigung von selbstédndigen Satzen oder
Absatzen in einer Aufzdhlung vermieden werden (siehe insbesondere das
Beispiel in Nummer 15.3 des Gemeinsamen Leitfadens). ,Sandwich*-
Konstruktionen, in denen der im Einleitungssatz begonnene Satz nach
einer Aufzahlung fortgefiihrt wird, sollten auch vermieden werden.%”

Ferner sollte klargestellt werden, ob die dem Einleitungssatz nachfolgende
Auflistung kumulativ, alternativ oder gemischt ist (siehe Abschnitt
D.4.4.1). Dies sollte mdglichst im Einleitungssatz selbst geschehen,
beispielsweise durch Formulierungen wie ,[jede/beide/alle] der folgenden
Bedingungen®, ,,eine der folgenden Bedingungen* oder ,eine oder mehrere der folgenden
Bedingungen®. Ist dies im Einleitungssatz nicht madglich, sollte das Verhaltnis

66 Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juli 2005, Kommission/Frankreich, C-304/02,
ECLI:EU:C:2005:444, Rn. 83.
67 Beispielsweise sollte der Satz so formuliert werden:
"Die Mitgliedstaaten verbieten die Verfitterung von Folgendem an zur Lebensmittelerzeugung gehaltene
oder geziichtete Tiere:
a) aus Tieren gewonnenen Proteing,
b) verarbeitete tierische Proteine."
und nicht so:
"Die Mitgliedstaaten verbieten die Verfitterung von:
a) aus Tieren gewonnenen Proteinen, oder
b) verarbeiteten tierischen Proteinen
an zur Lebensmittelerzeugung gehaltene oder geziichtete Tiere."
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D.4.5.

zwischen den verschiedenen Teilen der Auflistung klar angegeben werden,
und zwar durch Anfugung der Worte ,und“, ,,oder” ,und/oder am Ende des
vorletzten Teils der Auflistung. Diese Vorgehensweise kann jedoch bei
einer spateren Anderung der Aufzahlung und wegen der manchmal
unklaren Bedeutung des Wortes ,,oder* zu Schwierigkeiten fuhren. (siehe
Abschnitt D.4.4.1).

Einleitungssatze enden immer mit einem Doppelpunkt (:)%8 oder, wenn
der Satz weitergefuhrt wird, ohne Satzzeichen (siehe zu Letzterem das
Textbeispiel in Abschnitt C.7).

Ist die Aufzahlung lang oder besteht sie aus Teilen von gewisser
Komplexitat, so sollten die verschiedenen Teile mit Zahlen oder
Buchstaben durchnummeriert werden, wobei jeder Teil je nach Fall mit
einem Komma, Strichpunkt oder ohne Satzzeichen endet(beim letzten Teil
kann die Zeichensetzung von der bei den vorherigen Teilen verwendeten
abweichen, je nach Kontext).

Ist die Aufzahlung kurz und besteht sie aus einfachen Teilen, so kdnnen
Gedankenstriche verwendet werden, wobei jeder Teil je nach Fall mit
einem Komma, Strichpunkt oder ohne Satzzeichen endet (beim letzten
Teil kann die Zeichensetzung von der bei den vorherigen Teilen
verwendeten abweichen, je nach Kontext).

Enthalt die Aufzahlung mehrere Ebenen, sollten Kleinbuchstaben mit
Klammer fur die erste Ebene, kleine rémische Ziffern mit Klammer fur die
zweite Ebene und Gedankenstriche flr die dritte Ebene verwendet werden.
Ausnahmsweise beginnt im Artikel zu Begriffsbestimmungen (siehe
Abschnitt C.7) und in Anderungsvorschriften (siehe Abschnitt C.9.1) die
Nummerierung der Teile mit arabischen Ziffern gefolgt von einem Punkt
fur die erste Ebene und setzt sich mit Kleinbuchstaben mit Klammer,
kleinen rémischen Ziffern mit Klammer und Gedankenstrichen fort.

Teile der Aufzahlung, die den Einleitungssatz fortsetzen, werden mit
kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben (mit  Ausnahme von
Substantiven).

D.4.4.3. Aufzahlung in Tabellen

In Tabellen beginnt die Aufzdhlung entweder mit einem Grof3- oder mit
einem Kleinbuchstaben (mit Ausnahme von Substantiven) (abhangig vom
System des Autors); manchmal stehen am Ende der einzelnen Glieder der
Aufzahlung keine Satzzeichen.

Uberschriften und Inhaltsverzeichnisse

Artikel kénnen Uberschriften enthalten, um dem Leser das Auffinden der

68 Geht innerhalb eines Absatzes den Buchstaben a, b usw., kein Einleitungssatz
voraus, so stellen sie selbstandige Unterabsatze dar und enden mit einem Punkt.
57

JHOLP 31.01.2018 DEv01



D.5.1.

D.5.2.

D.5.3.

D.6.1.

D.6.2.

einschlagigen Vorschriften zu erleichtern. Uberschriften sollten kurz sein
und den Inhalt des Artikels zusammenfassen. Die Vorgehensweise sollte
im gesamten Rechtsakt einheitlich sein: Uberschriften sollten entweder in
keinem oder in allen Artikeln enthalten sein.

Teile, Titel, Kapitel und Abschnitte sollten jeweils eine Uberschrift haben.

Umfangreichen Rechtsakten sollte erforderlichenfalls ein Inhaltsverzeichnis
vorangestellt werden.

D.5. ANHANGE
Allgemeines

Siehe Leitlinie 22 des Gemeinsamen Leitfadens.
Form, Stil und Nummerierung

Auch wenn es keine strikten Regeln zur Darstellung von Anhangen gibt,
sollten sie nicht in Artikel untergliedert werden, da dies zu
Verwechslungen mit dem verfugenden Teil fuhren kénnte, und es sollten
keine Bilder eingefugt werden, die Text enthalten.

Inhaltsverzeichnis

Umfangreichen Anhangen sollte erforderlichenfalls ein Inhaltsverzeichnis
vorangestellt werden.

D.6. INTERNE BEZUGNAHMEN
Allgemeines

Siehe Nummern 16, 16.1, 16.1.1, 16.2, 16.4, 16.7 bis 16.9 und 16.17 des
Gemeinsamen Leitfadens.

Allgemeine Bezugnahmen auf den Rechtsakt
— . diese/die vorliegende Verordnung*
— . diese/die vorliegende Richtlinie*

— . dieser/der vorliegende Beschluss*®°

69 Im Deutschen sollte fur die Verweisung auf den Rechtsakt, der die Verweisung
enthalt, der Ausdruck "vorliegend" ("die vorliegende Verordnung", "die vorliegende
Richtlinie” bzw. "der vorliegende Beschluss") verwendet werden, soweit dies zur
Vermeidung von Missverstandnissen notwendig ist. Der Ausdruck "genannt" ("die
genannte Verordnung", "die genannte Richtlinie" bzw. "der genannte Beschluss"
sollte flr externe Verweisungen verwendet werden, wenn .ansonsten
Verwechslungsgefahr mit dem die Verweisung enthaltenden Rechtsakt bestinde.
Bei der Verwendung von "diese(r)" und "jene(r)" fur "this" und "that" ist besondere
Vorsicht angebracht, da die Unterscheidung im Deutschen nicht unbedingt der
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D.6.3.

D.6.4.

D.6.5.

Bezugnahmen auf Bezugsvermerke

,»im [ersten] Bezugsvermerk*
Bezugnahmen auf Erwagungsgrinde

— Wenn der Rechtsakt mehrere nummerierte Erwagungsgrinde enthalt:
,»(in) Erwégungsgrund [1]*

— Wenn der Rechtsakt nur einen Erwagungsgrund enthalt: ,(im)
Erwégungsgrund*

Bezugnahmen auf Teile des verfiigenden Teils
D.6.5.1. Zu verwendende Terminologie

Zu verwenden ist die Formulierung der dritten Spalte der Tabelle in
Nummer 15.4 des Gemeinsamen Leitfadens. Auf einer Auflistung
vorausgehende Einleitungssatze kann mit Formulierungen wie ,Einleitender
Teil“ oder ,Einleitungssatz“ Bezug genommen werden.

D.6.5.2. Aufbau der Bezugnahme

Bei Bezugnahmen auf eine Vorschrift ist hdufig die Angabe einer Reihe von
Untergliederungen erforderlich, um die betreffende Textstelle naher zu
bezeichnen. In deutschen Texten wird in der Regel vom Allgemeinen zum
Besonderen, also in absteigender Reihenfolge, aufgebaut.

—  Artikel 1 Absatz 1 Satz 2
— im Eingang zu Absatz 1 Unterabsatz 3

Die einzigen uUbergeordneten Gliederungsteile, die anzugeben sind, sind
diejenigen, die der Vorschrift, auf die Bezug genommen wird, und der
bezugnehmenden Textstelle nicht gemeinsam sind. Wenn beispielsweise in
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b erster Gedankenstrich auf Buchstabe a
zweiter Gedankenstrich desselben Absatzes Bezug genommen wird, wirde
die Bezugnahme in Buchstabe b wie folgt lauten:

... unter Buchstabe a zweiter Gedankenstrich
und nicht

... in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich
und auch nicht

... unter Buchstabe a zweiter Gedankenstrich des vorliegenden Absatzes.

Unterscheidung im Englischen entspricht.
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Wird auf Artikel Bezug genommen, die ihrerseits einer oder mehreren
Obergliederungen (Teil, Titel, Kapitel, Abschnitt) zugewiesen sind, so ist
die Erwdhnung dieser Obergliederungen uberflissig, da die Artikel Uber
den gesamten Rechtsakt hin durchnummeriert werden:

Artikel 2
und nicht
Abschnitt | Artikel 2.

Da ein Anhang aufgrund seines Wesens einen integralen Bestandteil des
Rechtsakts, dem er beigefugt ist, darstellt (siehe Nummer 22.3 des
Gemeinsamen Leitfadens), sollten Bezugnahmen im Anhang auf einen Teil
des verfugenden Teils so einfach formuliert werden wie entsprechende
Bezugnahmen an anderen Stellen des verfigenden Teils.

Beispiel:
— ,»die Auflistung in Artikel 4 Absatz 3.
D.6.5.3. Mehrfache Bezugnahmen

Werden Untergliederungen gleicher Benennung aufgefuhrt und sind eine
oder mehrere davon durch ,niederrangige“ Untergliederungen naher
bestimmt, gilt die Regel des Abschnitts D.6.5.2 und die Benennung der
Untergliederung wird fur jede Bezugnahme wiederholt:

Beispiele:

—  Artikel 1, Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 3 Absatz 1
[nicht Artikel 1, 2 Absatz 2 Buchstabe a und 3 Absatz 1]

—  Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 2

[oder Artikel 2 Absatz 1 und 5 Absatz 2, wenn diesbezuglich keine
Verwechslungsgefahr besteht]

— Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Unterabsatz 2
[nicht Absatz 1 Nummer 5 und 2 Unterabsatz 2].

Werden Untergliederungen gleicher Benennung aufgefiihrt und sind diese
nicht durch ,niederrangige“ Untergliederungen naher bestimmt, gilt eine
vereinfachte = Methode der Bezugnahme. Die Benennung der
Untergliederung wird nicht fur jede Bezugnahme wiederholt:

—  Kapitel I'und 11

[nicht: Kapitel 1 und Kapitel I1]
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— Artikel 1,4 und 9

— Avrtikel 1 bis 4

— Artikel 1 bis 4 und 9

— erster und dritter Gedankenstrich

Haufig werden die oben angefihrten Arten der Bezugnahme kombiniert:
Artikel 1, Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe c, Artikel 5 Absatze 2 und 3 und Artikel 6 bis 9

Wenn auf drei fortlaufende Ziffern Bezug genommen wird, sollten diese
einzeln anstatt in zusammengefasster Form angegeben werden.

Beispiel:

Artikel 2, 3 und 4

[nicht: Artikel 2 bis 4]

D.6.5.4. Bei Bezugnahmen zu vermeidende Ausdricke

Wird in einem Rechtsakt auf eine Untergliederung desselben Rechtsakts
Bezug genommen, sollten die Worte ,vorstehend”, ,nachstehend” usw.
vermieden und stattdessen genau auf die betreffende Untergliederung
Bezug genommen werden.

Aullerdem sollten der genauen Bezugnahme keine Ausdricke wie ,,0ben
erwéhnt(e)(n)* oder ,,nachstehend aufgefihrt* 0.a. beigefligt werden.

Es ist unnétig, das Wort ,.einschliellich” in eine Auflistung von Vorschriften
aufzunehmen, da jeder zitierte Teil automatisch mit umfasst ist.

Die Wortfolge ,,diese(r)(s) [Verordnung/Artikels/Absatzes/...)* sollte nicht angefugt
werden, aul3er zur Vermeidung von Missverstandnissen.

Beispiel:

Innerhalb eines Artikels sollte die Bezugnahme in Absatz 5 auf die Absatze
1 bis 4 desselben Artikels folgendermal3en lauten:

,Das Verfahren nach den Absédtzen 1 bis 4 ...*
und nicht:
»Das Verfahren nach den vorstehenden Abséatzen ...*
und auch nicht:
»Das Verfahren nach den oben erwéhnten Absétzen 1 bis4 ...*
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D.6.6.

D.7.1.

D.7.2.

und auch nicht (au3er zur Vermeidung von Missverstandnissen):
»,Das Verfahren nach den Absatzen 1 bis 4 dieses Artikels ...
Bezugnahmen auf Anhange
— Wenn der Rechtsakt nur einen Anhang enthalt: ,,im Anhang*
— Wenn der Rechtsakt mehr als einen Anhang enthalt: ,in Anhang [1]“

Wenn Verwechslungsgefahr besteht, sollte eine Bezugnahme auf den
Rechtsakt, in dem die Bezugnahme erfolgt, hinzugefugt werden: ,der
Anhang dieser [Verordnung]“ oder ,,[die Tabelle] im Anhang dieser [Verordnung] (nicht:
... iIm Anhang beigeftgt ...).

Anhange sind notwendigerweise integraler Bestandteil des Rechtsakts,
dem sie Dbeigefugt sind (siehe Nummer 22.3 des Gemeinsamen
Leitfadens). Wortfolgen wie ,die integraler/fester Bestandteil dieser [Verordnung]
sind“ sollten daher in Bezugnahmen auf Anhange nicht vorkommen.

D.7. EXTERNE BEZUGNAHMEN
Allgemeines

Siehe Nummern 16, 16.1, 16.1.2, 16.2, 16.3 bis 16.10, 16.17 und 16.18
des Gemeinsamen Leitfadens.

Bezugnahmen auf Priméarrechtsakte
D.7.2.1. Vertrage

Zuerst sollte auf den Vertrag Uber die Europaische Union, dann auf den
Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union und dann auf den
Vertrag zur Grundung der Europaischen Atomgemeinschaft Bezug
genommen werden.

Erste Bezugnahme:

— der Vertrag Uber die Européische Union

— der Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union

— der Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemeinschaft

Diese Bezugnahmen enthalten keinen Hinweis auf die Vero6ffentlichung im
Amtsblatt.

Nachfolgende Bezugnahmen:

Wird in ein- und demselben Text nur ein Vertrag erwéahnt, kann das Wort
,vertrag”“ verwendet werden.
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Werden in ein- und demselben Text mehrere Vertrage erwahnt, so sollte
der vollstandige Titel des jeweiligen Vertrags verwendet werden.
Gegebenenfalls koénnen die folgenden Abkurzungen oder Akronyme
verwendet werden:

— ,L,EUV*“flr den Vertrag Uber die Europaische Union
- LAEUV* fUr den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union

— ,Euratom-Vertrag® fur den Vertrag zur Grundung der Europaischen
Atomgemeinschaft

Der Kirze halber kann in einem Titel eine Kurzform verwendet werden:
siehe Abschnitt D.1.4.1.

Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel und Teile des EUV und des AEUV werden
gemall der Umnummerierung nach dem Vertrag von Lissabon in ihrer
konsolidierten Fassung’? zitiert, ohne Bezugnahme auf die frihere
Nummerierung.

Diese Regel gilt auch, wenn Rechtsakte geandert werden, die vor
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erlassen wurden und die
Bezugnahmen enthalten, die zwangslaufig der fruheren Nummerierung
folgen. Im durch den Anderungsrechtsakt ersetzten, hinzugefiigten oder
eingefugten Wortlaut erfolgen Bezugnahmen auf Grundlage der
konsolidierten Version. Unstimmigkeiten bei der Nummerierung zwischen
unverandertem Wortlaut des gednderten Rechtsakts und dem durch den
Anderungsrechtsakt eingefligten Wortlaut werden zu einem spateren
Zeitpunkt behoben, namlich anlasslich einer Kodifizierung.

Bei Anfuhrung eines Titels, der eine Bezugnahme nach der alten
Nummerierung enthalt, wird diese Bezugnahme entsprechend der
konsolidierten Fassung angepasst. Die angepasste Nummer wird mit
einem Vermerk nach folgendem Muster versehen:

.+ [Richtlinie 2009/101/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
September 2009 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den
Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 des
Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um
diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABI. L 258 vom 1.10.2009, S.
11).]

Anmerkung: Der Titel der Richtlinie [2009/101/EG] wurde angepasst, um der
Umnummerierung der Artikel des WVertrags zur Grundung der Européaischen
Gemeinschaft gemaR Artikel 5 des Vertrags von Lissabon Rechnung zu tragen; die

70 Nach Artikel 5 des Vertrages von Lissabon wurden Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel
und Teile des EUV und des EGV in der Fassung jenes Vertrages gemaf den
Entsprechungstabellen im Anhang zu jenem Vertrag umnummeriert; diese
Entsprechungstabellen sind ein fester Bestandteil jenes Vertrages. Auf dieser
Grundlage wurde eine konsolidierte Fassung erstelit.
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D.7.3.

urspriingliche Bezugnahme betraf [Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags zur Griindung der
Européischen Gemeinschaft].“

D.7.2.2. Protokolle

Erste Bezugnahme:

— das dem [Vertrag Uber die Européische Union und dem Vertrag uber die Arbeitsweise
der Europdischen Union] beigefugte Protokoll Nr. [19] tber [den in den Rahmen der

Européischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand]

Solche Bezugnahmen enthalten keinen Hinweis auf die Verdffentlichung im
Amtsblatt.

Nachfolgende Bezugnahmen:

—  Protokoll Nr. [19]

D.7.2.3. Beitrittsakte

— die Akte tiber den Beitritt [Osterreichs, Finnlands und Schwedens]

oder, falls die Aufzahlung der beitretenden Mitgliedstaaten zu schwerféllig
und die Bedeutung Klar ist:

— die Beitrittsakte von [2003]71

Auf Beitrittsakte wird daher in verklurzter Form und ohne Erwadhnung des
entsprechenden Beitrittsvertrags sowie ohne Verweis auf eine
Amtsblattfundstelle Bezug genommen.

Bezugnahmen auf andere Rechtsakte
D.7.3.1. Bezeichnung des Rechtsakts, auf den Bezug genommen wird

Fur Bezugnahmen auf andere Rechtsakte sind die folgenden Fundstellen
maldgeblich:

—  far Bezugnahmen in den Titeln: Nummer 16.10.1 des Gemeinsamen
Leitfadens;

—  far Bezugnahmen in den Bezugsvermerken: Nummer 16.10.2 des
Gemeinsamen Leitfadens;

e Die Referenzjahre fiur die verschiedenen Beitrittsakte sind:
— 1972 (Danemark, Irland und Vereinigtes Konigreich),
— 1979 (Griechenland),
— 1985 (Spanien und Portugal),
— 1994 (Osterreich, Finnland und Schweden),
— 2003 (Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn,
Malta, Polen, Slowenien, Slowakei)
— 2005 (Bulgarien, Rumaéanien)
— 2011 (Kroatien).
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—  far Bezugnahmen im gesamten weiteren Verlauf des Rechtsaktes
(Erwagungsgriunde, Artikel und Anhange): siehe Nummer 16.10.3 des
Gemeinsamen Leitfadens.

Als Ausnahme zum ersten Gedankenstrich der Nummer 16.10.3 des
Gemeinsamen Leitfadens kdnnen bei Erwagungsgrunden, Artikeln oder
Anhangen, die eine Auflistung von Rechtsakten enthalten, diese
Rechtsakte mit ihrem vollstandigen Titel in der Liste selbst und mit der
Amtsblattfundstelle in einer Ful3note aufgefihrt werden.

Werden mehrere Rechtsakte derselben Art, die zudem von demselben
Organ (bzw. denselben Organen) erlassen wurden, unmittelbar
nacheinander und zum ersten Mal in Erwdgungsgriunden, Artikeln oder
Anhangen aufgefuhrt, so werden die Art des Rechtsakts und die
Bezeichnung des Organs (bzw. der Organe) nur einmal erwahnt (anstatt
dies bei jedem Rechtsakt zu wiederholen), und die FuRnote wird nach der
laufenden Nummer jedes Rechtsaktes eingeflgt.

Beispiel:
,Die Rechte der Arbeitnehmer sollten weiterhin den Vorschriften der Mitgliedstaaten

unterliegen, die in den Richtlinien 2002/14/EG* und 2009/38/EG** des Européischen
Parlaments und des Rates genannt sind.

* Richtlinie 2002/14/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Mérz
2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens flr die Unterrichtung und Anhérung der
Arbeitnehmer in der Europaischen Gemeinschaft (ABI. L 80 vom 23.3.2002, S. 29).

** Richtlinie 2009/38/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai
2009 Uber die Einsetzung eines Europaischen Betriebsrats oder die Schaffung eines
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhorung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABI. L 122 vom 16.5.2009, S.
28).“

Werden mehrere Rechtsakte derselben Art nacheinander in den
Erwagungsgrinden, Artikeln oder Anhangen aufgefihrt und sind diese
Rechtsakte schon zuvor im vorliegenden Rechtsakt aufgefihrt worden, so
wird die Art des Rechtsaktes nur einmal erwdhnt (anstatt dies bei jedem
Rechtsakt zu wiederholen).

Beispiel:
,Vverordnungen (EU) 2017/1129 und (EU) 2017/1131*

Nach dem AEUV’?, mussen die Titel von delegierten Rechtsakten und

72 Artikel 290 Absatz 3 AEUV fur delegierte Rechtsakte und Artikel 291 Absatz 4 AEUV
far Durchfihrungsrechtsakte.
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Durchfuhrungsrechtsakten jeweils das Wort ,delegiert“’3 bzw. den
Wortteil ,,Durchfuhrungs-“ beinhalten. Diese Worte muissen bei jeder
Bezugnahme auf einen delegierten Rechtsakt oder
Durchfuhrungsrechtsakt wiederholt werden, d.h. nicht nur bei der ersten
Erwahnung des betreffenden Rechtsakts sondern auch in nachfolgenden
Bezugnahmen (Beispiel einer weiteren Bezugnahme: ,,Delegierte Verordnung
(EU) 2015/1798* — das Wort ,,Delegiert” als Bestandteil des Titels des Rechtsakts wird mit
grollem Anfangsbuchstaben geschrieben).

Bestimmte Rechtsakte werden im Amtsblatt mit zweli Nummern
veroffentlicht: Eine wird vom Autor vergeben und die andere vom Amt fur
Veroffentlichungen.’* Beide Nummern missen bei Bezugnahme auf den
Rechtsakt angegeben werden.

Beispiel:
Erste Bezugnahme:

»Beschluss (EU) 2015/22 der Europaischen Zentralbank (EZB/2015/1)"

Beschluss (EU) 2015/22 der Europdischen Zentralbank vom 8. Januar 2015 zur
Festlegung der Bedingungen fir die Ubertragung der Kapitalanteile der
Européischen Zentralbank zwischen den nationalen Zentralbanken und fiir die
Anpassung des eingezahlten Kapitals (EZB/2015/1) (ABI. L 6 vom 10.1.2015, S.
15).“

Weitere Bezugnahmen:

,Beschluss (EU) 2015/22 der Européischen Zentralbank (EZB/2015/1)*

Aufgrund seiner Besonderheiten wird das Statut der Beamten und
anderen Bediensteten der Union in Erwagungsgrunden, Artikeln und
Anhangen wie folgt angefuhrt:

... das Statut der Beamten der Europdischen Union [und die
Beschaftigungsbedingungen fir die sonstigen Bediensteten der Union], festgelegt durch
die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates".

" ABI. L 56 vom 4.3.1968, S. 1.“

Fur Bezugnahmen auf Rechtsakte, in denen im Titel eine Vorschrift eines
der Vertrage angefuhrt ist, siehe Abschnitt D.7.2.1.

73 Das Wort "delegiert” wird bei der Wiedergabe des Titels oder eines Teils des Titels
des delegierten Rechtsakts grof3 geschrieben.
74 Fur weiterfuhrende Informationen siehe die offizielle Mitteilung des Amts fur
Veroffentlichungen, "Harmonisierung der Nummerierung von EU-Rechtsakten".
66

JHOLP 31.01.2018 DEv01


http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022DED.pdf

Nur die erste Veroffentlichung des Rechtsakts wird in der Ful3note
angefuhrt. Weder spatere Anderungen noch Berichtigungen werden in der
FuBnote genannt. Die einzige Ausnahme wird bei der Kodifizierung eines
Rechtsakts gemacht, dessen Titel geandert wurde (siehe Abschnitt
C.3.2.1) oder wenn eine statische Verweisung gemacht werden soll (siehe
Nummer 16.14 des Gemeinsamen Leitfadens und Abschnitt D.8.2).

Bezugnahmen auf einen Rechtsakt miussen préazise sein. Deshalb sind
allgemeine Bezugnahmen auf einen Rechtsakt insbesondere im
verfugenden Teil zu vermeiden, und es sollte vielmehr, soweit mdglich,
auf einzelne Vorschriften des Rechtsakts Bezug genommen werden.

Beispielsweise ist zu formulieren:

,Das in Artikel 2 der Verordnung ... festgelegte Verfahren*
und nicht:

,Das in der Verordnung ... festgelegte Verfahren

D.7.3.2. Bezeichnung des Erwadgungsgrunds, auf den Bezug genommen
wird

Siehe insgesamt fur die Bezeichnung des Erwagungsgrundes Abschnitt
D.6.4. und fur die Bezeichnung des Rechtsaktes Abschnitt D.7.3.1.

Beispiel:
,»in Erwagungsgrund 1 der Verordnung (EU) 2015/10*

Wird auf Erwagungsgriunde eines Rechtsaktes Bezug genommen, der vor
dem 7. Februar 2000 erlassen wurde, als Erwagungsgriunde noch nicht
nummeriert wurden, sind Ordnungszahlen zu verwenden: ,im [ersten]
Erwégungsgrund“

D.7.3.3. Bezeichnung der Untergliederung des verfugenden Teils, auf
den Bezug genommen wird

Siehe insgesamt fur die Bezeichnung von Teilen des verfugenden Teils
Abschnitt D.6.5, und fur die Bezeichnung des Rechtsakts Abschnitt
D.7.3.1.

Beispiel:

»Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2015/10%
D.7.3.4. Bezeichnung des Anhangs, auf den Bezug genommen wird
Siehe insgesamt fur die Bezeichnung des Anhangs Abschnitt D.6.6. und

fur die Bezeichnung des Rechtsakts Abschnitt D.7.3.1.
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Beispiele:

— Wenn der Rechtsakt nur einen Anhang enthalt: ,,im Anhang der
[Verordnung ...]*

— Wenn der Rechtsakt mehr als einen Anhang enthalt: ,,Anhang [I] der
[Verordnung ...]*

D.7.4. Bezugnahmen auf die Charta der Grundrechte der
Europaischen Union und die EMRK

Bei Bezugnahmen auf die Charta reicht es aus, auf die ,,Charta der Grundrechte
der Européischen Union* zu verweisen. Solche Bezugnahmen enthalten keinen
Hinweis auf die Verdffentlichung im Amtsblatt.

Die Bezugnahme auf die EMRK lautet ,,Europaische Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten®.

D.7.5 Bezugnahmen auf EntschlieBungen und Beschlisse des
Europaischen Parlaments

Beispiel:

,»die/der [EntschlieBung/Beschluss] des Europdischen Parlaments vom [27. November
2014] [zur Starkung der Verbraucherrechte im digitalen Binnenmarkt ]

*

[ABI. ..../Noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht].*

D.7.6. Bezugnahmen auf EntschlieBungen des Rates
Beispiel:

»Entschliefung des Rates vom [18. November 2010] [zu einem strukturierten Dialog
iiber Sport auf EU-Ebene]”

*

[ABI. .../Noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht].”

D.7.7. Bezugnahmen auf Mitteilungen der Kommission
Beispiel:

»Mitteilung der Kommission vom [25. Oktober 2013] [zur Stilllegung kerntechnischer
Anlagen und Entsorgung radioaktiver Abfélle: Wahrnehmung der sich aus der Tatigkeit
der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) im Rahmen des Euratom-Vertrags
ergebenden Zustandigkeiten im kerntechnischen Bereich ]*

D.7.8. Bezugnahmen auf Entscheidungen des Gerichtshofs

Im Text selbst enthdlt die Bezugnahme auf Entscheidungen des
Gerichtshofs der Europaischen Union zumindest die Art der Entscheidung
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(Urteil, Gutachten, Beschluss) und die Bezeichnung des Gerichts
(Gerichtshof, Gericht, Gericht fir den offentlichen Dienst). Die
gebrauchliche Bezeichnung der Rechtssache oder das Datum der
Entscheidung kann beigefugt werden, falls zweckdienlich.

Beispiele:

,Die Verordnung (EU) Nr. 304/2003 wurde durch Urteil des Gerichtshofs flr nichtig
erklart”™ ....“

,,Der Gerichtshof hat mit Urteil vom 10. Januar 2006, C-178/03, Kommission/Parlament
und Rat, hat die Verordnung (EG) Nr. 304/2003 flr nichtig erklart ...*

Einer solchen Bezugnahme folgt immer eine standardisierte Ful3note. In
der FulBnote wird nacheinander Folgendes angegeben:

— die Art der Entscheidung (Urteil, Beschluss, Gutachten);

— die Bezeichnung des Gerichts (Gerichtshof, Gericht, Gericht fir den
offentlichen Dienst);

— das Datum der Entscheidung;

— die gebrauchliche Bezeichnung der Rechtssache (die vom Gerichtshof
gemal seiner Verfahrensordnung festgelegt wird: Organen und
Mitgliedstaaten wird eine Abkurzung zugewiesen, die Bezeichnung
einer der am Verfahren Dbeteiligten Parteien im Falle von
Vorabentscheidungsersuchen usw.);

— das Aktenzeichen;

— die ECLI (European Case Law ldentifier)-Referenz;

— gegebenenfalls die einschlagige(n) Randnummer(n) der Entscheidung
Beispiel:

.. Urteil des Gerichtshofs vom 10. Januar 2006, Kommission/Parlament und Rat, C-
178/03, ECLI:EU:C:2006:4, Rn. 60 bis 65.*

Diese Zitierweise gqilt fur die auf Papier in der Sammlung der
Rechtsprechung veroffentlichten Entscheidungen des Gerichtshofs und fur
die neueren Entscheidungen, die nur elektronisch veroéffentlicht wurden.

Wird auf dieselbe Entscheidung in einem Rechtsakt mehrmals Bezug
genommen, sollte bei der ersten Bezugnahme eine Kurzform eingefuhrt
werden (beispielsweise ,,Urteil Kommission/Parlament und Rat“, ,Urteil vom 10.
Januar 2006 oder ,,Urteil in der Rechtssache C-178/03).

D.7.9. Bezugnahmen auf vélkerrechtliche Ubereinkiinfte

Im Amtsblatt veroffentlichte volkerrechtliche Ubereinkiinfte werden immer
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D.8.1.

mit der Amtsblattfundstelle aufgefuhrt, selbst wenn diese Ubereinkiinfte
ursprunglich nicht Ubereinkiinfte der Union sondern z.B. solche des
Europarates sind.

Es wird auf die Seite des Amtsblatts Bezug genommen, auf der der
Wortlaut der Ubereinkunft beginnt, und nicht auf die Seite, auf der der
Beschluss beginnt, dem die Ubereinkunft beigefiigt ist.

Im Falle von nicht im Amtsblatt veroffentlichten Ubereinkiinften kann es
hilfreich sein, Ort und Tag der Unterzeichnung anzugeben.

Beispiele:

— " Abkommen zwischen dem Koénigreich Norwegen und der Européischen Union Uber
den Norwegischen Finanzierungsmechanismus fiir den Zeitraum 2014-2021"

*

ABI. L 141 vom 28.5.2016, S. 11."

—  "Wiener Ubereinkommen Uber das Recht der Vertrage, unterzeichnet in Wien am 23.
Mai 1969 "

Aus den Abschnitten D.8.1 und D.8.2 folgt, dass in Bezugnahmen auf
volkerrechtliche Ubereinkiinfte angeben werden sollte, ob sie dynamisch
oder statisch sind.

D.7.10. Bezugnahmen auf Rechtsakte internationaler Organisationen

Bezugnahmen auf Rechtsakte einer internationalen Organisation sollten
normalerweise (im Text selbst) nacheinander die Art des Rechtsakts, das
Datum, den Autor und den volistandigen Titel angeben. Wird in einem
Rechtsakt mehrmals auf denselben Rechtsakt einer internationalen
Organisation Bezug genommen, sollte bei der ersten Bezugnahme eine
Kurzform eingefuhrt werden (beispielsweise (,,die Empfehlung der Internationalen
Arbeitsorganisation™)).

D.7.11. Bezugnahmen auf nicht verbindliche Rechtsakte
Siehe Leitlinie 17 des Gemeinsamen Leitfadens.
D.7.12. Bezugnahmen auf das Amtsblatt der Europaischen Union

Siehe Nummer 3.1 der Interinstitutionellen Regeln fir Veroffentlichungen.

D.8. DYNAMISCHE UND STATISCHE BEZUGNAHMEN
Dynamische Bezugnahmen

Bezugnahmen sind ,dynamisch”, wenn man darunter die angefuhrte
Vorschrift unter Bericksichtigung samtlicher Anderungen versteht. Fur
eine ausfuhrlichere Erlauterung siehe die Nummern 16.11 bis 16.13 und
16.17 des Gemeinsamen Leitfadens.
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D.8.2.

Bei Bezugnahmen auf eine Vorschrift eines Unionsrechtsakts handelt es
sich um dynamische Bezugnahmen, wenn nichts anderes angegeben ist.
Bei einer Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Nicht-Unionsrechtsakts
muss angegeben werden, dass sie dynamisch sein soll, sofern das
beabsichtigt ist.

Beispiel einer dynamischen Bezugnahme auf eine Vorschrift eines
Unionsrechtsakts:

,»Artikel 10 der Verordnung (EU)“

Beispiele dynamischer Bezugnahmen auf eine Vorschrift eines Nicht-
Unionsrechtsakts:

LArtikel 10 des Ubereinkommens vom ... (iber ... in der geénderten Fassung,”

LArtikel 10 des Ubereinkommens vom ... tiber ... in der neuesten auf die Europaische
Union anwendbaren Fassung,*

Statische Bezugnahmen

Eine Bezugnahme ist als statisch zu verstehen, wenn sie auf eine
bestimmte Version einer Vorschrift verweist. Fur ausfuhrlichere
Erlauterungen siehe Nummern 16.14 bis 16.17 des Gemeinsamen
Leitfadens.

Eine Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Unionsrechtsakts ist nur dann
statisch, wenn es ausdrucklich angegeben ist. Bei einer Bezugnahme auf
eine Vorschrift eines Nicht-Unionsrechtsakts sollte angegeben werden,
dass sie statisch ist, soweit das beabsichtigt ist.

Beispiel fur eine statische Bezugnahme auf eine Vorschrift eines
Unionsrechtsakts in einer bestimmten Fassung an einem bestimmten Tag:

»Artikel 10 der Verordnung (EU) ... in der am ... geltenden Fassung,*
»Artikel 10 der Verordnung (EU) ... in der am ... anwendbaren Fassung®,

Beispiel einer statischen Bezugnahme auf eine Vorschrift eines
Unionsrechtsakts in ihrer durch einen bestimmten Rechtsakt ge&nderten
Fassung:

»Artikel 10 der Verordnung (EU) ... [in der durch die Verordnung (EU) ...gednderten
Fassung/gedndert durch die Verordnung (EU) ...]*

Beispiel einer statischen Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Nicht-
Unionsrechtsakts in ihrer urspringlichen Fassung.

LArtikel 10 des Ubereinkommens vom ... (iber ... in seiner urspriinglichen Fassung*
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D.9.1.

D.9.2.

Beispiel einer statischen Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Nicht-
Unionsrechtsakts in ihrer durch einen bestimmten Rechtsakt gednderten
Fassung:

LArtikel 10 des Ubereinkommens vom ... tiber ... in der durch das Protokoll vom ... tiber
... gednderten Fassung“

D.9. BEZUGNAHMEN AUF EINRICHTUNGEN
Bezugnahmen auf die Union und die Europaische Atomgemeinschaft

Zuerst sollte auf die Europaische Union und dann auf die Europaische
Atomgemeinschaft Bezug genommen werden.

Erste Bezugnahme:

— die Européische Union

— die Europdische Atomgemeinschaft
Nachfolgende Bezugnahmen:

— die Union

— die Atomgemeinschaft/die Gemeinschaft (letzteres ist eher zu vermeiden und nur zu
verwenden, wenn keine Verwechslungsgefahr mit der ehemaligen Europdischen
Gemeinschaft (EG) besteht)

Der Kirze halber kann in einem Titel eine Kurzform verwendet werden:
siehe Abschnitt D.1.4.1.

Bezugnahmen auf Unionsorgane und -einrichtungen

Die Reihenfolge, in der diese Organe und Einrichtungen im Text selbst
aufgefuhrt werden, richtet sich nach der Reihenfolge, in der sie in den die
Organe und Einrichtungen betreffenden Teilen des Vertrags behandelt

werden, d.h.: Europaisches Parlament, Europaischer Rat, Rat,
Kommission, Gerichtshof der Europaischen Union, Europaische
Zentralbank, Rechnungshof, Europaischer Wirtschafts- und

Sozialausschuss, Ausschuss der Regionen, Européische Investitionsbank.
In den Bezugsvermerken richtet sich die Reihenfolge jedoch nach Teil A.
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Volle amtliche Ubliche Bezeichnung Abkirzung Bezeichnung in gemanR dem

Bezeichnung ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren
erlassenen Rechtsakten

Europdisches Parlament Europdisches Parlament EP Europaisches Parlament

Europdischer Rat Europdischer Rat — Europaischer Rat!

Rat der Européischen Union Rat — Rat?

Europaische Kommission3 Kommission — Kommission?

Gerichtshof der Européischen  Gerichtshof EuGH Gerichtshof der Européischen

Union* Union®

Europaische Zentralbank Europdische Zentralbank EZB’ Européische Zentralbank
(Bank)®

Rechnungshof Rechnungshof — Rechnungshof

Europdischer Wirtschafts- Europaischer Wirtschafts- und EWSA Europdischer Wirtschafts- und

und Sozialausschuss® Sozialausschuss (Ausschuss)® Sozialausschuss

Ausschuss der Regionen Ausschuss der Regionen AdR Ausschuss der Regionen
(Ausschuss)®

Europdische Investitionsbank  Europdische Investitionsbank EIB Europdische Investitionsbhank
(Bank)®

1 Immer die vollstdndige Bezeichnung verwenden.

2 Bei der ersten Erwahnung im Einleitungsteil die vollstdndige Bezeichnung verwenden.

3 Bezeichnung wird nur im EUV verwendet (siehe Artikel 13).

4 Der Gerichtshof der Europaischen Union umfasst den ,,Gerichtshof“, das ,,Gericht“, und

die ,Fachgerichte” (Artikel 19 EUV). Bisher ist das einzige Fachgericht das Gericht fur
den offentlichen Dienst der Europaischen Union (gebréuchliche Bezeichnung: ,,Gericht
far den offentlichen Dienst” — siehe Anhang des dem EUV, dem AEUV und dem
Euratom-Vertrag beigefligten Protokolls Nr. 3 tiber die Satzung des Gerichtshofs). Eine
Bezugnahme auf eine Entscheidung eines dieser Gerichte sollte selbstverstandlich das
fragliche Gericht und nicht das Organ allgemein bezeichnen (siehe Abschnitt D.7.8).

5 Kurzform (hier in Klammern) nur verwenden, wenn eine Verwechslung ausgeschlossen
ist.
6 In Bezugsvermerken wird jedoch die Bezeichnung ,,Gerichtshof* verwendet (siehe Teil A,

Zellen H 3 und K).

v In dem dem EUV und dem AEUV beigefligten Protokoll Nr. 4 Uber die Satzung des
Europaischen Systems der Zentralbanken und der Europaischen Zentralbank
verwendete Abklrzung.

8 Die vollstandige Bezeichnung des EWSA im AEUV ist ,Wirtschafts- und Sozialausschuss*,
jedoch wird Ublicherweise das Adjektiv ,,Européaischer” erganzt.
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D.9.3.

D.9.4.

D.10.1.

Bezugnahmen auf Mitgliedstaaten

Eine Auflistung nur von Mitgliedstaaten folgt der Reihenfolge der
Bezeichnungen der Lander in deren jeweiliger Amtssprache,
woraus sich die gleiche Reihenfolge in allen Sprachversionen ergibt. Fur
weitere Einzelheiten siehe Regel 7.1.2 der Interinstitutionellen Regeln fur
Veroffentlichungen.

Fir eine Liste der Bezeichnungen der Mitgliedstaaten und die Wahl
zwischen Kurzformen und amtlichen Bezeichnungen siehe Regel 7.1 der
Interinstitutionellen Regeln fur Verdffentlichungen.

Bezugnahmen auf Drittstaaten

Auflistungen nur von Drittstaaten oder von Drittstaaten und
Mitgliedstaaten richten sich nach der alphabetischen Reihenfolge der
Bezeichnungen dieser Drittstaaten oder dieser Drittstaaten und
Mitgliedstaaten in der verwendeten Sprache (beispielsweise auf
Deutsch: Finnland, Philippinen, Portugal, Schweiz). Fur weitere
Einzelheiten siehe Regel 7.1.2 der Interinstitutionellen Regeln far
Veroffentlichungen.

Fiur eine Liste der Bezeichnungen der Drittstaaten und die Wahl zwischen
Kurzformen und amtlichen Bezeichnungen siehe Regel 7.1 und Anhang A5
der Interinstitutionellen Regeln fur Veroffentlichungen.

D.10. BEZUGNAHMEN AUF DATEN UND FRISTEN
Allgemeines

Daten und Fristen mussen prézise angegeben werden (siehe Leitlinie 20
des Gemeinsamen Leitfadens), vorzugsweise indem ein exaktes Datum
angegeben wird (Tag/Monat/Jahr). Diese Methode vermeidet die
Notwendigkeit von Berechnungen, vermeidet Irrtimer und
Zweideutigkeiten und erlaubt eine gedrangte Formulierung.

Folgendes sollte moglichst vermieden werden:

— Bezugnahmen auf einen anderen Artikel, in dem das betreffende
Datum genannt ist (dies erfordert eine genaue Angabe der
Untergliederung und birgt die Gefahr schwerfalliger Formulierungen).

Beispiel (einer zu vermeidenden Formulierung):
»,das in Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 genannte Datum*

— eine beschreibende Bezugnahme (diese Methode fuhrt zu relativ
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D.10.2.

langen Formulierungen und verlangt die Suche nach der betreffenden
Vorschrift).

Beispiel (einer zu vermeidenden Formulierung):

»der Zeitpunkt, von dem an die Mitgliedstaaten dieser Richtlinie nachzukommen
haben*

»drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung*

Umstéandliche Bezugnahmen lassen sich haufig durch Angabe des genauen
Datums vereinfachen. So kann beispielsweise (im Falle des Inkrafttretens
am 1. Januar 2015) der Satz ,,.Die Kommission legt spatestens zwei Jahre nach
Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht vor.” durch ,Die Kommission legt bis
zum 31. Dezember 2016 einen Bericht vor.” ersetzt werden.

Ist das genaue Datum nicht bekannt, beispielsweise weil der betreffende
Rechtsakt noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht wurde, werden drei
Auslassungspunkte eingefugt, gefolgt von einer Erklarung in eckigen
Klammern, wie das genaue Datum zu berechnen ist. Wenn der Rechtsakt
veroffentlicht wird, ersetzt das Amtsblatt die Auslassungspunkte, die
eckigen Klammern und die Erklarung durch das genaue Datum.

Beispiel:

,Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten kdnnen ihren Kreditinstituten gestatten,
am ...[zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] ausstehende Darlehen mit einem
Risiko von 50 % zu gewichten. In diesem Fall ist die Immobilie spatestens am ...[funf
Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] zu schétzen.

Anderungsrechtsakte

Wird bei Anderung eines Rechtsakts durch einen Rechtsakt gleicher
Benennung auf ,,diese(n) Verordnung/Richtlinie/Beschluss* Bezug genommen, um
ein Datum oder eine Frist zu bezeichnen, so ist darauf zu achten, dass es
nicht zu Verwechslungen kommt.

Das gilt insbesondere, wenn die Bezugnahme in einem geanderten
(zwischen Anfuhrungszeichen stehenden) Textteil erscheint, mit dem Text
in den geanderten Rechtsakt eingefugt wird. Eine derartige Bezugnahme
(beispielsweise ,nach Inkrafttreten dieser Verordnung“) bezieht sich auf den
geanderten Rechtsakt. Ist eine Bezugnahme auf den &andernden
Rechtsakt beabsichtigt, so kann in dem in den geanderten Rechtsakt
eingefugten Text keine direkte Bezugnahme auf den &ndernden Rechtsakt
erfolgen; das gewinschte Ergebnis kann jedoch durch einen anderen
Hinweis erreicht werden (in der Regel durch die Angabe eines konkreten
Datums).

Beispiel (eine Richtlinie aus dem Jahr 2015, die eine Richtlinie aus dem
Jahr 2000 andert):
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D.10.3.

»Folgender Artikel wird eingeflgt:
SJArtikel 7a

Auf der Grundlage dieser Informationen unterbreitet die Kommission dem
Europdischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2020 einen Bericht...”

und nicht
»Folgender Artikel wird eingefugt:
JArtikel 7a

Auf der Grundlage dieser Informationen unterbreitet die Kommission dem
Européischen Parlament und dem Rat innerhalb von funf Jahren nach der
Bekanntgabe dieser Richtlinie einen Bericht...” “7°

Beginn von Zeitraumen
Siehe Nummer 20.17 des Gemeinsamen Leitfadens’S.

NB: Der Ausdruck ,nach dem ..“ sollte vermieden werden, da er
missverstandlich sein kann. Wird er dennoch verwendet, so ist als
Datum der Tag vor dem Beginn des Zeitraums einzusetzen. ,,Nach dem 31.
Dezember 2015“ bedeutet dementsprechend ,am 1. Januar 2016 oder zu einem
spateren Zeitpunkt®.

D.10.4. Ende von Zeitraumen

Siehe Nummer 20.18 des Gemeinsamer Leitfadens’”.

D.10.5. Fristen

Fristen enden um Mitternacht (24 Uhr) des angegebenen Tages’s.

Wenn eine Entscheidung zu treffen ist, sollte folgende Formulierung
verwendet werden, bei der klar ist, dass auch der letzte Tag mit
eingeschlossen ist:

,bis zum [31. Dezember 2015]

IS Erlauterung: Artikel 7a (der eine neue Vorschrift enthélt) ist in die geanderte
Richtlinie einzufiigen; "dieser Richtlinie" bedeutet demnach die Richtlinie von 2000.
Eine einfache Berechnung zeigt jedoch, dass der Verfasser die Bekanntgabe der
Richtlinie von 2015 (+ 5 Jahre = 2020) meinte (denn 2000 + 5 Jahre ergibt 2005;
dieses Jahr war jedoch bei Erlass der Anderungsrichtlinie bereits Vergangenheit).

6 Siehe Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates zur Festlegung der
Regeln fur die Fristen, Daten und Termine (ABI. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).

4 Siehe Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71.

8 Siehe Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71.
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Wenn ein Bericht oder ein Vorschlag vorzulegen oder eine Frist
einzuhalten ist (z.B. im Falle von Richtlinien), d.h. wenn es wenig
wahrscheinlich ist, dass der Verpflichtung erst am letzten Tag genugt wird,
wird folgender vereinfachter Ausdruck verwendet:

,vor dem [1. Januar 2016]“ oder
,»bis zum [31. Dezember 2015]*

NB: Bei Verwendung des Ausdrucks ,vor dem ...“ ist als Datum der Tag
nach dem Ende des betreffenden Zeitraums einzusetzen. ,Vor dem 1.
Januar 2016“ bedeutet dementsprechend ,,bis zum 31. Dezember 2015“ oder
auch ,,spatestens am 31. Dezember 2015“.

D.11. BEZUGNAHMEN AUF SPRACHEN

Fiar die Bezeichnung von Sprachen wund ihrer Reihenfolge in
mehrsprachigen oder einsprachigen Texten siehe Regeln 7.2.1 und 7.2.2
der Interinstitutionellen Regeln fur Veroffentlichungen.

D.12. FURBNOTEN UND  ANWEISUNGEN AN DAS AMT FUR
VEROFFENTLICHUNGEN

Echte Fullnoten beinhalten Informationen, die unverandert im zu
veroffentlichtenden Text zu drucken sind. Allgemein qilt’®, dass echte
FuBBnoten in fortlaufender Nummerierung eingefigt werden und sie am
Ende der Seite des Textes, auf den sie sich beziehen, erscheinen. Gehdren
echte FulBnoten zu einer Bestimmung, die Text in einem bestehenden
Rechtsakt hinzufliigt oder ersetzt, so werden sie ausnahmsweise mittels
einem, zweier, dreier usw. Sternchen eingefiugt und sie erscheinen
unmittelbar nach dem Block mit dem Anderungstext.

Technische FuBnoten sind Anweisungen an das Amt far
Veroffentlichungen, vor der Veroéffentlichung Informationen in den Text
einzufugen, die rein technischer Natur sind und daher den Inhalt in keiner
Weise verandern, wie beispielsweise die fortlaufende Nummer eines noch
nicht veroffentlichten Rechtsaktes. Technische FulBnoten werden mittels
»~Plus“-Zeichen (+) in aufsteigender Anzahl eingefugt. Sie erscheinen
immer am Ende der Seite des Textes, auf den sie sich beziehen, selbst
wenn sie zu einer Bestimmung gehoren, die in einem bestehenden
Rechtsakt Text hinzufugt oder ersetzt.

Beispiel einer Kombination verschiedener Ful3notentypen:

SJArtikel 5

79 Auf FuBnoten, die sich auf technische Anhéange (beispielsweise Formulare und
Tabellen) beziehen, welche sich Uber mehrere Seiten erstrecken, kdnnen manchmal
andere Regelungen angewandt werden.
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Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates® wird wie
folgt geandert:

1. In Artikel 5 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefugt:

,Bel der Erarbeitung der Entwirfe technischer Regulierungsstandards nach diesem
Absatz lasst die ESMA die Ubergangsbestimmungen fiir C.6-Energiederivatkontrakte
nach Artikel 95 der Richtlinie (EU) .../... des Européischen Parlaments und des Rates**
und Artikel 35 Absatz 6 Buchstabe e der Verordnung (EU) .../... des Europdischen
Parlaments und des Rates*** unberihrt.

*

Richtlinie (EU) .../... des Europaischen Parlaments und des Rates vom ... (ber

... (ABI. ...).
Verordnung (EU) .../... des Europdischen Parlaments und des Rates vom ...
uber ... (ABI. ...).";

@) ...

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 4.
Juli 2012 Uber OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister
(ABI. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).

* ABL.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 23/14
(2011/0298(COD)) sowie in der Fulnote die Nummer, das Datum, den Titel und
die Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie einftigen.

** ABI.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 78/13
(2011/0295(COD) sowie in der FulRnote die Nummer, das Datum, den Titel und die
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfligen."

Betreffen die Anweisungen an das Amt fur Veroffentlichungen den Inhalt,
wie Dbeispielsweise den Tag der Anwendung oder den Tag des
Inkrafttretens des Rechtsakts, so werden sie nicht in Form einer Ful3note
dargestellt: im Text selbst werden drei Punkte eingefugt, gefolgt von den
Anweisungen in eckigen Klammern (siehe Beispiel in Abschnitt D.10.1).
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Vorwort zur zweiten Auflage

Seit mehr als einem Jahrzehnt hat der Gemeinsame Leitfaden seinen Nutzen flr eine klare und genaue
Abfassung von Rechtsakten des Européischen Parlaments, des Rates und der Kommission unter Beweis
gestellt. Die dargelegten Grundsatze sind fir die drei Organe der Malistab auf dem Gebiet der
Rechtsetzungstechnik.

Allerdings haben sich seit der ersten Auflage des Leitfadens im Jahr 2000 im Recht — nunmehr der Union —
viele Veranderungen ergeben. Es war notwendig geworden, in einer neuen Auflage sowohl die bereits
online verfligbaren teilweisen Aktualisierungen als auch die Anpassungen an die Neuerungen des Vertrags
von Lissabon zusammenzufassen (80).

Diese Auflage enthalt dariiber hinaus einige Vereinfachungen und bericksichtigt aktuelle Anderungen.
Weitere Fortentwicklungen sind zu erwarten. Zum gegebenen Zeitpunkt sollen sie wvon der
Reflexionsgruppe zur Rechtsetzungstechnik (81), die kiinftig fur seine kontinuierliche Aktualisierung
verantwortlich ist, in den Text des Leitfadens integriert werden.

Der Gemeinsame Leitfaden enthalt allgemeine Grundsatze fiir die Abfassung von Texten. Jedes Organ
gebraucht den Leitfaden in Kombination mit anderen Dokumenten, die bestimmte Standardformulierungen
und detailliertere praktische Regeln enthalten.

Mdoge der Leitfaden in seiner angepassten und aktualisierten Form bestandig zur Qualitat der Rechtsakte der
Union beitragen.

Fir den Juristischen Dienst Fur den Juristischen
des Europdischen Parlaments Dienst

des Rates
Christian PENNERA Hubert LEGAL
Rechtsberater Rechtsberater

Fir den Juristischen Dienst der Kommission

Luis ROMERO REQUENA
Generaldirektor

(80)

(81)

Fur diese Auflage musste auch der Wortlaut der durch die Interinstitutionelle Vereinbarung von 1998 (siehe das VVorwort zur
ersten Auflage) festgelegten gemeinsamen Leitlinien, die die Unterteilungen des Leitfadens einleiten, in einigen Punkten
angepasst werden, um diesen Neuerungen Rechnung zu tragen.

Die Reflexionsgruppe zur Rechtsetzungstechnik wurde 2010 geschaffen, um die Zusammenarbeit der drei Organe auf dem Gebiet
der Rechtsetzungstechnik zu erleichtern.
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Brissel, den 11. Juli 2013

Vorwort zur ersten Auflage

Die redaktionelle Qualitat ist eine wesentliche Voraussetzung dafiir, dass die gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften besser verstanden und ordnungsgemall angewandt werden. Damit Birger und
Wirtschaftsteilnehmer ihre Rechte und Pflichten erkennen, die Gerichte ihre Durchsetzung gewéhrleisten
und die Mitgliedstaaten, sofern sie dazu verpflichtet sind, Gemeinschaftsrecht ordnungs- und fristgemaf
umsetzen konnen, mussen die Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane verstandlich und koharent formuliert
werden sowie in Form und Aufbau einheitlichen Grundsétzen folgen.

Auf dem Europdischen Rat von Edinburgh (1992) wurde auf hdchster politischer Ebene anerkannt, dass die
Rechtsakte der Gemeinschaft unter Berlcksichtigung bestimmter legislativer Grundsétze klarer und
einfacher gestaltet werden missen. Rat und Kommission haben dazu verschiedene Malinahmen
ergriffen (82). In der Erklarung Nr.39 zur redaktionellen Qualitdt der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften, die der Schlussakte des Vertrags von Amsterdam beigefiigt ist, wurde dieser Grundsatz
neuerlich bekréftigt. Im Anschluss daran haben das Européische Parlament, der Rat und die Kommission als
die drei an der Erstellung von Gemeinschaftsrechtsakten beteiligten Organe in einer Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 22. Dezember 1998 (83) gemeinsame Leitlinien fur die redaktionelle Qualitat der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften festgelegt.

In diesem Leitfaden, den die Juristischen Dienste der drei Organe nach Maligabe der genannten
Vereinbarung ausgearbeitet haben, werden die einzelnen Leitlinien und ihre Anwendung mit Beispielen
versehen dargelegt. Der Leitfaden richtet sich an alle Personen, die an der Abfassung der haufigsten
Gemeinschaftsrechtsakte beteiligt sind. Darlber hinaus soll er als Anregung fur die Abfassung aller
MaRnahmen der Organe dienen, die im Rahmen der Gemeinschaftsvertrdge oder entsprechend den Titeln
des Vertrags Uber die Europdische Union betreffend die Gemeinsame AuRen- und Sicherheitspolitik sowie
die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen angenommen werden.

Als sinnvolle Erganzung zum Gemeinsamen Leitfaden kdnnen andere spezifischere Texte wie die Muster
und Hinweise fur Rechtsakte im Rahmen des Rates der Europdischen Union, die Anleitung zur
Rechtsetzungstechnik der Kommission, die vom Amt fir Amtliche Veroffentlichungen der Européaischen
Gemeinschaften herausgegebenen Interinstitutionellen Regeln fur Verdffentlichungen oder die LegisWrite-
Muster herangezogen werden. Dartber hinaus ist es immer natzlich und haufig auch unumganglich, sich auf
die einschldgigen Bestimmungen der Vertrdge und der Basisrechtsakte fur einen bestimmten Bereich zu
beziehen.

Die Dienste der drei Organe werden aufgefordert, den Leitfaden zu verwenden und ihre Bemerkungen dazu
abzugeben. Bemerkungen kénnen jederzeit an die Interinstitutionelle Gruppe flr die redaktionelle Qualitat
gerichtet werden, die flr die stdndige Aktualisierung des Leitfadens zusténdig ist.

(82)

®3)

Rat: Entschliefung vom 8. Juni 1993 (iber die redaktionelle Qualitat der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften (ABI. C 166 vom
17.6.1993, S. 1).

Kommission: Allgemeine Leitlinien fur die Legislativpolitik (SEK(95) 2255/7 vom 18. Januar 1996).

Interinstitutionelle Vereinbarung vom 22. Dezember 1998: Gemeinsame Leitlinien flr die redaktionelle Qualitat der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften (ABI. C 73 vom 17.3.1999, S. 1).
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Die drei Juristischen Dienste hoffen, dass der Leitfaden fir all jene, die — in welcher Eigenschaft auch immer — an
der Ausarbeitung normativer Akte in den Organen beteiligt sind, hilfreich sein wird. So kdénnen alle dazu
beitragen, den europdischen Burgern Rechtsakte vorzulegen, in denen die Ziele der Européischen Union und ihre
Umsetzung klar zum Ausdruck kommen.

Fir den Juristischen Dienst Fir den Juristischen Dienst
des Europdischen Parlaments des Rates
G. GARZON CLARIANA J.-C. PIRIS
Rechtsberater Rechtsberater

Fir den Juristischen Dienst
der Kommission

J.-L. DEWOST
Generaldirektor

Brissel, den 16. Marz 2000
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Allgemeine Grundsatze
(Leitlinien 1 bis 6)

1 DIE RECHTSAKTE DER UNION WERDEN KLAR, EINFACH UND GENAU ABGEFASST (*).
1.1 Ein Rechtsakt muss wie folgt abgefasst sein:

- klar, leicht verstandlich, eindeutig;

- einfach, pragnant, ohne utberflissige Elemente;

- genau, so dass dem Leser kein Zweifel bleibt.

1.2 Dieser Grundsatz ergibt sich bereits aus dem gesunden Menschenverstand, ist jedoch auch
Ausdruck allgemeiner Rechtsgrundsatze wie:

der Gleichheit der Birger vor dem Gesetz in dem Sinne, dass das Recht fiir alle zugéanglich
und verstandlich sein muss;

der Rechtssicherheit, nach der die Anwendung des Rechts vorhersehbar sein muss.

1.2.1 Dieser Grundsatz ist fir Rechtsakte der Union, die sich nicht nur in ein komplexes,
sondern auch multikulturelles und mehrsprachiges System einfligen missen
(siehe Leitlinie 5), von besonderer Bedeutung.

1.2.2  Mit der Anwendung dieses Grundsatzes werden zwei Ziele verfolgt: erstens die Akte
verstandlicher zu machen und zweitens Rechtsstreitigkeiten aufgrund einer schlechten
redaktionellen Qualitat zu vermeiden.

1.3 Bestimmungen, die nicht hinreichend klar sind, kdnnen vom Gerichtshof der Européischen
Union eng ausgelegt werden. Das Ergebnis wére in diesem Fall das Gegenteil dessen, was
mit der Wahl einer mehrdeutigen Formulierung zur Ldsung von Problemen bei der
Aushandlung der Norm erreicht werden sollte (34).

1.4 Zwischen den Erfordernissen der Einfachheit und Genauigkeit kann natdrlich ein
Gegensatz bestehen. Haufig erfolgt eine Vereinfachung zulasten der Genauigkeit und
umgekehrt. In der Praxis muss ein Gleichgewicht gefunden werden, so dass der Rechtsakt
so prézise wie moglich und gleichzeitig hinreichend verstandlich ist. Dieses Gleichgewicht
kann je nach den Normadressaten an anderer Stelle liegen (siehe Leitlinie 3).

Beispiel fur einen Rechtsakt, bei dem dieses Gleichgewicht nicht gefunden wurde:

»ES wird ein System der obligatorischen Etikettierung [der Ware] eingefuhrt, das
ab 1. Januar 2000 in allen Mitgliedstaaten verbindlich gilt. Dieses obligatorische
System schlief3t jedoch nicht aus, dass sich ein Mitgliedstaat im Fall [der Ware,
die] in diesem Mitgliedstaat gehandelt wird, fir eine lediglich fakultative

(*)  Fir die vorliegende Auflage des Leitfadens wurde der Wortlaut dieser Leitlinie angepasst, um den Anderungen
durch den Vertrag von Lissabon Rechnung zu tragen.

@9 Siehe das Urteil des Gerichtshofs vom 28. Oktober 1999, ARD/Pro Sieben Media AG, C-6/98, Slg. 1999,
1-7599.
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Anwendung des Systems entscheiden kann.*

1.4.1  Der Verfasser muss versuchen, das normative Ziel in einfache Konzepte zu fassen, damit
er es anschlieRend auch einfach ausdriicken kann. Dazu verwendet er soweit wie mdglich
Worte, die im allgemeinen Sprachgebrauch ublich sind. Wenn nétig, ist einem klaren
Wortlaut vor einem geschliffenen Stil der Vorzug zu geben. So sind etwa Synonyme oder
unterschiedliche Formulierungen fir denselben Gedanken zu vermeiden.

1.42  Richtige Grammatik und Zeichensetzung erleichtert das Verstandnis in der
Ausgangssprache und die Ubersetzung in die anderen Sprachen (siehe Leitlinie 5).

2 BEI DER ABFASSUNG DER RECHTSAKTE DER UNION WIRD BERUCKSICHTIGT, UM WELCHE
ART VON RECHTSAKT ES SICH HANDELT, UND INSBESONDERE, OB ER VERBINDLICH IST ODER
NICHT (VERORDNUNG, RICHTLINIE, BESCHLUSS, EMPFEHLUNG 0. A.) (*).

2.1 Fur jeden Rechtsakt gibt es eine Standardform und Standardformulierungen
(siehe Leitlinie 15).

2.2 Bei der Formulierung wird die Art des Rechtsakts berticksichtigt.

2.2.1  Da Verordnungen unmittelbar gelten und in allen ihren Teilen verbindlich sind, mussen sie
so formuliert sein, dass ihre Adressaten eindeutig erkennen, welche Rechte und Pflichten
sich aus der Verordnung ergeben. Ein Verweis auf zwischengeschaltete innerstaatliche
Stellen ist zu vermeiden, sofern nicht in der Verordnung zusatzliche Malinahmen der
Mitgliedstaaten vorgesehen sind:

Beispiel:

»Jede Gesellschaft flihrt ein Register ...*

2.2.2  Richtlinien sind an die Mitgliedstaaten gerichtet:

Beispiel:

,Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Gesellschaft ein Register fihrt ...

Sie werden nicht zu detailliert formuliert, damit den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ein
ausreichender Ermessensspielraum bleibt. Wenn die Regelung zu detailliert ist und diesen
Spielraum nicht mehr offen l&sst, ist eine Verordnung einer Richtlinie vorzuziehen.

2.2.3  Beschlisse werden abgestimmt auf ihre Adressaten formuliert, wobei jedoch im
Wesentlichen die Formerfordernisse fir Rechtsakte von allgemeiner Geltung eingehalten
werden:

(*)  Fur die vorliegende Auflage des Leitfadens wurde der Wortlaut dieser Leitlinie angepasst, um den Anderungen
durch den Vertrag von Lissabon Rechnung zu tragen.
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Beispiel:

»Zur Tilgung des am ... bestétigten Auftretens der afrikanischen Schweinepest in
[Name des Mitgliedstaats] kann eine finanzielle Beteiligung der Union gewahrt
werden.”

2.2.4  Bei der Formulierung von Empfehlungen ist zu beriicksichtigen, dass sie nicht verbindlich
sind:

Beispiel:

»,Den Mitgliedstaaten wird empfohlen ...*

2.3 Bei der Formulierung des Rechtsakts wird berticksichtigt, ob er verbindlich oder nicht
verbindlich ist.

2.3.1 Die Wahl der Verb- und Zeitform h&ngt von der Art des Rechtsakts, der Sprache und
davon ab, ob es sich um die Erwagungsgrinde oder den verfligenden Teil handelt (siehe
Leitlinien 10 und 12).

2.3.2 Im verfugenden Teil verbindlicher Rechtsakte werden Verben im Franzdsischen im
Indikativ Présens verwendet, im Englischen wird ,,shall* mit Infinitiv gebraucht. In beiden
Sprachen sollte das Futur nicht verwendet werden. Im Deutschen wird der Indikativ
Présens verwendet. Sollte der Text dies erfordern, so kdnnen im Deutschen ausnahmsweise
auch Wendungen wie ,,hat zu“ oder ,,muss* verwendet werden.

2.3.3  Nicht verbindliche Rechtsakte dirfen keine Verben im Imperativ enthalten und in Aufbau
und Abfassung nicht zu sehr verbindlichen Rechtsakten folgen.

3 BEI DER ABFASSUNG DER AKTE WIRD BERUCKSICHTIGT, AUF WELCHE PERSONEN SIE
ANWENDUNG FINDEN SOLLEN, UM DIESEN DIE EINDEUTIGE KENNTNIS IHRER RECHTE UND
PFLICHTEN ZU ERMOGLICHEN, UND VON WEM SIE DURCHGEFUHRT WERDEN SOLLEN.

3.1 Rechtsakte richten sich an verschiedene Gruppen von Adressaten, angefangen von der
Allgemeinheit bis zu Spezialisten auf bestimmten Gebieten. Jede Gruppe darf erwarten,
dass in den Rechtsvorschriften fur sie verstandliche Formulierungen verwendet werden.

3.2 Die Berlcksichtigung der verschiedenen Adressatenkreise fuhrt zu einer unterschiedlichen
Formulierung sowohl der Begriindung als auch des verfiigenden Teils der Rechtsakte.

3.3 Dadurch wird auch die Umsetzung erleichtert.

3.4 Unabhéngig von den Adressaten kdnnen Rechtsakte der Union auch ein Tatigwerden von
nationalen Behorden verschiedener Ebenen erfordern, z.B. von Beamten,
Wissenschaftlern oder Richtern. Diese Tatsache ist bei der Formulierung des Rechtsakts zu
berucksichtigen; die Rechtsakte konnen technische Vorschriften enthalten, deren Vollzug
Beamten obliegt, die auf den betreffenden Bereich spezialisiert sind.

JHOLP 31.01.2018 DEVO1



Beispiel fur eine auf einen bestimmten Adressatenkreis abgestimmte Formulierung:
,»Artikel 3
Falschgeld-Analysezentrum und Falschgeld-Datenbank

(1) Das Falschgeld-Analysezentrum und die Falschgeld-Datenbank des ESZB
werden von der EZB errichtet und unter ihrer Schirmherrschaft betrieben. Die
Grundung des Falschgeld-Analysezentrums soll die technische Analyse und die
Daten hinsichtlich der Falschung der von der EZB und den NZBen
ausgegebenen Euro-Banknoten zentralisieren. Alle relevanten technischen und
statistischen Daten (ber die Falschung von Euro-Banknoten werden in der
Falschgeld-Datenbank zentral erfasst.

()

(3) Vorbehaltlich eventueller rechtlicher Beschrankungen liefern die NZBen dem
Falschgeld-Analysezentrum Originale neuer Arten gefalschter
Euro-Banknoten, die sich in ihrem Besitz befinden, zur technischen
Untersuchung und zentralen Klassifizierung. Die vorlaufige Bewertung, ob
eine bestimmte Falschung zu einer bereits Kklassifizierten Art oder zu einer
neuen Kategorie gehort, fihren die NZBen durch.”

4 DIE BESTIMMUNGEN DER AKTE WERDEN KURZ UND PRAGNANT FORMULIERT, UND IHR
INHALT SOLLTE MOGLICHST KOHARENT SEIN. ALLZU LANGE ARTIKEL UND SATZE, UNNOTIG
KOMPLIZIERTE FORMULIERUNGEN UND DER UBERMASSIGE GEBRAUCH VON ABKURZUNGEN
SOLLTEN VERMIEDEN WERDEN.

4.1 Eine gute Rechtsetzung zeichnet sich durch eine knappe Formulierung der wesentlichen
Gesichtspunkte aus. Beispiele, die lediglich dazu gedacht sind, den Rechtsakt flir den Leser
verstandlicher zu machen, kdnnen zu Auslegungsproblemen fuhren.

4.2 Der Rechtsakt sollte mdglichst kohdrent sein.

4.2.1  Der Anwendungsbereich muss im gesamten Akt beriicksichtigt werden. Die Rechte und
Pflichten durfen nicht weitergehen, als im betreffenden Rechtsakt angekindigt, und sich
nicht auf andere Bereiche erstrecken.

4.2.2 Rechte und Pflichten missen aufeinander abgestimmt sein und dirfen sich nicht
widersprechen.

4.2.3  Ein Rechtsakt von im Wesentlichen zeitlich begrenzter Bedeutung darf keine endgdiltigen
Bestimmungen enthalten.

4.3 Auch im Verhaltnis zu anderen Akten der Union ist auf Koharenz zu achten.

4.3.1 Insbesondere ist zu vermeiden, dass es in ein und demselben Bereich Uberschneidungen
mit und Widerspriiche zu anderen Rechtsakten gibt.

4.3.2 Auch Zweifel an der Anwendbarkeit anderer Rechtsakte missen ausgeschlossen sein
(vergleiche Leitlinie 21).
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4.4 In einem Satz sollte nur ein Gedanke enthalten sein, wéhrend in einem (aus mehreren
Satzen zusammengesetzten) Artikel mehrere logisch zusammenhdngende Gedanken
verbunden werden. Der Text muss mit fortschreitender Darlegung der Argumentation
ubersichtlich untergliedert werden (siehe die Tabelle zu Leitlinie 15), da ein zu kompakter
Textblock optisch stort und das Verstédndnis erschwert. Diese Gliederung darf jedoch nicht
zu einer kinstlichen und ubertriebenen Zerschneidung von Satzen fiihren.

4.5 Die Struktur eines Artikels muss so einfach wie mdglich sein.

45.1  Es ist weder fir die Auslegung notwendig noch fur die Klarheit wiinschenswert, dass der
gesamte Regelungsgegenstand in einem Artikel abgehandelt wird. Viel besser ist es, das
Thema in mehreren Artikeln zu behandeln, die anschlielend in einem Abschnitt
zusammengefasst werden (siehe Leitlinie 15).

4.5.2  Insbesondere im ersten Stadium der Ausarbeitung eines Rechtsakts sollte eine zu komplexe
Struktur der Artikel vermieden werden. Wahrend des gesamten Rechtsetzungsverfahrens
wird Uber Entwirfe und Vorschlage beraten und verhandelt, was meist zu Ergédnzungen
und Prazisierungen fihrt. Spatere, oft zahlreiche Anderungen der Akte sind ebenfalls
schwer unterzubringen, wenn die Artikel bereits Gberladen sind.
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Beispiel mit allen genannten Fehlern:

»(4) Die Mitgliedstaaten konnen in Bezug auf einen bestimmten Dienst der
Informationsgesellschaft MaRnahmen treffen, die von Absatz 2 abweichen,
sofern folgende Bedingungen erfillt sind:

a)  Die MaRnahmen
i) sind aus einem der folgenden Griinde erforderlich:

- Schutz der 6ffentlichen Ordnung, insbesondere Verhitung,
Ermittlung, Aufklarung und Verfolgung von Straftaten,
einschlieBlich des Jugendschutzes und der Bekampfung
der Hetze aus Griinden der Rasse, des Geschlechts, des
Glaubens oder der Nationalitat, und der Bek&mpfung der
Verletzung der Menschenwiirde,

- Schutz der 6ffentlichen Gesundheit,

- Schutz der offentlichen Sicherheit, einschlie3lich der
Wahrung nationaler Sicherheits- und
Verteidigungsinteressen,

- Schutz der Verbraucher, einschlieRBlich des Schutzes von
Anlegern

i)  betreffen einen Dienst der Informationsgesellschaft, der die in
Ziffer i genannten Schutzziele beeintrachtigt oder die ernsthafte
Gefahr einer schwerwiegenden Beeintrachtigung dieser Ziele mit
sich bringt;

iii)  sind im Hinblick auf diese Schutzziele verhaltnismagig.

b)  Der Mitgliedstaat hat vor Ergreifen der betreffenden Malinahmen
unbeschadet etwaiger Gerichtsverfahren, einschlieBlich Vorverfahren
und Schritten im Rahmen einer strafrechtlichen Ermittlung,

- den in Absatz1l genannten Mitgliedstaat aufgefordert,
MaBnahmen zu ergreifen, und dieser hat dem nicht Folge
geleistet oder die von ihm getroffenen Malnahmen sind
unzulénglich;

- die Kommission und den in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat
uber seine Absicht, derartige MaBnahmen zu ergreifen,
unterrichtet.”

Manchmal ist es einfacher, komplizierte Satze zu formulieren, als sich um eine Synthese
zu bemihen, die eine klare Formulierung ermdglichen wirde. Fir eine leichte
Verstandlichkeit und Ubersetzbarkeit des Textes ist eine solche Synthese jedoch
unabdingbar.

Beim Gebrauch von Abkirzungen sind die moglichen Adressaten zu berticksichtigen. Die
verwendeten Abkurzungen mussen ihnen bekannt sein, oder ihr Sinn muss bei der ersten
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Verwendung des abgekirzten Begriffs klar préazisiert werden (z.B.: ,,Europdische
Zentralbank (EZB)*; ,,internationale Kontonummer (IBAN)“.

5 WAHREND DES GESAMTEN PROZESSES, DER ZUR ANNAHME DER AKTE FUHRT, WIRD BEI DER
ABFASSUNG DER ENTWURFE DIESER AKTE DARAUF GEACHTET, DASS HINSICHTLICH
WORTWAHL UND  SATZSTRUKTUR DEM  MEHRSPRACHIGEN CHARAKTER DER
RECHTSVORSCHRIFTEN DER UNION RECHNUNG GETRAGEN WIRD; SPEZIFISCHE BEGRIFFE
ODER DIE SPEZIFISCHE TERMINOLOGIE DER NATIONALEN RECHTSSYSTEME DURFEN NUR
BEHUTSAM VERWENDET WERDEN (*).

5.1 Der Verfasser eines Rechtsakts von allgemeiner Geltung muss stets bedenken, dass der
Text den Anforderungen der Verordnung Nr.1 des Rates genugen muss, wonach
Rechtstexte in allen Amtssprachen abgefasst werden missen. Dies bedingt zusatzliche
Erfordernisse im Vergleich zur Abfassung eines nationalen Rechtsakts.

5.2 Einerseits muss der Ausgangstext besonders einfach, klar und deutlich sein, da jede
ubermaRige Komplexitit oder selbst eine leichte Mehrdeutigkeit bei der Ubersetzung in
eine oder mehrere andere Sprachen der Union zu Ungenauigkeiten, Abweichungen oder
sogar Fehlern fihren kann.

Beispiel:
Zu vermeiden:

,Die Marktpreise fir die Ware X sind die ohne Bertcksichtigung inléandischer
Abgaben zu zahlenden Ab-Werk-Preise

a)  der Frischware in Blocken

b)  erhoht um einen Betrag von X EUR, um den Kosten der Lieferung Rechnung
zu tragen.”

In einem solchen Fall sollte besser auf die Untergliederungen verzichtet und die
folgende Formulierung bevorzugt werden:

,Die Marktpreise fir die Ware X sind die ohne Bertcksichtigung inléandischer
Abgaben zu zahlenden Ab-Werk-Preise der Frischware in Blocken.

Diese Ab-Werk-Preise erhdhen sich um einen Betrag von X EUR fiur die
notwendigen Kosten der Lieferung.*

5.2.1  Verkirzte oder zusammengezogene Satze sind zu vermeiden. Der Verfasser sollte nicht
versuchen, sich kurz zu fassen, wenn der komplexe Regelungsgehalt eine ausfuhrlichere
Formulierung erfordert.

(*)  Fur die vorliegende Auflage des Leitfadens wurde der Wortlaut dieser Leitlinie angepasst, um den Anderungen
durch den Vertrag von Lissabon Rechnung zu tragen.
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Beispiel:
Zu vermeiden:

~Wenn die Waren die Bedingungen nach Artikel 5 nicht erflllen, treffen die
Mitgliedstaaten alle zweckdienlichen MalRnahmen, um das Inverkehrbringen der
betreffenden Waren einzuschranken oder zu verbieten oder um sicherzustellen, dass
diese Waren aus dem Verkehr gezogen werden, sofern die Mitgliedstaaten nicht fir
den gegenteiligen Fall Sanktionen festlegen.*

Zu empfehlen:

»Erfullen die Waren die Bedingungen nach Artikel 5 nicht, so treffen die
Mitgliedstaaten alle zweckdienlichen MalRnahmen, um das Inverkehrbringen der
betreffenden Waren einzuschranken oder zu verbieten oder um sicherzustellen, dass
diese Waren aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einer Verletzung dieser
MaRnahmen zur Einschrdnkung oder zum Verbot des Inverkehrbringens oder zur
Zuruckziehung aus dem Verkehr verhéngt werden.*

5.2.2 Auch zu umfangreiche Satze mit mehreren Erganzungen, Nebenbestimmungen oder
Einschiiben sind zu vermeiden.

Beispiel:
Zu vermeiden:

»Alle Vertragsparteien miissen Zugang zu den Forschungsergebnissen haben, wobel
die Forschungsinstitute die Mdglichkeit haben, die Verwendung der Ergebnisse
spateren Forschungsprojekten vorzubehalten.*

Zu empfehlen:
»Alle Vertragsparteien haben Zugang zu den Forschungsergebnissen.

Die Forschungsinstitute konnen jedoch die Verwendung der Ergebnisse spéteren
Forschungsprojekten vorbehalten.*

5.2.3  Der Bezug zwischen den einzelnen Satzteilen muss grammatisch eindeutig sein. Es darf
beispielsweise keine Unklarheit dartber bestehen, ob sich ein Adjektiv lediglich auf ein
Substantiv oder auf mehrere bezieht.

Beispiel:

Zu vermeiden:

. ... die 0ffentlichen Schulen und Krankenhauser ...*
Zu empfehlen:

,, ... die offentlichen Schulen und die 6ffentlichen Krankenhauser ...“
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524  Auf Jargon und Modeworte oder lateinische Ausdriicke, die vom juristischen
Sprachgebrauch abweichend verwendet werden, ist zu verzichten.

5.3 Andererseits durfen Ausdriicke und Wendungen — besonders juristische Begriffe, aber
nicht nur diese — nicht zu stark an eine Sprache oder ein nationales Rechtssystem gebunden
sein, damit eine Ubersetzung maoglich ist.

Der Verfasser muss sich der beiden folgenden Probleme bewusst sein:

5.3.1  Fur einige Ausdriicke der Sprache, in der der Text verfasst wird, gibt es in anderen
Sprachen der Union nicht unbedingt eine genaue Entsprechung. In diesen Sprachen kénnen
diese Begriffe daher nur umschrieben oder durch Worte mit &hnlicher Bedeutung ersetzt
werden, wodurch notgedrungen eine semantische Abweichung zwischen den einzelnen
Sprachfassungen entsteht. Daher sollten Ausdriicke, die zu sehr auf eine Sprache
zugeschnitten sind, so weit wie moglich vermieden werden.

5.3.2  Bei juristischen Fachausdriicken sollte auf Begriffe verzichtet werden, die zu eng an die
nationalen Rechtsordnungen gebunden sind.

Beispiel:

Fir den im franzosischen Recht geldufigen Begriff ,,faute gibt es in anderen
Rechtsordnungen (insbesondere im englischen und deutschen Recht) keine genaue
Entsprechung. Daher sollten je nach Kontext Begriffe wie ,.illégalité”, ,,manquement*
usw. verwendet werden, die leicht in die anderen Sprachen tbersetzt werden konnen:
Rechtswidrigkeit, VerstoR (gegen eine Verpflichtung) usw. (,illegality”,
»oreach”, ...).

5.4 Damit soll erreicht werden, dass der Rechtsakt so weit wie mdglich und unter
Berlcksichtigung der Besonderheit des Unionsrechts und seiner Terminologie von den
Personen, die den Akt in den Mitgliedstaaten anwenden und auslegen (Beamte, Richter,
Rechtsanwalte usw.), nicht als ,,Ubersetzung® im negativen Sinn, sondern als ein Akt
empfunden wird, der einem bestimmten normativen Stil entspricht. Ein Grofteil der Kritik
am Unionsrecht lasst sich auf Texte mit Entlennungen und nachgebildeten Begriffen oder
schwer verstdndlichem Jargon zuriickfiihren, die in diesen Fallen als etwas ,,Fremdes*
empfunden werden.

55 SchlieRlich sollen hier noch zwei praktische Bemerkungen zum Verhaltnis zwischen
Ubersetzung und Original gemacht werden:

5.5.1  Erstens muss der Verfasser sicherstellen, dass der Ubersetzer die im Ausgangstext
verwendeten Quellen sofort erkennen kann. Wenn ein Teil des Ausgangstexts einem
friheren Text (Vertrag, Richtlinie, Verordnung, ...) entnommen wurde, muss dies deutlich
im Text selbst oder gesondert, etwa in elektronischer Form, angegeben werden. Jedes
versteckte Zitat ohne Quellenangabe kann in einer oder mehreren Sprachen zu einer freien
Ubersetzung flihren, wiéhrend der Verfasser denselben Wortlaut wie in dem bereits
vorhandenen Akt verwenden wollte.

5.5.2  Zweitens sollte der Verfasser bedenken, dass Bemerkungen der Ubersetzer und aller
Dienste, die seinen Text nach sprachlichen Gesichtspunkten prifen, sehr nitzlich sein
konnen. Dies ist die Gelegenheit, mogliche Fehler und Mehrdeutigkeiten im Ausgangstext
aufzudecken, auch wenn dieser bereits in einem mehrstufigen Verfahren ausgearbeitet und
— vielleicht gerade dann — wenn er lange von mehreren Personen beraten wurde. Dem
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Verfasser konnen Probleme dann mitgeteilt werden. Haufig ist es in einem solchen Fall
besser, nicht die Ubersetzungen, sondern das Original zu dndern.

6 DIE VERWENDETE TERMINOLOGIE MUSS KOHARENT SEIN, UND ZWAR IST AUF KOHARENZ
SOWOHL ZWISCHEN DEN BESTIMMUNGEN EIN UND DESSELBEN AKTS ALS AUCH ZWISCHEN
DIESEM AKT UND DEN BEREITS GELTENDEN AKTEN, INSBESONDERE DENJENIGEN AUS
DEMSELBEN BEREICH, ZU ACHTEN.

DIESELBEN BEGRIFFE SIND MIT DENSELBEN WORTEN AUSZUDRUCKEN UND DURFEN SICH
DABEI MOGLICHST NICHT VON DER BEDEUTUNG ENTFERNEN, DIE SIE IM ALLGEMEINEN
SPRACHGEBRAUCH, IN DER RECHTSSPRACHE ODER IN DER FACHSPRACHE HABEN.

6.1 Zur Erleichterung des Verstandnisses und der Auslegung eines Rechtsakts ist auf Koharenz
in Form und Inhalt zu achten. Die formelle Koharenz betrifft terminologische Aspekte, die
inhaltliche Kohéarenz in einem weiteren Sinne die Logik des gesamten Akts.

Formelle Koharenz

6.2 Terminologische Kohdrenz in formeller Hinsicht bedeutet, dieselben Begriffe mit denselben
Worten auszudriicken und fir unterschiedliche Begriffe nicht dieselben Worte zu
verwenden. Dadurch sollen Zweideutigkeiten, Widerspriiche und Zweifel (ber die
Bedeutung eines Begriffs vermieden werden. Fir denselben Gegenstand muss daher stets
derselbe, fur einen unterschiedlichen Gegenstand jedoch ein anderer Begriff verwendet
werden.

6.2.1  Dies gilt fir die Bestimmungen ein und desselben Akts einschlieBlich seiner Anhédnge,
aber auch flr andere Akte, die eine Verbindung zu diesem Akt aufweisen, insbesondere
Durchfiihrungsvorschriften und alle anderen Akte aus demselben Bereich. Generell muss
die terminologische Kohédrenz im Verhdltnis zu den geltenden Rechtsvorschriften
sichergestellt werden.

6.2.2  Alle Ausdricke sind in ihrer Gblichen Bedeutung zu verwenden. Besitzt dasselbe Wort in
der Rechtssprache und im allgemeinen Sprachgebrauch oder der Fachsprache
unterschiedliche Bedeutungen, ist der Satz so zu formulieren, dass jede Mehrdeutigkeit
vermieden wird.

6.2.3 Aus Grunden der Genauigkeit und um Auslegungsproblemen vorzubeugen, kann es
erforderlich sein, einen Begriff zu definieren (siehe dazu Leitlinie 14).

Inhaltliche Koharenz

6.3 Die terminologische Koharenz muss auch in Bezug auf den Inhalt des Akts selbst
sichergestellt werden, der keine Widerspriiche enthalten darf.

6.4 Die Definitionen missen im gesamten Akt eingehalten werden. Die definierten Begriffe
mussen einheitlich verwendet werden, und der Inhalt darf nicht von den Definitionen
abweichen.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

Aufbau des Rechtsakts
(Leitlinien 7 bis 15)

ALLE AKTE VON ALLGEMEINER ART WERDEN UNTER ZUGRUNDELEGUNG EINER
STANDARDSTRUKTUR ABGEFASST (TITEL — PRAAMBEL - VERFUGENDER TEIL -
GEGEBENENFALLS ANHANGE) (*).

Zu Beginn eines Akts steht ein ,, Titel*, der zur Bestimmung des Akts dient. Darauf kénnen
bestimmte Hinweise technischer Art (Angabe der verbindlichen Sprache, der Bedeutung
fur den EWR, des Aktenzeichens) folgen, die zwischen dem eigentlichen Titel und der
Praambel eingeschoben werden.

Die ,,Prdambel* ist der Teil zwischen dem Titel und dem verfligenden Teil des Rechtsakts,
der die Bezugsvermerke, die Erwagungsgrunde und die dazugehdrigen Formeln enthélt.

Der ,verfiigende Teil”“ ist der normative Teil des Akts. Er besteht aus Artikeln, die
gegebenenfalls in Teile, Titel, Kapitel und Abschnitte gegliedert sind (siehe die Tabelle zu
Leitlinie 15), und kann von Anhéngen begleitet sein.

Zu den einzelnen Teilen der Standardstruktur siehe die Leitlinien, die sich speziell

damit beschéftigen.

DIE TITEL VON AKTEN ENTHALTEN EINE MOGLICHST KNAPP FORMULIERTE UND
VOLLSTANDIGE BEZEICHNUNG DES GEGENSTANDS, DIE NICHT ZU FALSCHEN SCHLUSSEN IN
BEZUG AUF DEN INHALT DES VERFUGENDEN TEILS FUHREN DARF. GEGEBENENFALLS KANN
DEM TITEL EIN KURZTITEL FOLGEN.

Der Titel, d. h. die Formulierung, die gewahlt wurde, um im Titelteil des Akts bestimmte
Angaben Uber den wesentlichen Gegenstand des Akts zu machen, muss insbesondere
verdeutlichen, wen der Akt betrifft (und wen nicht). Der Titel muss eine moglichst
deutliche Vorstellung Gber den Inhalt des Akts vermitteln. Er soll nicht mit diesbezlglich
unndtigen Angaben (berladen werden, sondern vielmehr Schllsselworte fir die
verschiedenen Bereiche des Unionsrechts enthalten (dazu kann die analytische Struktur des
Fundstellennachweises des geltenden EU-Rechts in der Datenbank EUR-Lex
herangezogen werden).

Dem Verfasser stellt sich folgende Frage: Welche Angaben missen im Titel enthalten sein,
damit sich der eigentliche Adressat (z. B. nicht allgemein ein Landwirt, sondern ein
Apfelbauer) durch den im Titel bezeichneten Rechtsakt angesprochen fuhlt?

Der Titel des Akts muss sich von den Titeln anderer geltender Rechtsakte unterscheiden
(siehe jedoch Nummer 8.3).

Ein Sonderfall sind Akte, die friihere Rechtsakte dndern. Der Titel solcher Akte ist nur
dann vollstandig, wenn er die Nummer aller gednderten Akte enthdlt. Ohne diese
Aufzahlung ist es nicht maglich, alle Anderungen eines Rechtsakts aufzufinden. Wenn der
betreffende Rechtsakt ausschlieBlich zur Anderung eines anderen Akts dient, werden
entweder der Titel und die amtliche Nummer des gednderten Akts oder die Nummer des

Fir die vorliegende Auflage des Leitfadens wurde der Wortlaut dieser Leitlinie angepasst, um den Anderungen
durch den Vertrag von Lissabon Rechnung zu tragen.
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geanderten Akts und der Gegenstand der Anderung aufgefiihrt (siehe Nummern 18.9 und
18.10). Wenn der Rechtsakt jedoch eigenstdndige Bestimmungen enthdlt und im
Zusammenhang damit einen anderen Akt &ndert, wird nur die Nummer des geanderten
Rechtsakts angegeben (siehe Nummer 19.3).

17
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Kurztitel

8.4 Kurztitel fir normative Akte sind im Unionsrecht, in dem die Rechtsakte mit einer
Kombination von Buchstaben und Nummern identifiziert werden (z. B. ,,(EU) 2015/35%),
weniger wichtig als in anderen Rechtssystemen, die keine solche Nummerierung kennen.
In einigen Fallen hat sich in der Praxis jedoch die Verwendung eines Kurztitels
durchgesetzt (z. B. Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 = ,,Verordnung Uber die einheitliche
GMOQO"). Trotz der sichtbaren Vereinfachung birgt die Zitierung von Akten anhand von
Kurztiteln Risiken im Hinblick auf die Genauigkeit und Kohérenz der Rechtsakte der
Union. Kurztitel sollten daher nur in besonderen Fallen verwendet werden, wenn dadurch
das Verstandnis des Lesers in hohem Male gefordert wird.

8.5 Im Zuge der Verabschiedung eines Akts ist die Verwendung eines an den Titel angefligten
Kurztitels zu vermeiden, da dies lediglich zu einem schwerfélligen Titel fuhren wirde,
ohne dass die Frage geregelt ist, ob der Kurztitel fir den Rechtsakt, der ihn tragt, oder fir
nachfolgende Akte zu verwenden ist.

Vorbehaltlich der in Nummer 8.4 genannten Einschrdnkungen ist es moglich, einen Akt
anhand eines Kurztitels zu zitieren, um die Verstandlichkeit des zitierenden Akts zu
erhéhen. In diesem Fall muss der gewahlte Kurztitel zwischen Anfihrungszeichen und
runder Klammer in den Text des zitierenden Rechtsakts eingefiihrt werden, wie jede
andere Abkirzung.
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Zusammenfassung:
8.6 Der vollstandige Titel eines Akts enthélt in dieser Reihenfolge folgende Angaben:

1) die Bezeichnung der Rechtsnatur des Akts (Verordnung, Richtlinie, Beschluss,
gegebenenfalls mit dem Zusatz ,delegiert” oder unter Anfugung des Wortteils
,Durchfiihrungs-“);

2)  die Abkurzung fur den betreffenden Bereich (EU, GASP, Euratom), das Jahr und die
amtliche Nummer®;

3) den Namen des (der) rechtsetzenden Organs (Organe);

4) das Datum der Unterzeichnung des Akts (fur die im ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren angenommenen Rechtsakte, den Haushaltsplan und die von
Européischem Parlament und Rat erlassenen Haushaltsbeschliisse) oder das Datum
der Annahme des Rechtsakts, je nachdem;

5) den Titel, d. h. eine kurze Angabe des Gegenstands des Rechtsakts.

9 DIE BEZUGSVERMERKE SOLLEN DIE RECHTSGRUNDLAGE DES AKTS UND DIE WICHTIGSTEN
VERFAHRENSSCHRITTE BIS ZU SEINER ANNAHME ANGEBEN.

9.1 Die Bezugsvermerke zu Beginn der Prdambel enthalten folgende Angaben:

- die Rechtsgrundlage, d. h. jene Bestimmung, aus der sich die Zustandigkeit zur
Annahme des Rechtsakts ableitet;

- von den Vertragen vorgesehene VVorschlage, Initiativen, Empfehlungen, Antrage oder
Stellungnahmen (von den Vertrdgen nicht vorgesehene Verfahrensakte werden im
letzten  Erwégungsgrund  genannt) (8%);  bei  Gesetzgebungsakten — werden
Bezugsvermerke betreffend die Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an
die nationalen Parlamente und das anwendbare Verfahren (ordentliches oder
besonderes Gesetzgebungsverfahren) angeflgt.

Es ist zu prufen, ob es sich stets um echte Bezugsvermerke und nicht um Angaben handelt,
die an eine andere Stelle gehdren (siehe Nummern 9.13 und 9.14).

Darstellung

9.2 Bezugsvermerke werden im Allgemeinen durch Standardformulierungen eingeleitet.

8 Abgesehen von einigen Ausnahmen sind alle in dem "L" Teil des Amtsblatts ab dem 1. Januar 2015
verdffentlichten Dokumente der Reihe nach wie folgt nummeriert, ungeachtet der Rechtsnatur des Aktes
(Verordnung, Richtlinie, Beschluss oder anderes): (Bereich) YYYY/N. Die Nummerierung der vor diesem
Datum verdffentlichten Akte bleibt unveréndert.

@ Fir Stellungnahmen im Bereich des ,,Ausschussverfahrens* siehe hingegen Nummer 10.18.
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Rechtsgrundlage

9.3 Im ersten Bezugsvermerk wird pauschal auf den Vertrag Bezug genommen, der die
allgemeine Rechtsgrundlage fir die betreffende Handlung ist.

Der Bezugsvermerk lautet also wie folgt: ,,gestitzt auf den Vertrag ber die
Arbeitsweise der Européischen Union ... oder gegebenenfalls ,,gestutzt auf den
Vertrag Uber die Européische Union* oder ,,gestitzt auf den Vertrag zur Griindung
der Européischen Atomgemeinschaft®.

Bei mehreren Vertragen sind diese in einer jeweils neuen Zeile in der folgenden
Reihenfolge zu zitieren: Vertrag Uber die Européische Union, Vertrag Uber die
Arbeitsweise der Européischen Union, Vertrag zur Grindung der Europdischen
Wirtschaftsgemeinschaft,  Vertrag zur  Grindung der  Européischen
Atomgemeinschaft.

94 Ist ein Vertragsartikel direkte Rechtsgrundlage des Rechtsakts, wird zuerst der Vertrag
genannt, gefolgt vom Wort ,,inshesondere und dem betreffenden Artikel (87).

Beispiel:

»gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union,
insbesondere auf Artikel 43 Absatz 2

@7 Ist der Rechtsakt auf eine Vorschrift einer Beitrittsakte gestitzt, so lautet die Formel: ,,gestiitzt auf die Akte tber
den Beitritt ..., insbesondere auf Artikel ...“ oder gegebenenfalls: ,,... insbesondere auf Artikel ... des der
genannten Akte beigefiigten Protokolls Nr. ...
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9.5 Findet sich die direkte Rechtsgrundlage des Rechtsakts hingegen im abgeleiteten
Recht (3), wird diese in einem zweiten Bezugsvermerk unter Angabe des einschlagigen
Acrtikels und nach dem Wort ,,insbesondere* angegeben.

Beispiel:
»gestutzt auf den Vertrag uber die Arbeitsweise der Européischen Union,

gestitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1026/2012 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 tiber bestimmte MalRnahmen zur Unterstutzung der
Bestandserhaltung gegeniber L&ndern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen (),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c,

() ABI L316vom 14.11.2012, S. 34.*

@) Die Norm des abgeleiteten Rechts wird wie folgt angefiithrt: Nennung des vollstiandigen Titels des Rechtsakts im
Bezugsvermerk, gefolgt von einem Hinweis auf eine Funote mit der Fundstellenangabe im Amtsblatt (Reihe,
Nummer, Datum und Seite).
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9.6 Von der Rechtsgrundlage scharf zu trennen sind die Vorschriften, die den Gegenstand
sowie die materiellrechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen der zu erlassenden
Entscheidungen festlegen. Reine Verfahrensvorschriften (z. B. die Artikel 294 und 218
AEUV) konnen nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden (siehe jedoch Nummer
9.7).

9.7 Internationale Ubereinkiinfte, die nach dem Verfahren des Artikels 218 AEUV geschlossen
werden, sind Sonderfélle, die eine besondere Erwahnung verdienen.

Beispiel:

»gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union,
insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6
Buchstabe a.*

9.8 Ebenso ist, wenn ein Rechtsakt in mehreren Artikeln den Gegenstand kinftiger
Entscheidungen festlegt und in einem anderen Artikel das zum Erlass dieser
Entscheidungen zustandige Organ bezeichnet, nur auf diesen letzten Artikel Bezug zu
nehmen.

9.9 Enthalt ein Rechtsakt innerhalb desselben Artikels einen Absatz tiber den Gegenstand der
MaRnahmen und einen anderen, die Zustandigkeit begrindenden Absatz, wird ebenfalls
nur auf diesen letzten Absatz Bezug genommen (%) und nicht auf den gesamten Artikel.

Beispiel:

»Bel der Festlegung der Verfahren zur Verwaltung der Zollkontingente fir
Erzeugnisse, die Gegenstand einer gemeinsamen Marktorganisation sind, wird auf
Artikel 144 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates Bezug
genommen.*

@) Wenn im selben Absatz in getrennten Unterabsitzen zwei verschiedene Zustindigkeiten zugewiesen werden,
z. B. einmal an den Rat und einmal an die Kommission, so wird auch der betreffende Unterabsatz angefiihrt.
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Verfahren

9.10 Nach den Bezugsvermerken Uber die vorbereitenden Akte, insbesondere die
Stellungnahmen des Europdischen Parlaments, des Rechnungshofs, des Wirtschafts- und
Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen, muss eine Fulnote eingefiigt
werden, in der das Amtsblatt angegeben wird, in dem die Stellungnahme veréffentlicht
wurde (Beispiel: ABI. C 17 vom 22.1.1996, S. 430). Ist die betreffende Stellungnahme
noch nicht verdffentlicht worden, so wird in der Fulinote das Datum angegeben, an dem sie
abgegeben wurde.

Beispiel:

»» (...) Stellungnahme vom 1. April 1996 (noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht).”
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9.11 Im Rahmen des ordentlichen oder besonderen Gesetzgebungsverfahrens lautet der
Bezugsvermerk (ber die Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen
Parlamente wie folgt:

»hach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente®,

Bei diesen Verfahren wird der Bezugsvermerk zur Angabe des anwendbaren
Gesetzgebungsverfahrens wie folgt formuliert:

»,gemal dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren* oder ,,gemé&lR einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren®

Wird im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ein Vermittlungsverfahren
durchgefuhrt und erfolgreich abgeschlossen, erhalt der Bezugsvermerk die folgende
Fassung:

»,gemal dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, aufgrund des vom
Vermittlungsausschuss am ... gebilligten gemeinsamen Entwurfs®

Dem Bezugsvermerk zur Angabe des anwendbaren Gesetzgebungsverfahrens folgt eine
FuBnote, in der die einzelnen Verfahrensabschnitte aufgefthrt werden.

9.12 Bei bestimmten Rechtsakten, die auf eine Rechtsgrundlage gestutzt werden, die auf ein in
einem anderen Vertragsartikel vorgesehenes Verfahren verweist, muss im Bezugsvermerk
auch auf dieses Verfahren Bezug genommen werden. So verweist etwa Artikel 132
Absatz 3 AEUV (Rechtsgrundlage) auf das Verfahren des Artikels 129 Absatz 4 AEUV.
Auf diesen letztgenannten Artikel muss in gleicher Weise wie auf das ordentliche oder
besondere Gesetzgebungsverfahren hingewiesen werden:

»geméal dem Verfahren des Artikels 129 Absatz 4 des Vertrags*

Angaben, die keine Bezugsvermerke sind

9.13 Es ist darauf zu achten, dass nur Bezugsvermerke aufgenommen werden, die sich
tatsdchlich auf die Rechtsgrundlage oder das Verfahren beziehen. Soweit es zum
Verstandnis des verfligenden Teils oder zur Kontrolle der Rechtmé&Rigkeit notwendig ist,
den wesentlichen Inhalt von Bestimmungen wiederzugeben, die keine Rechtsgrundlage
sind, geschieht dies nicht in den Bezugsvermerken, sondern in den Erwégungsgriinden.
Weitere Angaben kdnnen in der Begriindung gemacht werden.

9.14 Die allgemeinen Vorschriften des AEUV (ber die Organe (z. B. die Artikel 238 und 288),
die ebenfalls bei dem betreffenden Rechtsakt zur Anwendung kommen, diirfen ebenfalls
nicht in den Bezugsvermerken erwahnt werden.
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Anmerkung: Bei bestimmten Arten von Verfahrensbeteiligung (Stellungnahmen
technischer Gremien, fakultative Anhérungen) steht in der Regel der
Hinweis darauf am Ende der Bezugsvermerke und beginnt mit
Wendungen wie ,,nach Kenntnisnahme von der Stellungnahme
des/der ...*“, ,,nach Anh6rung des/der ...*.

Die folgenden Angaben in den Bezugsvermerken eines Internen
Abkommens oder eines Beschlusses der im Rat vereinigten Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten werden dagegen am Ende
gemacht:

,,nach Anhdrung der Kommission** oder

,,im Einvernehmen mit der Kommission*“.

10 /WECK DER ERWAGUNGSGRUNDE IST ES, DIE WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN DES
VERFUGENDEN TEILS IN KNAPPER FORM ZU BEGRUNDEN, OHNE DEREN WORTLAUT
WIEDERZUGEBEN ODER ZU PARAPHRASIEREN. SIE DURFEN KEINE BESTIMMUNGEN MIT
NORMATIVEM GEHALT UND AUCH KEINE POLITISCHEN WILLENSBEKUNDUNGEN ENTHALTEN.

10.1 Die ,,Erwégungsgrinde” sind jener Teil des Rechtsakts, der die Begriindung enthélt und
zwischen den Bezugsvermerken und dem verfiigenden Teil des Rechtsakts steht. Sie
werden durch die Formel ,in Erwdgung nachstehender Grinde:* eingeleitet und mit
Randnummern fortlaufend nummeriert (siehe Leitlinie 11), die aus einem oder mehreren
vollstdndigen Séatzen bestehen. Die Erwadgungsgrinde werden im Gegensatz zum
verfiigenden Teil so formuliert, dass ihre Unverbindlichkeit deutlich wird.

10.2  Verordnungen, Richtlinien und Beschlisse sind zu begriinden. Sie sollen alle interessierten
Personen erkennen lassen, in welcher Weise der Verfasser des Rechtsakts die
Zusténdigkeit fir den betreffenden Rechtsakt ausgelibt hat, sowie den Parteien die
Wahrnehmung ihrer Rechte und dem Gerichtshof der Européischen Union die Austibung
seiner Rechtskontrolle ermdglichen (*°).

10.3  Wenn auf die Entstehungsgeschichte des Rechtsakts hingewiesen werden muss, hat dies in
chronologischer Reihenfolge zu geschehen. Beziehen sich einzelne Griinde auf bestimmte
Vorschriften des verfugenden Teils, sind sie in der gleichen Reihenfolge anzufiihren.

Die Begriindung der Rechtsakte enthalt im Idealfall:

- eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der darauf anwendbaren
Rechtsvorschriften;

die Schlussfolgerung, dass es notwendig oder zweckmaRig ist, die im verfligenden
Teil angefuhrten MaRnahmen zu erlassen.

10.4 Genauer lasst sich der Inhalt einer Begrindung fur einen Rechtsakt der Union nicht
beschreiben. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich einheitliche Regeln fiur die
Begrundung allgemeiner und individueller Rechtsakte, die die verschiedensten Sachgebiete
betreffen und auf unterschiedlichen Umsténden beruhen, nicht aufstellen lassen.

©9  Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 4. Juli 1963, Deutschland/Kommission, 24/62, Slg. 1963, S. 143.
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Dennoch lassen sich bestimmte Grundsatze fur die Begrindung aufstellen.

10.5 Die Erwégungsgrinde mussen in moglichst knapper Form die Griinde fur die wesentlichen
Vorschriften des verfligenden Teils des Rechtsakts angeben. Daraus folgt:

10.5.1 Die Erwagungsgriinde missen eine echte Begriindung darstellen. Sie sollten daher weder
die Angabe von Rechtsgrundlagen enthalten (die in die Bezugsvermerke gehdren) noch
eine bloRe Wiederholung des Teils einer Vorschrift, die als zustandigkeitsbegriindende
Rechtsgrundlage dient. Erwagungsgriinde sind nutzlos oder verfehlen ihren Zweck, wenn
sie nur den Gegenstand des Textes ankindigen oder nur dessen Bestimmungen im
Wortlaut wiedergeben oder paraphrasieren, ohne die eigentlichen Griinde anzugeben.

10.5.2 Erwégungsgrinde, mit denen ohne Angabe der Griinde lediglich festgestellt wird, dass es
geboten sei, bestimmte Vorschriften zu erlassen, dirfen nicht aufgenommen werden.

10.5.3 Die Erwagungsgrinde eines Rechtsakts durfen nicht — auch nicht teilweise — aus einem
bloRen Verweis auf die Erwagungsgriinde eines anderen Rechtsakts (Begrindung durch
Querverweis) bestehen (°1).

10.6 Dies bedeutet freilich nicht, dass jede Vorschrift im Einzelnen zu begrinden ist. Die
Aufhebung eines Rechtsakts oder die Streichung einer Vorschrift ist jedoch stets zu
begriinden (siehe auch Nummer 10.14).

10.7 Erwadgungsgrunde, die nicht der Begriindung des verfiigenden Teils dienen, sollten, mit
gewissen Ausnahmen, vermieden werden. So ist es beispielsweise gebrduchlich, den
Rickgriff auf Artikel 352 AEUV in dem letzten Erwagungsgrund zu begrinden. Dieser
wird wie folgt formuliert:

»,Die zum Erlass [dieses Beschlusses] [...] erforderlichen Befugnisse sind im Vertrag
nur in Artikel 352 vorgesehen.”

10.8 Ermdglicht eine Rechtsgrundlage den Erlass von Rechtsakten, ohne deren Form néher
anzugeben (,,Der Rat ergreift die erforderlichen MalRnahmen ...*) und ergibt sich aus dem
Inhalt der zu treffenden MaRnahme nicht, welcher Rechtsakt des Unionsrechts am besten
geeignet ist, so kann es hilfreich sein, die Griinde fir die getroffene Wahl anzugeben. Ist es
in einem bestimmten Fall méglich, eine unmittelbar anwendbare Verordnung zu erlassen,
kann in den Erwégungsgrinden dargelegt werden, warum es trotzdem angezeigt erscheint,
nur eine Richtlinie zu erlassen, die eine Umsetzung in nationales Recht erfordert. Der
Verfasser muss auch die Grundsatze der Subsidiaritdit und der VerhaltnismaRigkeit
beachten.

Der Umfang der Begrindungspflicht hangt von der Art des Rechtsakts oder der betreffenden
Bestimmung ab.

a) Rechtsakte mit allgemeiner Geltung

10.9 Bei Basisrechtsakten ist darauf zu achten, dass die Begriindung eher die dem Rechtsakt
zugrunde liegende Gesamtkonzeption wiedergibt, als samtliche Grinde aufzufthren, die
den Erlass der einzelnen Vorschriften rechtfertigen. Gleichwohl sind einzelne

©D  Urteile des Gerichtshofes vom 27. September 1979, Eridania, 230/78, Slg. 1979, S. 2749, und vom 26. November
1975, Papier Peints de Belgique/Kommission, 73/74, Slg. 1975, S. 1491.
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Vorschriften, die besonders wichtig sind oder die sich nicht in die erwahnte
Grundkonzeption einfiigen, gesondert zu begriinden.

10.10 Bei den Durchfihrungsvorschriften fallt die Begriindung notwendigerweise praziser aus,
obwonhl auch hier stets auf eine moglichst knappe Formulierung zu achten ist.

10.11 Die Begrindung der Rechtsakte mit allgemeiner Geltung braucht jedoch nicht die
tatsachlichen Umsténde im Einzelnen anzufiihren oder gar zu wirdigen, derentwegen sie
erlassen werden. Insbesondere bei Rechtsakten, durch die landwirtschaftliche
Abschdpfungen oder Erstattungen festgesetzt werden, ist eine ausfihrliche und mit
Zahlenangaben versehene Begriindung praktisch nicht mdglich; vielmehr ist ein einfacher
Hinweis auf die flr die Berechnung herangezogenen Kriterien und Methoden ausreichend,
indem die Gesamtlage angegeben wird, die zum Erlass des Rechtsakts gefuhrt hat, und die
allgemeinen Ziele bezeichnet werden, die mit ihm erreicht werden sollen (°?).

b) Individuelle Rechtsakte
10.12 Die individuellen Rechtsakte bedirfen einer noch eingehenderen Begriindung.

10.13 Dies gilt insbesondere fiir Rechtsakte, mit denen ein Antrag abgelehnt wird. Beschliisse im
Bereich des Wettbewerbsrechts, bei denen komplexe rechtliche und tatsdchliche Umsténde
beschrieben werden missen, bedirfen ebenso einer ausfuhrlichen Begriindung. Da ein
solcher Beschluss dennoch klar sein muss, ist auch hier auf knappe Ausdrucksweise zu
achten.

C) Besondere Vorschriften

10.14 Bestimmte Vorschriften sind besonders sorgféltig zu begriinden. Hierzu zéhlen
insbesondere:

- Ausnahmeregelungen,
- Vorschriften, die einer allgemeinen Regelung widersprechen,

- Vorschriften, die Ausnahmen von allgemeinen Grundsétzen darstellen, wie z. B.
rickwirkende Vorschriften,

- Vorschriften, durch die bestimmte betroffene Personen Nachteile erleiden kdnnten,
- Vorschriften, die am Tag ihrer Veroffentlichung in Kraft treten.

d) Begrundung der Subsidiaritat und VerhaltnismaRigkeit des Rechtsakts

10.15 Diese Grundsatze sind in einer eigenen Begriindung zu behandeln.

10.15.1 Die Organe beriucksichtigen bei der Ausubung ihrer Rechtsetzungsbefugnisse das
Subsidiaritatsprinzip und bringen dies in der Begrindung und, in kirzerer Form, in den
Erwadgungsgrinden zum Ausdruck.

10.15.2 Der Wortlaut des sich auf die ,,Subsidiaritat” beziehenden Erwagungsgrundes ist von Fall
zu Fall verschieden, folgt aber im Allgemeinen dem in Nummer 10.15.4 enthaltenen
Muster. Zu beachten ist jedoch die in Artikel 5 EUV vorgenommene Unterscheidung

©2  Sijehe Urteil des Gerichtshofes vom 1. Dezember 1965, Schwarze, 16/65, Slg. 1965, S. 1152.
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zwischen den Bereichen, die in die ausschlielRliche Zustandigkeit der Union fallen, und den
ubrigen Bereichen.

10.15.3 Im Rahmen der ausschliel3lichen Zusténdigkeit ist nach Artikel 5 Absatz 4 EUV lediglich
auf die Einhaltung des VerhaltnismaRigkeitsprinzips zu achten. Hier ist lediglich die
Einhaltung des VerhaltnisméRigkeitsprinzips zu begrinden, wobei der entsprechende
Erwédgungsgrund wie folgt lautet:

,.Entsprechend dem Verhaltnismaligkeitsprinzip ist es erforderlich und angemessen, zur
Erreichung des grundlegenden Ziels ... (Angabe des allgemeinen Ziels) ... (Angabe der
besonderen Mallnahmen des Rechtsakts) vorzuschreiben. ... (Angabe des Rechtsakts) geht
entsprechend Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags Uber die Européische Union nicht Gber das
zur Erreichung der Ziele erforderliche MaR hinaus.**

10.15.4 Hat die Union keine ausschlielliche Zustandigkeit, wird in dem Erwéagungsgrund sowohl
auf die ,Subsidiaritat“ als auch auf den vorgenannten VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz
folgendermal3en hingewiesen:

Da die Ziele dieser/dieses ... (Angabe der Art des Rechtsakts) (, namlich ...) (ggf. Angabe
der Ziele) von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden koénnen ...
(Angabe der Grinde), sondern vielmehr wegen... (Angabe des Umfangs oder der
Wirkungen der Malinahme) auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags uber die Européische Union verankerten
Subsidiaritatsprinzip tatig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit geht diese/dieser ... (Angabe der Art des Rechtsakts)
nicht Gber das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche MaR hinaus.

10.15.5 Die vorgeschlagenen Formulierungen mussen entsprechend den Angaben in Klammern
von Fall zu Fall vervollstandigt und erweitert werden, damit eine echte Begriindung
vorliegt. Es ist mdglich, darauf zu verzichten, sofern die Notwendigkeit des Tatigwerdens
der Union und gegebenenfalls die Verhéltnisméligkeit der Manahmen eindeutig aus den
Erwédgungsgriunden hervorgehen.

Begrundung bei Befugnisubertragungen und Durchfiihrungsbefugnissen

10.16 In den Basisrechtsakten, in denen der Erlass von delegierten Rechtsakten durch die
Kommission vorgesehen ist, wird in einer besonderen Begrindung auf Artikel 290 AEUV
hingewiesen. Fir die Formulierung dieser Begrindung und der entsprechenden
Vorschriften haben das Europaische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbart,
nach Mdoglichkeit die Standardformulierungen zu verwenden, welche diese Organe
gemeinsam festgelegt haben.

10.17 In den Basisrechtsakten, in denen der Erlass von Durchfiihrungsrechtsakten durch die
Kommission vorgesehen ist (Artikel 291 AEUV), wird in einer besonderen Begriindung
gegebenenfalls auf die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze,
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die
Kommission kontrollieren (°3), verwiesen.

Erwéhnung der Anhérungen

©3  ABI. L 55vom 28.2.2011, S. 13.
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10.18 Die in der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vorgesehenen Anhorungen werden in der
Praambel des von der Kommission erlassenen Durchfiihrungsrechtsakts erwahnt.

Die Anhorung eines Ausschusses im Rahmen des Prufverfahrens (Artikel 5 der
Verordnung) hat immer Rechtswirkungen. Auf die Anhoérung wird nicht in einem
Bezugsvermerk, sondern im letzten Erwagungsgrund hingewiesen.

Beispiel:

. ... Die in diesem Beschluss vorgesehenen Malinahmen entsprechen der
Stellungnahme des [Name des Ausschusses ...]*

Im Gegensatz dazu wird auf die Anhorung eines Ausschusses im Rahmen des
Beratungsverfahrens (Artikel 4 der Verordnung) im letzten Bezugsvermerk hingewiesen.
Dieser Bezugsvermerk lautet wie folgt:

»hach Anhérung des Ausschusses [Name des Ausschusses],”

11 DIE ERWAGUNGSGRUNDE WERDEN NUMMERIERT.

11.1 Diese Praxis ist aus offensichtlichen Griinden der Klarheit der Rechtsakte und der leichten
Auffindbarkeit von Textstellen sowohl vor als auch nach dem Erlass des Rechtsakts
gerechtfertigt.

Sie beschrankt sich nicht auf Rechtsakte von allgemeiner Geltung, sondern ist auf alle
formlichen Rechtsakte (d.h. mit Titel, Praambel und verfligendem Teil) der Organe
anwendbar.

11.2 Es ergibt sich folgende Darstellung:
»iN Erwagung nachstehender Griinde:
(1)
2 ..~

Zu beachten: Jeder Erwégungsgrund beginnt mit einem Grol3buchstaben und endet mit
einem Punkt; dies gilt nicht fir den letzten Erwdgungsgrund, der in der
deutschen Fassung eines Akts mit einem langen Gedankenstrich endet.

11.3  Gibt es nur einen einzigen Erwagungsgrund, so wird dieser nicht nummeriert.

12 DER VERFUGENDE TEIL EINES VERBINDLICHEN AKTS DARF WEDER BESTIMMUNGEN OHNE
NORMATIVEN CHARAKTER, WIE WUNSCHE ODER POLITISCHE ERKLARUNGEN, NOCH
BESTIMMUNGEN ENTHALTEN, DURCH DIE PASSAGEN ODER ARTIKEL DER VERTRAGE
WIEDERGEGEBEN ODER PARAPHRASIERT ODER GELTENDE RECHTSVORSCHRIFTEN BESTATIGT
WERDEN.

DIE AKTE DURFEN KEINE BESTIMMUNGEN ENTHALTEN, IN DENEN DER INHALT ANDERER
ARTIKEL ANGEKUNDIGT ODER DER TITEL DES AKTS WIEDERHOLT WIRD.
Bestimmungen ohne normativen Gehalt in verbindlichen Rechtsakten
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12.1  Verbindliche Rechtsakte missen Vorschriften festlegen, die Angaben einschlieRen, die
notwendig sind, um diese Rechtsakte richtig verstehen und anwenden zu konnen
(z. B. Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen). Was darlber hinausgeht, ist
uberflussig; Winsche, Absichten und Erklarungen gehdren nicht in den verfugenden Teil
eines verbindlichen Rechtsakts.

Beispiel einer Bestimmung ohne normativen Gehalt in einer Verordnung, die zu
vermeiden ist:

,,um die Verwendung von Produkten mit dem Umweltzeichen zu fordern, sollten die
Kommission und die anderen Organe der Union wie auch staatliche Stellen auf
nationaler Ebene unbeschadet des Unionsrechts bei der Spezifikation ihrer
Anforderungen an Produkte als Vorbild fungieren.*

In dieser Bestimmung wird eindeutig ein Wunsch formuliert, der die Normadressaten
in keiner Weise bindet. Sie gehort somit nicht in einen verbindlichen Rechtsakt,
sondern in eine Mitteilung oder Empfehlung zu diesem Rechtsakt.

Bestimmungen, durch die Passagen oder Artikel der Vertrdge oder anderer Rechtsakte
wiedergegeben oder paraphrasiert werden

12.2  Solche Bestimmungen sind nutzlos und sogar gefahrlich. Nehmen wir z. B.einen
Rechtsakt, der auf Artikel 46 AEUV gestutzt ist, worauf in den Bezugsvermerken
ordnungsgemal verwiesen wird: Es hat keinen Sinn, einen Absatz einzuftigen, in dem der
Wortlaut von Artikel 45 Absatz 1 wiederholt wird: ,,Innerhalb der Union ist die
Freizugigkeit der Arbeitnehmer gewahrleistet*. Der Verfasser darf sich nicht auf eine
Wiederholung der Vorschrift beschranken, sondern muss angeben, wie er sie durchfiihren
will. Eine solche Wiederholung ist auch geféhrlich, weil jede Abweichung vom
Originalwortlaut den Eindruck vermitteln und sogar eine Rechtsvermutung schaffen
konnte, dass ein unterschiedliches Ergebnis angestrebt wird.

Bestimmungen, in denen lediglich der Inhalt anderer Artikel angekiindigt wird
12.3 Solche Bestimmungen sind im Allgemeinen folgendermalien formuliert:

»Zur Durchfihrung dieser Regelung ergreift der Rat die Mallnahmen nach den
Artikeln 3, 4 und 5.

Sie sind im Allgemeinen zu vermeiden, da die betreffenden Artikel bereits selbst alle
notwendigen Detailbestimmungen fur ihre Durchfiihrung enthalten. Darlber hinaus kann
eine solche Struktur Unklarheiten dartber schaffen, welche Rechtsgrundlage fir eine
kiinftige Durchfihrungsmanahme heranzuziehen ist: der Artikel, in dem der Verweis
enthalten ist, oder der Artikel, auf den verwiesen wird?

Bestimmungen, in denen der Titel des Akts wiederholt wird

12.4  Selbst in Féllen, in denen es sich nicht vermeiden lasst, den Titel des Rechtsakts zu
wiederholen (z. B. im Artikel, in dem Gegenstand und Anwendungsbereich des Rechtsakts
festgelegt werden), muss ein ,,Mehrwert”“ im Sinne einer weiteren Verdeutlichung des
Texts hinzukommen.
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13 GEGEBENENFALLS WIRD AM ANFANG DES VERFUGENDEN TEILS EIN ARTIKEL VORGESEHEN,
UM DEN GEGENSTAND UND DEN ANWENDUNGSBEREICH DES BETREFFENDEN AKTS
FESTZULEGEN.

13.1 »,Gegenstand® bezeichnet den Inhalt des Rechtsakts, wéhrend der ,,Anwendungsbereich®
die rechtlichen und tatsdchlichen Umstédnde sowie die Personen bezeichnet, fiir die der
Rechtsakt gilt.

13.2 Ein an den Anfang gestellter Artikel zur Definition des Gegenstands und des
Anwendungsbereichs, wie er sich haufig in internationalen Ubereinkiinften findet, kommt
auch in Unionsrechtsakten relativ oft vor. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob
ein solcher Artikel von Nutzen ist.

13.3 Er ist sicherlich nutzlos, wenn darin lediglich der Titel paraphrasiert wird. Allerdings
konnen in diesem Artikel zusatzliche Angaben gemacht werden, die nicht in den Titel
aufgenommen wurden, um diesen kurz zu halten, und die dem Leser ermdglichen, gleich
zu Beginn festzustellen, wer vom Rechtsakt betroffen ist. Dabei muss sichergestellt
werden, dass der Leser keinem Irrtum unterliegen kann.

Wenn etwa in einem Artikel festgelegt wird, dass der Rechtsakt auf ,,Fahrzeuge mit
einer Hochstgeschwindigkeit von mindestens 25 km/h* Anwendung findet, kdnnte er
durchaus Bestimmungen enthalten, die nur fir Fahrzeuge mit einer
Hochstgeschwindigkeit von z. B. 50 km/h gelten, da solche Fahrzeuge jedenfalls
vom Anwendungsbereich des Rechtsakts umfasst sind. Der Rechtsakt darf dagegen
keine  Bestimmung enthalten, die sich auf Fahrzeuge mit einer
Hochstgeschwindigkeit von z. B. 20 km/h bezieht. Der Hersteller oder Eigentiimer
des betreffenden Fahrzeugs wirde namlich angesichts des Artikels Uber den
Anwendungsbereich des Rechtsakts den Rest des verfugenden Teils wahrscheinlich
gar nicht mehr lesen.

13.4 Manchmal ist die Abgrenzung zwischen dem Anwendungsbereich und der
Begriffsbestimmung nicht klar. Im folgenden Beispiel wird in der Begriffsbestimmung
zugleich der Anwendungsbereich des Rechtsakts festgelegt:

,Artikel 1 — Als Fahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie gelten — mit Ausnahme von
Schienenfahrzeugen sowie landwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschinen — alle
zur Teilnahme am Stral3enverkehr bestimmten Kraftfahrzeuge mit oder ohne Aufbau,
mit mindestens vier Radern und einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von
mehr als 25 km/h, sowie ihre Anhanger.*

Dieser Artikel konnte auch wie folgt lauten: ,,Artikel 1 — Diese Richtlinie gilt fur alle zur ...
bestimmten Kraftfahrzeuge .. und mit den Worten: ,,nachstehend als ,,Fahrzeug“
bezeichnet* enden. Diese Ldsung ist im Allgemeinen vorzuziehen, insbesondere wenn der
Akt keinen Artikel enthélt, der andere Begriffsbestimmungen aufstellt. Dadurch kann der
Anwendungsbereich klarer und direkter bezeichnet werden.

31
JHOLP 31.01.2018 DEVO1



14 WENN DIE IN DEM AKT VERWENDETEN BEGRIFFE IHREM GEHALT NACH NICHT EINDEUTIG
SIND, EMPFIEHLT ES SICH, DIE DEFINITIONEN SOLCHER BEGRIFFE IN EINEM EINZIGEN
ARTIKEL AM ANFANG DES AKTS AUFZUFUHREN. DIESE DEFINITIONEN DURFEN KEINE
EIGENSTANDIGEN REGELUNGSELEMENTE ENTHALTEN.

14.1  Jeder Begriff sollte in der Bedeutung gebraucht werden, die er in der Umgangs- oder der
Fachsprache hat. Aus Griinden der Rechtssicherheit kann es jedoch erforderlich sein, im
Akt selbst die Bedeutung der darin verwendeten Begriffe zu definieren. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn der Begriff mehrere Bedeutungen hat, aber im
betreffenden Rechtsakt nur in einer Bedeutung verstanden werden soll, oder wenn der
Begriff fur die Zwecke des Rechtsakts in einem weiteren oder engeren Sinn als dem
allgemein ublichen gebraucht wird. Die Definition darf jedoch dem allgemein ublichen
Wortsinn nicht widersprechen.

Ein Begriff, dem durch eine Begriffsbestimmung eine bestimmte Bedeutung gegeben
worden ist, muss im gesamten Rechtsakt in dieser Bedeutung verwendet werden.

14.2 Im zweiten Satz dieser Leitlinie wird ein Fehler aufgezeigt, der bei der Abfassung von
Rechtsakten haufig vorkommt.

14.2.1 Beispiel:

»d) ,,.Beschwerde* jede Mitteilung einer Person mit einem Interesse an der Sicherheit
des Schiffes, ... es sei denn, der Mitgliedstaat betrachtet die Beschwerde als
offenkundig unbegrundet; der Name der beschwerdefihrenden Person wird
dem Kapitan oder dem Eigentlimer des betroffenen Schiffes nicht mitgeteilt.*

14.2.2 Der unterstrichene Satzteil stellt keine Definition, sondern ein eigenstandiges
Regelungselement dar.

14.3 Eigenstandige Regelungselemente gehdren in die normativen Bestimmungen. Im oben
angeflhrten Beispiel kénnte der Verfasser dieses Element an der geeigneten Stelle in einen
anderen Artikel aufnehmen (,,... Erhalt der Mitgliedstaat eine Beschwerde, die er nicht fir
offenkundig unbegriindet erachtet, ...*) sowie als weiteren Absatz den Satz (,,Der Name
der ... Person ...**) anfligen.

14.4 Das Erfordernis, keine eigenstandigen Regelungselemente aufzunehmen, entspringt nicht
nur dem Streben nach systematischer Klarheit. Die Aufnahme solcher Elemente in die
Definition birgt die Gefahr, dass der Leser einen Teil der normativen Elemente Ubersieht,
da er sie nicht alle zusammengefasst vorfindet.
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15 BEIM AUFBAU DES VERFUGENDEN TEILS WIRD SO WEIT WIE MOGLICH EINE
STANDARDSTRUKTUR (GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH — DEFINITIONEN —
RECHTE UND PFLICHTEN — BESTIMMUNGEN ZUR BEFUGNISUBERTRAGUNG UND ZUR
UBERTRAGUNG VON DURCHFUHRUNGSBEFUGNISSEN — VERFAHRENSVORSCHRIFTEN —
DURCHFUHRUNGSMASSNAHMEN - UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN)
EINGEHALTEN.

DER VERFUGENDE TEIL WIRD IN ARTIKEL SOWIE — JE NACH LANGE UND KOMPLEXITAT — IN
TITEL, KAPITEL UND ABSCHNITTE GEGLIEDERT. ENTHALT EIN ARTIKEL EINE LISTE, SO
SOLLTE JEDER EINZELNE PUNKT DIESER LISTE VORZUGSWEISE MIT EINER NUMMER ODER
EINEM BUCHSTABEN STATT MIT EINEM GEDANKENSTRICH VERSEHEN WERDEN (*).

15.1  Von den Textelementen der Standardstruktur des verfigenden Teils unterliegen einige
hinsichtlich ihrer Ausgestaltung — mehr oder weniger strengen — Regeln:

1)  Gegenstand und Anwendungsbereich (siehe Leitlinie 13);
2)  Definitionen (siehe Leitlinie 14);
3)  Bestimmungen zu delegierten Rechtsakten und zu Durchfuhrungsrechtsakten;

4)  DurchfuhrungsmalRnahmen. Die Bestimmungen tber die Modalitaten und Fristen zur
Umsetzung einer Richtlinie durch die Mitgliedstaaten folgen einem festen Schema.
Auch fir andere Bestimmungen, z. B. Uber nationale SanktionsmaBnahmen oder
notige Rechtsbehelfe, gibt es Standardformulierungen;

5)  Ubergangs- und Schlussbestimmungen. Darunter fallen:

- Aufhebungen fruherer Rechtsakte (siehe Leitlinie 21). Wenn das Datum der
Aufhebung nicht mit dem Inkrafttreten des neuen Rechtsakts zusammenfallt,
ist dieses Datum genau anzugeben;

- Vorschriften fiir den Ubergang von der alten auf die neue Regelung. Dazu sind
eindeutige Formulierungen unter Angabe des Datums nétig, so dass kein
Zweifel bleibt, wie lange die alte Regelung bei Inkrafttreten der neuen ganz
oder teilweise anwendbar bleibt;

- Bestimmungen zur Anderung der frilheren Rechtsakte (s. Leitlinie 18);
- Beginn und ggf. Ende der Anwendung des Rechtsakts (s. Leitlinie 20).

15.2 Die anderen Elemente — Rechte und Pflichten sowie verfahrensrechtliche Vorschriften, die
nicht die delegierten Rechtsakte oder Durchfiihrungsrechtsakte betreffen, stellen den
eigentlichen normativen Teil des Rechtsakts dar. Sie werden dem angestrebten Ziel und
der Komplexitét der vorgesehenen Regelung entsprechend gestaltet.

15.3 Enthalt ein Artikel eine Liste, so ist darauf zu achten, dass jeder einzelne Punkt dieser Liste
auf den einleitenden Satz abgestimmt ist und mit diesem eine durchgangige Formulierung
ergibt. Selbstdndige Satze und Unterabsatze innerhalb einer Aufzéhlung sollten daher
vermieden werden.

*) Fir die vorliegende Auflage des Leitfadens wurde der Wortlaut dieser Leitlinie angepasst, um den Anderungen
durch den Vertrag von Lissabon Rechnung zu tragen.
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Beispiel, das zu vermeiden ist:
,»Die zustandigen Behorden fuhren Kontrollen durch, um Folgendes sicherzustellen:
Ubereinstimmung der Kaufe und der Lieferungen,

Bei dieser Kontrolle stiitzen sie sich insbesondere auf die im Unionsrecht
vorgesehenen Koeffizienten, sofern es solche gibt. In allen anderen Féllen
stitzt sich die Kontrolle auf die allgemein in der betreffenden Industrie
anerkannten Koeffizienten.

die ordnungsgemaRe Verwendung der Ausgangserzeugnisse,
die Einhaltung der Vorschriften des Unionsrechts.*

In einem solchen Fall sollte besser auf eine Liste verzichtet werden. Es empfiehlt
sich, den Text wie folgt abzufassen:

»Die zustandigen Behorden fithren Kontrollen durch, um die Ubereinstimmung der
Ké&ufe mit den Lieferungen sicherzustellen.

Bei dieser Kontrolle stitzen sie sich auf die im Unionsrecht vorgesehenen
Koeffizienten, sofern es solche gibt. In allen anderen Fallen stiitzt sich die Kontrolle
auf die allgemein in der betreffenden Industrie anerkannten Koeffizienten.

Die Kontrollen erstrecken sich auf die ordnungsgeméRe Verwendung der
Ausgangserzeugnisse und die Einhaltung der Rechtsvorschriften des Unionsrechts.*

15.4 Die strukturelle Gliederung des verfigenden Teils eines Rechtsakts wird in der
nachstehenden Tabelle dargestellt. Einfach aufgebaute Rechtsakte gliedern sich in Artikel
und deren Untergliederung. Die Obergliederung des Rechtsakts beginnt mit Kapiteln, die
gegebenenfalls in Abschnitte aufgeteilt werden. Erst bei einem hoéheren Grad an
Komplexitét des Texts werden die Kapitel in Titeln und diese wiederum, sofern dies nétig
ist, in Teilen zusammengefasst.
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Art/Benennung Symbol Zitierweise Bemerkungen

l. Obergliederung Mit oder ohne
Gegenstandsbezeichnung

- Teil Teil 1, 11 (oder Erster (in) Teil I, (der Erste Teil, im Verwendung (zusammen oder

Teil, Zweiter Teil) Ersten Teil) einzeln) in langeren oder stark

gegliederten Texten

— Titel Titel I, 11 (in) Titel I, N

— Kapitel Kapitel I, 11 (oder 1, 2) | (in) Kapitel I, Il (oder 1, 2)

— Abschnitt Abschnitt 1, 2 (in) Abschnitt 1, 2

Il.  Grundgliederung

Mit oder ohne
Gegenstandsbezeichnung

— Artikel Einziger Artikel der Einzige Artikel, Fortlaufende Nummerierung
im Einzigen Artikel, unabhéngig von etwaigen
Obergliederungen
Artikel 1, 2 (oder I, I1) | (in) Artikel 1, 2 (oder I, 1)
oder
- Ziffer 111 (unter) Ziffer I, 11 Verwendung in gewissen
Empfehlungen, EntschlieRungen,
Erklarungen
— Nummer 1,2 (unter) Nummer 1, 2
— Buchstabe AB (unter) Buchstabe A, B
I11.  Untergliederung keine Gegenstandsbezeichnung
— Absatz 1), (2 (in) Absatz 1, 2 Nummerierter Teil eines Artikels
— Absatz kein Symbol (in) Absatz 1, 2 Nichtnummerierter Teil eines
Avrtikels
— Unterabsatz kein Symbol (in) Unterabsatz 1, 2 Nichtnummerierter Teil eines
nummerierten Absatzes
— Buchstabe a), b) (unter) Buchstabe a, b In der Regel nach einem
einleitenden Satz oder Satzteil
— Nummer 1., 2. oder 1), 2) (unter) Nummer 1, 2 In der Regel nach einem
einleitenden Satz oder Satzteil
- Ziffer i), ii), iii), iv) (unter) Ziffer i), ii) In der Regel nach einem
einleitenden Satz oder Satzteil
— Gedankenstrich - der erste Gedankenstrich,
unter dem ersten
Gedankenstrich
- Satz kein Symbol (in) Satz 1, (in) Satz 2 Textteil zwischen Punkten
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16

Interne und externe Bezugnahmen
(Leitlinien 16 und 17)

BEZUGNAHMEN AUF ANDERE AKTE SOLLTEN SO WEIT WIE MOGLICH VERMIEDEN WERDEN.
WENN EINE BEZUGNAHME ERFOLGT, SO WIRD DER AKT ODER DIE BESTIMMUNG, AUF DEN
BZW. DIE VERWIESEN WIRD, GENAU BEZEICHNET. UBERKREUZVERWEISE (BEZUGNAHME AUF
EINEN AKT ODER AUF EINEN ARTIKEL, DER WIEDERUM AUF DIE AUSGANGSBESTIMMUNG
VERWEIST) UND BEZUGNAHMEN IN KASKADENFORM (BEZUGNAHME AUF EINE BESTIMMUNG,
DIE WIEDERUM AUF EINE ANDERE BESTIMMUNG VERWEIST) SIND EBENFALLS ZU VERMEIDEN.

Interne und externe Bezugnahmen

16.1

16.1.1

16.1.2

16.2

16.3

Eine interne Bezugnahme verweist auf eine andere Bestimmung desselben Rechtsakts.
Eine externe Bezugnahme verweist auf einen anderen Rechtsakt; dabei kann es sich um

Vorschriften der Union oder um eine andere Quelle handeln.

Beispiel fur eine interne Bezugnahme:

Vorschrift, die auf einen Anhang desselben Akts verweist:

»(1) Die umweltgefahrlichen Eigenschaften einer Zubereitung werden nach einem
oder nach mehreren der nachstehenden Verfahren ermittelt:

a)  nach einer in Anhang Il beschriebenen konventionellen Methode ... ;*

Beispiel fur eine externe Bezugnahme:

Vorschrift, die auf einen anderen Akt verweist:

.» .- 0) durch die Bestimmung der umweltgefahrlichen Eigenschaften der
Zubereitung, die flr die Einstufung nach den Kriterien des Anhangs VI der
Richtlinie ... erforderlich sind*

Sowohl interne als auch externe Bezugnahmen missen ausreichend prazise sein, so dass
der Leser die in Bezug genommene Bestimmung oder den in Bezug genommenen

Rechtsakt leicht auffinden kann.

Externe Bezugnahmen erfordern besondere Vorsicht. Der Verfasser muss vor allem prifen,
ob der in Bezug genommene Rechtsakt ausreichend klar und der Offentlichkeit zugénglich

Ist.

Grundsétze fur die Verwendung von Bezugnahmen

16.4

Eine Bezugnahme sollte nur dann erfolgen, wenn

- eine Vereinfachung erreicht wird gegeniber der Wiederholung des Inhalts der Norm,

auf die Bezug genommen wird,

- die Verstandlichkeit der VVorschrift nicht beeintrachtigt wird, und

- der in Bezug genommene Rechtsakt ver6ffentlicht wurde oder der Offentlichkeit

hinreichend zugénglich ist.
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16.5  Auch aus Grinden der Transparenz sollten Bezugnahmen sparsam verwendet werden. Ein
Rechtsakt sollte gelesen und verstanden werden konnen, ohne dass andere Akte
herangezogen werden mussen. Das Streben nach guter Lesbarkeit des Akts darf jedoch
nicht dazu fiihren, dass Bestimmungen des Primarrechts in abgeleiteten Rechtsvorschriften
wiederholt werden (sieche Nummer 12.2).

16.6 Bei der Frage, ob eine Bezugnahme sinnvoll ist, sind auch die Folgen mdglicher
Anderungen des Rechtsakts, auf den Bezug genommen werden soll, zu bertcksichtigen.

Verstandlichkeit

16.7 Eine Bezugnahme sollte so formuliert sein, dass der wesentliche Inhalt der in Bezug
genommenen Vorschrift ohne Lesen dieser VVorschrift verstanden werden kann.

Beispiel:
Statt: ,,Artikel 15 gilt fur die Ausfuhren nach ...

Besser: ,,Das in Artikel 15 ... festgelegte Kontrollverfahren gilt fir die Ausfuhren
nach ...“

Klarheit

16.8 Es muss deutlich gemacht werden, auf welche Tatbestandsmerkmale oder Rechtsfolgen
einer Vorschrift Bezug genommen wird.

16.8.1 Bezugnahmen durch einen einfachen, in Klammern gesetzten Hinweis auf eine andere
Bestimmung sind zu vermeiden.

16.8.2 Einige Bestimmungen verweisen auf eine Vorschrift und geben an, dass sie analog oder
auf Deutsch genauer gesagt ,,sinngemaR“ oder ,entsprechend* gilt. Diese
Vorgehensweise sollte nur angewandt werden, wenn es unverhaltnismélRig waére, die
Vorschrift, auf die verwiesen wird, in modifizierter Form zu wiederholen. Es sollte dann so
genau wie moglich angegeben werden, inwiefern die Vorschrift, auf die Bezug genommen
wird, Anwendung findet.

16.9 Die Folgen von Bezugnahmen, die mit dem Wort ,,unbeschadet* eingeleitet werden, sind
oft nicht klar. Insbesondere kénnen Widerspriiche zwischen dem verweisenden und dem in
Bezug genommenen Rechtsakt bestehen. Meist konnte auf solche Verweise verzichtet
werden, wenn der Anwendungsbereich des Rechtsakts besser definiert wirde. Dariiber
hinaus ist es Uberfllssig, in dieser Form auf hoherrangige Normen zu verweisen, da diese
ohnehin zur Anwendung kommen.

Beispiel:

Statt: ,,Unbeschadet der Richtlinie 91/414/EWG gelten die Artikel der vorliegenden
Richtlinie  Gber  Einstufung,  Verpackung,  Kennzeichnung und die
Sicherheitsdatenblatter auch fiir Pflanzenschutzmittel.“

Besser: ,Die Artikel der vorliegenden Richtlinie Uber ... gelten auch fir
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Pflanzenschutzmittel.*

Anfihrung des in Bezug genommenen Rechtsakts

16.10 Ist in einem Rechtsakt ein anderer Rechtsakt zu zitieren, ist der vollstandige Titel mit
Angabe der Fundstelle oder — insbesondere wenn die Anfuhrung im Titel des anfiihrenden
Rechtsakts erfolgt oder es sich nicht um die erste Anfiihrung handelt — der abgekurzte Titel
anzufuhren.

16.10.1 Wird im Titel eines Rechtsakts ein anderer Rechtsakt genannt,

- entfallt bei Letzterem die Angabe des rechtsetzenden Organs, wenn dieses bei beiden
Rechtsakten identisch ist (wenn mehrere Rechtsakte verschiedener rechtssetzender
Organe angeflhrt werden, werden aber immer die jeweiligen rechtssetzenden Organe
erwéhnt, selbst wenn es sich um dasselbe rechtssetzende Organ handelt wie beim
anfiuihrenden Rechtsakt);

- entfallt die Angabe des Datums, sofern es sich nicht um Rechtsakte handelt, die weder
eine amtliche Nummer noch eine Verdffentlichungsnummer haben;

- entfallen die Bestandteile, die den Titel des anflihrenden Rechtsakts unnétig belasten
wiirden und Verwirrung stiften kénnten, wie die Angaben ,,und zur Anderung“ oder
»und zur Aufhebung” und andere Angaben, die gegebenenfalls dem Titel folgen:
»Kodifizierter Text“, ,,Neufassung* usw.;

- wird das Amtsblatt, in dem der angefiihrte Rechtsakt verdffentlicht ist, nicht genannt.

16.10.2 In den Bezugsvermerken, die einen férmlichen Charakter haben, werden die Rechtsakte
mit ihrem vollstandigen Titel (**) im Textkorper angefiihrt. Bei bekanntzugebenden
Richtlinien oder Beschlissen, die veroffentlicht worden sind, wird die
Veroffentlichungsnummer hinzugefiigt. Am Ende des vollstdndigen Titels wird auf eine
FuBnote verwiesen, die die Fundstelle im Amtsblatt bezeichnet, in dem der Rechtsakt
veroffentlicht ist. Bei den Vertrdgen und anderen sehr bekannten Rechtsakten (z. B. den
Beitrittsakten oder wichtigen Ubereinkiinften wie dem AKP-EU-Partnerschaftsabkommen)
werden keine FuBnoten mit Fundstellenangaben gesetzt.

Beispiel:

»gestitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 16. Februar 2011 tber die Birgerinitiative (), insbesondere ...

®)  Ab dem 1. Juli 2013 umfasst die Anfuhrung des vollstandigen Titels alle Angaben, die zum Titel gehoren, wie ,,und
zur Anderung* oder ,,und zur Aufhebung®, nicht aber die weiteren Angaben, die gegebenenfalls dem Titel folgen:
»kodifizierter Text“, ,,Neufassung* usw.
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() ABI L65vom 11.3.2011, S. 1.

16.10.3 Im gesamten weiteren Verlauf des Rechtsakts (Erwéagungsgrinde, Artikel und Anhénge)
wird eine vereinfachte Form der Anfiihrung (*°) verwendet:

- ein Rechtsakt, auf den das erste Mal Bezug genommen wird (selbst wenn er bereits
im Titel erwéhnt wurde) und der noch nicht in den Bezugsvermerken angefiihrt
wurde, wird mit seiner Nummer und der Angabe des erlassenden Organs angefiihrt,
mit einem Verweis auf eine FuBnote, die den vollstindigen Titel (*®) und das
Amtsblatt angibt, in dem er veréffentlicht ist.

- ein Rechtsakt, dessen vollstandiger Titel und Fundstelle bereits anlasslich einer
ersten Anflihrung in den Bezugsvermerken oder im weiteren Verlauf des Textes
angegeben wurde, wird ausschliellich mit seiner Nummer angefihrt.

Beispiel:
Erste Anfuhrung:

,»die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates ()

() Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. Februar 2011 Uber die Burgerinitiative (ABI. L 65 vom 11.3.2011,
S.1).*

Weitere Anflihrungen:

,»die Verordnung (EU) Nr. 211/2011*

Diese Grundregel schlielit gewisse Ausnahmen nicht aus, die sich aus der Logik ergeben.
Dies kann z. B. der Fall fiir Anhange sein, die sich aus Formularen zusammensetzen oder
aus anderen Dokumenten, die auf sich allein gestellt verwendet werden kdnnen und fur
welche es notwendig sein kann, den schon in Bezug genommenen vollstandigen Titel und
die Fundstelle des Rechtsakts zu wiederholen.

16.10.4 Es entspricht einer guten Rechtsetzungstechnik, in den Erwagungsgriinden alle Rechtsakte
anzufuhren, auf die danach Bezug genommen wird. Das erlaubt, sie so weit wie nétig in
ihren Zusammenhang zu stellen und die Griinde fur ihre Anfihrung zu erléutern.

9 Vereinfachte Form der Anfiihrung eingefiihrt ab dem 1. Juli 2013.

8 Abdem 1. Juli 2013 umfasst die Anfiihrung des vollstindigen Titels alle Angaben, die zum Titel gehdren, wie ,,und
zur Anderung* oder ,,und zur Aufhebung*, nicht aber die weiteren Angaben, die gegebenenfalls dem Titel folgen:
»kodifizierter Text“, ,,Neufassung* usw.
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16.10.5 Im verfugenden Teil darf auf andere Rechtsakte nur verwiesen werden, wenn dies
unerlasslich ist. Der verfligende Teil muss aus sich selbst heraus verstandlich sein, ohne
dass der Leser andere Rechtsakte heranziehen muss. Auch sollten die Schwierigkeiten
vermieden werden, die sich aus Anderungen oder der Aufhebung des angefiihrten

Rechtsakts ergeben kdnnen.

Dynamische Bezugnahmen

16.11 Von einer dynamischen Bezugnahme spricht man, wenn ein Verweis sich auf die jeweils
geltende Fassung eines Rechtsakts bezieht.
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16.12 Bei Bezugnahmen im verfigenden Teil von Unionsrechtsakten handelt es sich im
Allgemeinen um dynamische Bezugnahmen.

Wird der angefiihrte Rechtsakt gedndert, ist die Bezugnahme als Verweis auf den
geédnderten Rechtsakt zu verstehen; wird der Rechtsakt ersetzt, ist die Bezugnahme als
Verweis auf den neuen Rechtsakt zu verstehen; wird der Rechtsakt ersatzlos aufgehoben,
ist die moglicherweise auftretende Licke durch Auslegung zu schlielen. Bei
Neufassungen und Kodifizierungen, die auch Anderungen der Nummerierung der Artikel
enthalten, werden die Anderungen in einer Entsprechungstabelle im Anhang zum
Rechtsakt aufgefihrt, der die Kodifizierung oder die Neufassung durchfthrt.

16.13 Dynamische Bezugnahmen konnen jedoch zu einem Problem hinsichtlich der
Bestimmtheit eines normativen Rechtsakts fuhren, da der Inhalt der verweisenden Norm
nicht feststeht, sondern sich bei spéateren Anderungen der in Bezug genommenen Norm
andert.

Statische Bezugnahmen

16.14  Eine statische Bezugnahme verweist auf eine bestimmte Norm und ihren Inhalt zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Dabei gibt der Verfasser den Titel des Rechtsakts, die Quelle und
gegebenenfalls einen Anderungsakt an.

Beispiel:
LArtikel XX der Verordnung ... (), in der Fassung der Verordnung ... (7).“

»(1) Fur Haushalts- und Eigenmittelzwecke ist ... als geltende Fassung des
Européischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen im Sinne von
Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom und der damit in
Zusammenhang stehenden Rechtsakte — insbesondere der Verordnungen (EWG,
Euratom) Nr. 1552/89 und (EWG, Euratom) Nr.1553/89 sowie des
Beschlusses 94/728/EG, Euratom und der Entscheidung 94/729/EG - das
ESVG, 2. Auflage, anzusehen, solange der Beschluss 94/728/EG, Euratom in
Kraft ist.

(2) Fur die Mitteilung der Mitgliedstaaten an die Kommission im Rahmen des
Verfahrens bei einem (bermé&ligen Defizit gemaB Verordnung (EG)
Nr. 3605/93 ist das ESVG, 2. Auflage, bis zum 1. September 1999 die geltende
Fassung des Européischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen.*
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16.15 Wird die statisch in Bezug genommene Norm gedndert oder aufgehoben, muss
gegebenenfalls auch die verweisende Norm geandert werden.

16.16  Wenn nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind die Bezugnahmen in Unionsrechtsakten
dynamische Bezugnahmen. Hinsichtlich der Bezugnahmen auf Akte, die nicht von der
Union stammen, wird empfohlen, ausdriicklich anzugeben, ob die Bezugnahme dynamisch
oder statisch ist.

Anpassung einer Bezugnahme
16.17 Die Anpassung einer Bezugnahme kann in folgenden Fallen erforderlich sein:

- wenn der in Bezug genommene Text aufgehoben und durch einen neuen Text ersetzt
wurde;

- wenn bei einer statischen Bezugnahme die in Bezug genommene Norm geandert
wurde;

- wenn die Anderung der in Bezug genommenen Norm unerwiinschte Wirkungen auf
die verweisende Norm hat.
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16.18 Fir eine allgemeine Anpassung genugt eine einfache Entsprechungsklausel.

16.18.1 Gegebenenfalls sollte im Anhang eine Entsprechungstabelle angefligt werden.

Beispiel:

»-Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Bezugnahmen auf die
vorliegende Richtlinie und sind nach Malgabe der Entsprechungstabelle in
Anhang IX zu lesen.”

16.18.2 Es empfiehlt sich, nicht im Text auszuformulieren, welche Vorschriften des neuen Textes
den alten entsprechen.

Beispiel, das es zu vermeiden gilt:

,»In den nachstehenden Rechtsvorschriften werden die Worte ,,von Artikel 2 Absatz 4
und von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 441/69* ersetzt durch die
Worte ,,von Artikel 4 Absatz 7 und von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 565/80:

Verordnung (EWG) Nr. 776/78, Artikel 2 zweiter Gedankenstrich;

Verordnung (EWG) Nr. 109/80; Artikel 1 zweiter Gedankenstrich.*

Uberkreuzverweise

16.19  Unter einem Uberkreuzverweis versteht man eine Bezugnahme auf eine andere Norm, die
wiederum auf die Ausgangsbestimmung verweist. Dies ist zu vermeiden.
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Bezugnahmen in Kaskadenform

16.20 Eine Bezugnahme in Kaskadenform ist ein Verweis auf eine andere Norm, die wiederum
auf eine dritte Norm verweist usw. Im Interesse der Verstandlichkeit wvon
Unionsrechtsakten sind solche Bezugnahmen ebenfalls zu vermeiden.

17 EINE BEZUGNAHME IM VERFUGENDEN TEIL EINES VERBINDLICHEN AKTS AUF EINEN NICHT
VERBINDLICHEN AKT HAT NICHT ZUR FOLGE, DASS LETZTERER VERBINDLICH WIRD. WENN
DER VERFASSER DEM NICHT VERBINDLICHEN AKT GANZ ODER TEILWEISE BINDENDE
WIRKUNG VERLEIHEN MOCHTE, EMPFIEHLT ES SICH, DEN BETREFFENDEN WORTLAUT SO
WEIT WIE MOGLICH ALS TEIL DES VERBINDLICHEN AKTS WIEDERZUGEBEN.

17.1 Der erste Satz der Leitlinie ist lediglich eine Feststellung. Wird etwa in Folge einer
Empfehlung ein Beschluss erlassen, so ist der Beschluss der verbindliche Akt, wahrend die
Empfehlung ihre Natur als politischer Akt ohne rechtlich bindende Wirkung behalt.

17.2 Der zweite Satz der Leitlinie betrifft vor allem technische Normen, die oft von
Normungseinrichtungen oder ahnlichen Stellen festgelegt werden. Oft ist es zu mihsam,
einen umfangreichen nicht verbindlichen Akt, auf den Bezug genommen wird, mit
denselben Worten zu wiederholen. Dies ist etwa bei der Beschreibung des Ablaufs von
Laborversuchen haufig der Fall, wo einfach auf den betreffenden Akt verwiesen wird.
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Beispiel:

»,Der auf den Zigarettenpackungen anzugebende Teer-, Nikotin- und
Kohlenmonoxidgehalt gemald Artikel 3 Absétze 1, 2 und 3 wird bei Teer nach dem
Verfahren 1SO 4387, bei Nikotin nach dem Verfahren 1SO 10315 und bei
Kohlenmonoxid nach dem Verfahren ISO 8454 gemessen.

Die Genauigkeit der Angaben auf den Packungen wird nach ISO-Norm 8243
nachgepruft.”

Aus dem Zusammenhang ergibt sich in diesem Fall eindeutig, dass der Gesetzgeber
die in Bezug genommene Norm verbindlich machen will.

17.3 Es besteht die Mdglichkeit, die Bezugnahme auf die Norm auf ihre zum Zeitpunkt der
Annahme des verbindlichen Rechtsakts giltige Fassung zu beschranken, indem die
Nummer und das Datum (oder Jahr) des in Bezug genommenen unverbindlichen Akts
angegeben oder Formulierungen wie ,,in der am ... gultigen Fassung“ (siehe auch
Leitlinie 16 ,,Dynamische/Statische Bezugnahmen*) verwendet werden.
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17.4

Ist es winschenswert, die Kontrolle ber den Text des betreffenden nicht verbindlichen
Akts zu behalten, sollte sein Wortlaut wiedergegeben werden. Auch wenn der
unverbindliche Akt nicht vollstandig wiedergegeben wird, kann es zweckmaéfig sein, seine
Struktur mit Auslassungen und gegebenenfalls einer Erklarung in einer FulRnote
beizubehalten. Sollen Nummern oder Anhénge eingefiigt werden, die in dem in Bezug
genommenen Rechtsakt nicht enthalten sind, sollten sie mit dem Zusatz ,,a“, ,,b*“, ,,c* usw.
gekennzeichnet werden. Wird eine Nummer oder ein Anhang vor Nummer 1 oder
Anhang | eingefligt, wird sie/er als ,,Nummer 0“ oder ,,Anhang 0“ bezeichnet.

Beispiel:
»3.A. EWG-BETRIEBSERLAUBNIS (%)

Dem Formblatt fur die Erteilung der EWG-Betriebserlaubnis ist ein Formblatt
nach dem Muster des Anhangs X beizuftigen.

4. KENNZEICHEN FUR DEN KORRIGIERTEN ~ WERT  DES
ABSORPTIONSKOEFFIZIENTEN

(4.1)
(4.2.)
(4.3)

4.4. An jedem Fahrzeug, das einem nach dieser Richtlinie genehmigten Typ
entspricht, ist sichtbar und an gut zugénglicher Stelle ... anzubringen.

(Y) Der Wortlaut der Anhange entspricht dem der Regelung Nr.24 der
UN-Wirtschaftskommission; insbesondere ist die Gliederung in Punkte die
gleiche; entspricht einem Punkt der Regelung Nr. 24 kein solcher in der
vorliegenden Richtlinie, so wird seine Zahl in Klammern zum Vermerk
aufgefuhrt.*
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Anderungsrechtsakte
(Leitlinien 18 und 19)

18 ANDERUNGEN EINES AKTS WERDEN KLAR UND DEUTLICH FORMULIERT. DIE ANDERUNGEN
ERFOLGEN IN FORM EINES TEXTES, DER SICH IN DEN ZU ANDERNDEN AKT EINFUGT.
VORZUGSWEISE SIND GANZE BESTIMMUNGEN (ARTIKEL ODER UNTERGLIEDERUNGEN EINES
ARTIKELS) ZU ERSETZEN UND NICHT SATZE, SATZTEILE ODER WORTER EINZUFUGEN ODER
ZU STREICHEN.

EIN  ANDERUNGSRECHTSAKT DARF KEINE EIGENSTANDIGEN SACHVORSCHRIFTEN
ENTHALTEN, DIE SICH NICHT IN DEN ZU ANDERNDEN AKT EINFUGEN.

Grundsatz der formellen Anderung

18.1 Die teilweise Anderung eines Rechtsakts erfolgt Gblicherweise durch eine formelle, d. h.
textliche Anderung dieses Rechtsakts (°"). Der Anderungstext muss sich also in den zu
andernden Rechtsakt einfiigen.

Beispiel:
»Artikel 1
Die Verordnung ... wird wie folgt gedndert:
1.  Artikel 13 Absatz 1 erhalt folgende Fassung:
»(1) Die vom INTRASTAT-System geforderte statistische Information ...“
2. Artikel 23 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 werden die Buchstaben f und g gestrichen.
b)  Absatz 2 erhélt folgende Fassung:
»(2) Die Mitgliedstaaten kénnen vorschreiben, dass ...
c) Folgender Absatz [2a]” wird eingefiigt:
»(2a) Fur Auskunftspflichtige, bei denen ...
d)  Folgender Absatz [4]" wird angefiigt:

.»(4) Die Kommission sorgt dafur, dass ... im Amtsblatt verdffentlicht
werden.”

Siehe Hinweis unter Nummer 18.13.5.

©n  Dies gilt nicht fur Ausnahmefille; siehe Nummer 18.15.
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18.2 Eine Neunummerierung von Artikeln, Absatzen oder Nummern ist ausgeschlossen, da dies
zu Problemen bei Bezugnahmen in anderen Rechtsvorschriften fiihren kann. Liicken durch
die Streichung von Artikeln oder anderen nummerierten Teilen des Texts werden nicht mit
anderen Bestimmungen aufgefullt, es sei denn, der Inhalt stimmt mit dem zuvor
gestrichenen Text Uberein.

Verbot eigenstandiger Sachvorschriften

18.3 Ein Anderungsrechtsakt darf keine dem zu &dndernden Akt gegeniiber eigenstandigen
Sachvorschriften enthalten. Da der neue Akt keine andere Rechtswirkung entfaltet als den
alten Akt zu andern, erschopfen sich seine Wirkungen mit Inkrafttreten. Nur der alte
Rechtsakt in seiner gednderten Fassung bleibt bestehen und regelt weiterhin die gesamte
Materie.

18.4 Diese Vorgehensweise erleichtert die Kodifizierung von Rechtstexten, da eigenstandige
Sachvorschriften in einem Anderungsrechtsakt zu einer juristisch schwer ldsbaren
Situation fiihren.

Verbot der Anderung eines Anderungsrechtsakts

18.5 Da ein Anderungsrechtsakt keine eigenstandigen Sachvorschriften enthalten darf und sich
seine Wirkung in der Anderung eines anderen Rechtsakts erschopft, kann ein
Anderungsakt nicht gedndert werden. Falls neue Anderungen erforderlich sind, muss der
alte Rechtsakt in seiner ge&dnderten Form erneut geéndert werden.

Beispiel:

Der Beschluss 1999/424/GASP des Rates vom 28.Juni 1999 zur Anderung des
Beschlusses ~ 1999/357/GASP ~ zur  Durchfuhrung  des  Gemeinsamen
Standpunkts 1999/318/GASP betreffend zuséatzliche restriktive MaBnahmen gegen
die Bundesrepublik Jugoslawien ist ein Beschluss zur Anderung eines
Beschlusses (1999/357/GASP), der wiederum einen anderen Beschluss &ndert
(1999/319/GASP).

Daher hétte schon im Titel des Beschlusses 1999/424/GASP angegeben werden
mussen, dass der Beschluss 1999/357/GASP den Beschluss 1999/319/GASP andert.
So entstehen auch Probleme hinsichtlich des verfigenden Teils des
Beschlusses 1999/424/GASP. Es  wére  besser  gewesen, direkt den
Beschluss 1999/319/GASP zu andern.

Aufbau des Anderungsrechtsakts

18.6  Grundsatzlich sollte der Anderungsrechtsakt die gleiche Rechtsform wie der zu dndernde
Akt haben. Insbesondere sollte eine Verordnung nicht durch eine Richtlinie gedndert
werden.

18.6.1 In einigen priméarrechtlichen Bestimmungen wird den Organen jedoch die Wahl der
Rechtsform des Akts dberlassen, indem ihnen die Befugnis Ubertragen wird,
»Malknahmen* zu ergreifen, oder indem ausdrucklich verschiedene Arten von Akten
aufgefiihrt werden.
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18.6.2 Eerner kann in dem zu &ndernden Rechtsakt selbst eine andere Rechtsform fir die
Anderung vorgesehen sein.
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Anderung der Anhange

18.7  Anderungen der Anhénge eines Rechtsakts, die Bestimmungen technischer Art enthalten,
werden im Allgemeinen im Anhang des Anderungsrechtsakts vorgenommen. Von dieser
Regel kann nur abgewichen werden, wenn die betreffende Anderung nur geringflgig ist.

Beispiel:

»,Die Anhénge Il, IV und VI der Verordnung ... werden nach Mal3gabe des Anhangs
der vorliegenden Verordnung geandert.*

In diesem Fall mussen die Anderungen im Anhang mit einer Einleitung versehen
werden, in der deutlich angegeben wird, worauf sich die Anderungen beziehen:

~ANHANG
Die Anhénge I1, IV und VI werden wie folgt geéndert:
1. Anhang Il Nummer 2.2.5 erhélt folgende Fassung:
22.25 ..°

Allerdings kann eine geringfligige Anderung des Anhangs direkt in den verfiigenden
Teil des Rechtsakts aufgenommen werden.

Beispiel:

HArtikel ...
Die Verordnung ... wird wie folgt gedndert:
1)

2)  Der Titel des Anhangs I erhélt folgende Fassung:

Anpassung der Bezugnahmen

18.8  Soll eine in Bezug genommene Bestimmung geéndert werden, missen die Folgen fur die
verweisende Bestimmung geprift werden. Ist die Verdnderung auch fur die verweisende
Bestimmung erwinscht, besteht im Falle einer dynamischen Bezugnahme kein
Handlungsbedarf, wahrend eine statische Bezugnahme entsprechend zu &ndern ist.
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Titel eines Anderungsrechtsakts

18.9 Der Titel des Anderungsrechtsakts muss die Nummer des zu andernden Akts und entweder
dessen Titel oder den genauen Gegenstand der Anderung angeben.

Beispiel:

Zu andernder Rechtsakt:

»,verordnung ... des Rates vom ... zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur*
Anderungsrechtsakt:

entweder (Titel des zu andernden Rechtsakts): ,,Verordnung... des Rates vom ... zur
Anderung der Verordnung ... zur Verbesserung der Effizienz der
Agrarstruktur

oder (Angabe des Gegenstands der Anderung): Verordnung ... des Rates vom ... zur
Anderung der Verordnung... in Bezug auf die GroRe der
landwirtschaftlichen Betriebe*

18.10 Wird der Anderungsakt nicht von demselben Organ erlassen wie der zu dandernde
Rechtsakt, so muss im Titel des Anderungsakts das Organ genannt werden, das den
Ausgangsakt erlassen hat (fiir weitere Angaben siehe Nummer 16.10.1).

Beispiel:

~Verordnung ... der Kommission ... zur Anderung des Anhangs der Verordnung ...
des Rates tber ...

Abfassung eines Anderungsrechtsakts

18.11 Die Erwagungsgrinde eines Anderungsrechtsakts miissen denselben Anforderungen
entsprechen wie die eines eigenstdndigen Rechtsakts (siehe Leitlinien 10 und 11).
Allerdings haben sie einen besonderen Zweck, da sie nur dazu dienen, die Begriindung fur
die Anderungen darzulegen, die der Anderungsrechtsakt enthalt: Sie diirfen daher nicht die
Begrundung fur den zu &ndernden Rechtsakt wiederholen.

18.12 Es entspricht nicht der guten Rechtsetzungstechnik, die Erwégungsgrinde des zu
andernden Rechtsakts zu &ndern. Sie bilden eine zusammenhdngende Begriindung, die
diesem Rechtsakt zum Zeitpunkt seiner Annahme in der urspringlichen Form zugrunde
lag. Nur eine Kodifizierung oder eine Neufassung erlauben es, die urspringliche
Begriindung und die der nachfolgenden Anderungen zu einem neuen zusammenhangenden
Ganzen zusammenzufassen sowie die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.
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18.13 Die Anderungen erfolgen in Form eines Textes, der sich in den zu &ndernden Akt einflgt.
Die Anderung muss sich ohne Bruch in den zu andernden Text einfuigen. Insbesondere sind
dessen Aufbau und Terminologie zu respektieren.

18.13.1 Aus Griinden der Klarheit und zur Vermeidung von Problemen bei der Ubersetzung in alle
Amtssprachen sind vorzugsweise ganze Texteinheiten (Artikel oder Untergliederungen
eines Artikels) zu ersetzen und nicht Sétze, Satzteile oder Worter, auler es handelt sich um
ein Datum oder eine Ziffer.

18.13.2 Bei mehreren Anderungen sollte eine Einleitungsformel verwendet werden.

Beispiel:

,Die Verordnung ... wird wie folgt geandert: ...*

18.13.3 Werden mehrere Vorschriften eines Rechtsakts geandert, so sind die Anderungen in einem
einzigen Artikel zusammenzufassen, der mit einem Einleitungssatz beginnt und
entsprechend der numerischen Reihenfolge der geédnderten Artikel unterteilt ist.

Beispiel:
,Die Verordnung ... wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 3 wird wie folgt gedndert:

a)  Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

(1) .
b)  Es wird folgender Absatz [5]" angefiigt:
»(3) ."
2. Folgender Artikel [7a]” wird eingefligt:

LJArtikel 7a

Siehe Hinweis unter Nummer 18.13.5.

18.13.4 Werden mehrere Rechtsakte durch einen einzigen andernden Rechtsakt geandert, so
werden die Anderungen jedes Rechtsakts in einem eigenen Artikel zusammengefasst.
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18.13.5 Die verschiedenen Arten von Anderungen (Ersetzung, Einfiigung, Anfligung, Streichung)
erfolgen normativ unter Verwendung bestimmter Standardformulierungen.

Beispiel:

»Artikel X der Verordnung ... erhélt folgende Fassung: ...
»Es wird folgender Artikel [X a]” eingefugt: ...*

»In Artikel Y wird folgender Absatz [X]" angefiigt: ...”

»Artikel Z Absatz 3 wird gestrichen.*

Der Eingangssatz kann die Nummer der Gliederung enthalten, muss dies aber
nicht tun. Im Falle komplexer Anderungen kann die Angabe der Nummer und
gegebenenfalls anderer Angaben zur genauen Bestimmung der Stelle, an der
ein neuer Teil eingefiigt werden muss, die Analyse des Anderungsrechtsakts
und nachfolgender Konsolidierungen erleichtern.

18.13.6 Da ein Anderungsrechtsakt keine eigenstandigen Sachvorschriften enthalten darf, sollten
Anderungen von Daten, Fristen, Ausnahmen, Abweichungen, Verlangerungen und von
Beginn und Ende der Geltungsdauer des Rechtsakts vorzugsweise in den zu &ndernden Akt
eingefugt werden.

Materielle Anderungen

18.14 Wie in Nummer 18.1 dargelegt wurde, sollten Rechtsakte im Allgemeinen durch einen
formellen Anderungsakt geandert werden.

18.15 Bei Dringlichkeit oder aufgrund praktischer Erfordernisse und aus Grunden der
Einfachheit kann es vorkommen, dass der Verfasser in einen Rechtsakt Bestimmungen
aufnehmen mochte, die materielle Anderungen eines anderen Rechtsakts darstellen. Solche
materiellen Anderungen konnen den Anwendungsbereich des anderen Rechtsakts,
Abweichungen von den in diesem Rechtsakt vorgesehenen Pflichten, Ausnahmen
hinsichtlich der zeitlichen Geltung usw. betreffen.

Beispiel:

»Abweichend von Artikel X der Verordnung ... kénnen die Antrége ... bis zum ...
eingereicht werden.*
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18.15.1 Grundsétzlich sollten materielle Anderungen insbesondere aus Griinden der Transparenz
vermieden werden. In einem solchen Fall bleibt ndmlich der Ausgangsakt unverandert und
die neuen Vorschriften stellen eine Ausnahmeregelung dazu dar; es kommt also zu einem
Nebeneinander des alten — weiter geltenden — Akts und des neuen Akts, der bestimmten
von dessen Vorschriften die Wirkung nimmt, dessen Anwendungsbereich verandert oder
erweitert.

18.15.2 Ist die materielle Anderung nur geringfigig, kann auf eine formelle ._Anderung des
Ausgangsakts verzichtet werden. Handelt es sich jedoch um umfangreiche Anderungen, ist
ein gesonderter Anderungsakt anzunehmen.
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19 EIN AKT, DESSEN HAUPTZWECK NICHT IN DER ANDERUNG EINES ANDEREN AKTS BESTEHT,
KANN IN FINE ANDERUNGEN ANDERER AKTE ENTHALTEN, DIE SICH AUS DEM
NEUERUNGSEFFEKT SEINER EIGENEN BESTIMMUNGEN ERGEBEN. HANDELT ES SICH UM
UMFANGREICHE ANDERUNGEN, SO EMPFIEHLT SICH DIE ANNAHME EINES GESONDERTEN
ANDERUNGSAKTS.

19.1 Ein Rechtsakt mit eigenstandigen Vorschriften kann das rechtliche Umfeld in einem
bestimmten Bereich in einem MaRe andern, das die Anderung anderer Akte, die andere
Aspekte dieses Bereichs regeln, erforderlich macht. Sofern die Anderung im Vergleich
zum Hauptzweck des Rechtsakts vollig zweitrangig ist, fallt ein solches Nebeneinander
dieser verschiedenen Elemente nicht unter das in Leitlinie 18 ausgesprochene Verbot der
Aufnahme eigenstandiger Sachvorschriften in Anderungsakte.

19.2 Nach der Regel in Leitlinie 18 muss es sich jedoch jedenfalls um eine textliche Anderung
handeln.

19.3 Die Anderung muss unter Angabe der Nummer des zu andernden Rechtsakts
(siehe Nummer 8.3) im Titel des Rechtsakts zum Ausdruck kommen.

Beispiel:

»Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften far die Direktversicherung
(Lebensversicherung) sowie zur Anderung der Richtlinien 79/267/EWG und
90/619/EWG.*

19.4  Wenn die Anderungsbestimmungen in einem Rechtsakt Gberwiegen und seinen
Bedeutungsschwerpunkt so verschieben, dass er eher zum Anderungsrechtsakt wird, dann
ist er aus den unter Nummer 18.3 und 18.4 genannten Grunden in zwei Akte zu teilen.

Schlussbestimmungen, Aufhebungsklauseln und Anhénge
(Leitlinien 20, 21 und 22)

20 DIE BESTIMMUNGEN BETREFFEND TERMINE, FRISTEN, AUSNAHMEN, ABWEICHUNGEN UND
VERLANGERUNGEN SOWIE DIE UBERGANGSBESTIMMUNGEN (INSBESONDERE HINSICHTLICH
DER AUSWIRKUNGEN DES AKTS AUF BESTEHENDE SACHVERHALTE) UND DIE
SCHLUSSBESTIMMUNGEN (INKRAFTTRETEN, UMSETZUNGSFRIST, BEGINN UND
GEGEBENENFALLS ENDE DER ANWENDUNG DES AKTS) WERDEN GENAU ABGEFASST.

DIE BESTIMMUNGEN UBER DIE FRISTEN FUR DIE UMSETZUNG UND DIE ANWENDUNG DER
AKTE SEHEN EIN ALS TAG/MONAT/JAHR ANGEGEBENES DATUM VOR. BEI RICHTLINIEN
WERDEN DIESE FRISTEN SO FESTGELEGT, DASS EIN ANGEMESSENER UMSETZUNGSZEITRAUM
GEWAHRLEISTET IST.

20.1 Bei Rechtsakten der Union unterscheidet man zwischen Inkrafttreten und Wirksamwerden,
je nach Art des Rechtsakts. Aulierdem kann die Anwendbarkeit des Rechtsakts zu einem
anderen Zeitpunkt beginnen als dem seines Inkrafttretens oder seines Wirksamwerdens.

A. Inkrafttreten
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20.2  Gesetzgebungsakte im Sinne von Artikel 289 Absatz 3 AEUV treten zu dem durch sie
festgesetzten Zeitpunkt oder andernfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung
in Kraft (siehe Artikel 297 Absatz 1 Unterabsatz 3 AEUV). Das Gleiche gilt fur bestimmte
Rechtsakte ohne Gesetzescharakter (siehe Artikel 297 Absatz 2 Unterabsatz 2 AEUV), so
fur Verordnungen, Richtlinien, die an alle Mitgliedstaaten gerichtet sind, sowie
Beschlsse, die an keinen bestimmten Adressaten gerichtet sind.

a) Zeitpunkt des Inkrafttretens

20.3 Fur das Inkrafttreten ist ein genaues Datum oder ein Zeitpunkt festzulegen, der auf den Tag
der Veroffentlichung bezogen ist.

20.3.1 Der Zeitpunkt des Inkrafttretens kann nicht vor dem Tag der Veroffentlichung liegen.

20.3.2 Der Zeitpunkt des Inkrafttretens darf nicht durch Hinweis auf ein Datum, das in einem
anderen Rechtsakt festgelegt wird, bestimmt werden.

20.3.3 Das Inkrafttreten eines Rechtsakts, der die Rechtsgrundlage fiir einen Akt bildet, darf nicht
vom Inkrafttreten des letztgenannten Akts abhéngig gemacht werden.

20.3.4 Kein Akt kann vor dem Akt in Kraft treten, der seine Rechtsgrundlage bildet.

20.3.5 Das Inkrafttreten eines Rechtsakts kann nicht von der Erfiillung einer Bedingung, von der
die Birger keine Kenntnis erlangen kdnnen, abhéngig gemacht werden.

b) Leitlinien fur die Festlegung des Zeitpunkts des Inkrafttretens

20.4  Aufgrund praktischer Erfordernisse sowie in Eilfallen kann es notwendig sein, einen
Rechtsakt bereits vor dem zwanzigsten Tag nach seiner Verdffentlichung in Kraft treten zu
lassen. Ein solches Erfordernis kann insbesondere bei Verordnungen gegeben sein. Dabei
ist Folgendes zu beachten:

20.4.1 Ein Rechtsakt kann am dritten Tag nach seiner Veroffentlichung in Kraft treten, sofern dies
dringend geboten ist. Das tatsdchliche Vorliegen einer Dringlichkeit ist in jedem Einzelfall
zu prifen.

20.4.2 Das Inkrafttreten eines Akts am Tag seiner Verdffentlichung muss eine echte Ausnahme
bleiben und aus Griinden, die mit dem Wesen der vorgesehenen Malinahme als solcher
zusammenhangen, etwa um eine Regelungsliicke zu vermeiden oder um Spekulationen
vorzubeugen, absolut notwendig sein (sieche Nummer 20.6). Dabei ist in den Rechtsakt ein
entsprechender Erwégungsgrund aufzunehmen, sofern diese Praxis den Beteiligten nicht
bereits allgemein bekannt ist, wie im Fall von Verordnungen zur Festlegung von
Einfuhrabgaben oder Erstattungen.

20.5  Als Datum der Veroffentlichung eines Rechtsakts ist der Tag anzusehen, an dem das
Amtsblatt, in dem dieser Rechtsakt verdffentlicht ist, in allen Amtssprachen vom Amt fur
Veroffentlichungen in Luxemburg zur Verfugung gestellt wird.

C) Sofortmalinahmen

20.6 Bei Verordnungen, durch die die Kommission téglich und wochentlich die Einfuhrzélle
(zolle, Abschopfungen und/oder zusatzliche Einfuhrabgaben in  bestimmten
Agrarbereichen) sowie die Erstattungen an Drittlander festlegt, mussen — insbesondere, um
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Spekulationen vorzubeugen — der Zeitpunkt des Erlasses und der des Beginns der
Anwendung maglichst nahe beieinander liegen.

20.7 Es ist deshalb Ublich, dass diese in regelméRigen Abstéanden zu erlassenden Verordnungen
am Tage ihrer Veroffentlichung selbst oder am ersten Arbeitstag nach ihrer
Veroffentlichung in Kraft treten.

B. Wirksamwerden

20.8 Richtlinien, die nicht an alle Mitgliedstaaten gerichtet sind, sowie Beschliisse, die an einen
bestimmten Adressaten gerichtet sind, treten nicht in Kraft, sondern werden durch ihre
Bekanntgabe an ihre Adressaten wirksam (Artikel 297 Absatz 2 Unterabsatz 3 AEUV).

C. Beginn der Anwendbarkeit
a) Ruckwirkung von Verordnungen

20.9 Eine Verordnung kann ausnahmsweise und unter Beachtung des Grundsatzes der
Rechtssicherheit Rlckwirkung haben. In diesem Falle verwendet man in einem
Unterabsatz, der dem Unterabsatz tber das Inkrafttreten folgt, die Formulierung ,,Sie gilt
mit Wirkung vom ...**.

20.10  Zur Angabe der Rickwirkung werden in einem anderen als dem letzten Artikel haufig die
Formulierungen ,,wahrend des Zeitraums vom ... bis ..*, ,,von ... bis...“ (z. B. bei
Verordnungen Uber Zollkontingente) oder ,,mit Wirkung vom ...“* verwendet.

57
JHOLP 31.01.2018 DEVO1



b) Aufgeschobene Anwendbarkeit von Verordnungen

20.11 In einigen Féallen wird zwischen dem Inkrafttreten der Verordnung und der zeitlich mehr
oder weniger hinausgeschobenen Anwendung der durch die Verordnung festgelegten
Regelung unterschieden. Der Zweck dieser Unterscheidung kann darin bestehen, der
Kommission die Mdoglichkeit zu geben, die durch die Verordnung neu geschaffenen
Einrichtungen sofort zu errichten und Durchfiihrungsvorschriften zu erlassen, fur die eine
Stellungnahme dieser neuen Einrichtungen erforderlich ist.

20.12  Erweist es sich als notwendig, die Anwendung eines Teils einer Verordnung auf ein
spateres Datum als das des Inkrafttretens zu verschieben, so ist in dem Verordnungstext
genau anzugeben, um welche Vorschriften es sich handelt.
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Beispiel:
»Artikel ...

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung im
Amtsblatt der Europaischen Union in Kraft.

Artikel ... giltab ...

Formulierungen wie im folgenden Beispiel, aus denen das genaue Datum der
Anwendbarkeit nicht hervorgeht, sind zu vermeiden:

,,Dieser Artikel wird wirksam

a) nachdem die von den Mitgliedstaaten geschaffenen oder anerkannten
Entschédigungsstellen eine Vereinbarung Uber ihre Aufgaben und Pflichten
sowie Uber das Verfahren der Erstattung getroffen haben,

b)  und ab dem Zeitpunkt, den die Kommission festlegt, nachdem sie sich in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten vergewissert hat, dass eine solche
Vereinbarung getroffen wurde;

er findet wéhrend der Geltungsdauer dieser Vereinbarung Anwendung.”
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C) Tatséchliche Durchfiihrung von Richtlinien

20.13 In allen Fallen, in denen die Adressaten eines Rechtsakts eine angemessene Zeit benotigen,
um ihre Verpflichtungen aus dem Rechtsakt zu erfillen, ist zwischen dem Inkrafttreten
bzw. dem Wirksamwerden und der tatséachlichen Durchfiihrung zu unterscheiden. Dies gilt
vor allem fur Richtlinien. Die tatsachliche Durchfiihrung wird in einem Artikel geregelt,
der dem Artikel Uber das Inkrafttreten oder gegebenenfalls dem Artikel Gber die
Adressaten vorangestellt ist.

Beispiel:

,Die Mitgliedstaaten [treffen die MalRnahmen] [setzen die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft], die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spatestens bis zum ... nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverziglich
davon in Kenntnis.“

20.14  Insbesondere bei Richtlinien zur Gewaéhrleistung des freien Warenverkehrs, der
Freizigigkeit und des freien Dienstleistungsverkehrs ist ein Datum anzugeben, ab dem die
einzelstaatlichen Vorschriften angewendet werden mdissen; so kann verhindert werden,
dass neue Hemmnisse dadurch entstehen, dass die Mitgliedstaaten innerhalb der
Umsetzungsfrist zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit der Durchfiihrung der Richtlinie
beginnen.

Beispiel:

»,Die Mitgliedstaaten erlassen und vertffentlichen vor dem ... die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen.
Sie setzen die Kommission unverziglich hiervon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... an.
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D. Ende der Anwendbarkeit oder Geltungsablauf

20.15 In den Schlussbestimmungen kann die Anwendbarkeit beendet oder die Geltungsdauer des
Akts begrenzt werden.

E. Durchfuhrung nicht verbindlicher Rechtsakte

20.16  Nicht verbindliche Rechtsakte wie Empfehlungen enthalten kein Datum eines
Wirksamwerdens oder einer Anwendbarkeit; ihre Adressaten kénnen jedoch aufgefordert
werden, sie zu einem bestimmten Datum durchzufthren.

F. Anwendbare Regeln hinsichtlich der Berechnung der Zeitrdume
a) Angabe des Beginns des Zeitraums

20.17  Falls nicht ausdrticklich etwas anderes bestimmt ist, beginnt ein Zeitraum um null Uhr des
angegebenen Datums (*®). Die gebrauchlichsten Ausdriicke zur Bezeichnung des Beginns
der Geltungsdauer sind:

- ab ...

- vom ... (bis zum ...)
- seit dem ...

- mit Wirkung vom ...
- wird am ... wirksam
- tritt am ... in Kraft.

b) Angabe des Ablaufs des Zeitraums

©8  Siehe Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln fir die
Fristen, Daten und Termine (ABI. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).
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20.18 Falls nicht ausdruicklich anders bestimmt, endet ein Zeitraum um 24 Uhr des angegebenen
Datums. Die gebrauchlichsten Ausdriicke zur Bezeichnung des Endes der Geltungsdauer
sind:

- bis ...

- anwendbar bis zum Inkrafttreten ..., langstens jedoch bis zum ...
- (vom ...) bis zum ...

- endet am ...

- lauft am ... aus

ist nicht mehr anwendbar ab ... /gilt nicht mehr ab ...

21 UBERHOLTE AKTE UND BESTIMMUNGEN WERDEN AUSDRUCKLICH AUFGEHOBEN. BEI DER
ANNAHME EINES NEUEN AKTS SOLLTEN AKTE UND BESTIMMUNGEN, DIE DURCH DIESEN
NEUEN AKT UNANWENDBAR ODER GEGENSTANDSLOS WERDEN, AUSDRUCKLICH
AUFGEHOBEN WERDEN.

21.1 Ist der Gesetzgeber bei der Annahme eines Rechtsakts der Auffassung, dass frihere
Rechtsakte oder Bestimmungen nicht mehr angewandt werden sollten, weil sie tUberholt
sind, so missen sie aus Grinden der Rechtssicherheit ausdricklich aufgehoben werden.
Ein Rechtsakt kann tiberholt sein, wenn er in unmittelbarem Widerspruch zur Neuregelung
steht oder wenn etwa der Anwendungsbereich der Neuregelung ausgedehnt wurde.
Rechtsakte, deren im Akt selbst festgelegter Geltungszeitraum abgelaufen ist, werden
jedoch nicht aufgehoben.

21.2  Werden ausdriicklich einzelne Bestimmungen friiherer Texte aufgehoben, so bedeutet dies
implizit, dass die nicht aufgefiihrten Bestimmungen nicht aufgehoben wurden. Dadurch
wird die Gefahr einer Unklarheit dariiber, ob die Regeln, die bislang in Kraft waren,
beibehalten werden oder nicht, vermindert.
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22 DIE TECHNISCHEN ELEMENTE DES AKTS WERDEN IN DEN ANHANGEN AUFGEFUHRT, AUF DIE
IM VERFUGENDEN TEIL DES AKTS EINZELN BEZUG GENOMMEN WIRD. DIE ANHANGE DURFEN
KEINE NEUEN RECHTE ODER PFLICHTEN VORSEHEN, DIE IM VERFUGENDEN TEIL NICHT
AUFGEFUHRT SIND.

DiE ANHANGE WERDEN UNTER ZUGRUNDELEGUNG EINER STANDARDSTRUKTUR ABGEFASST.
A. Anhénge

22.1  Anhénge dienen dem Zweck, bestimmte Vorschriften oder Teile von Vorschriften wegen
ihrer technischen Natur oder ihrer Lange vom verfligenden Teil zu l6sen. Dabei kann es
sich um Sonderregeln fir Z6llner, Arzte oder Tierarzte (z. B. Verfahren zur Analyse
chemischer Substanzen, Probenahmen, Formulare usw.), um Produktlisten, Zahlentabellen,
Plane oder Zeichnungen handeln.

22.2 Es empfiehlt sich, in den Anhang diejenigen technischen Regeln oder Daten aufzunehmen,
deren Aufnahme in den verfligenden Teil aus praktischen Griinden schwierig ware. Es
bedarf im verfligenden Teil an passender Stelle stets einer Bezugnahme auf den Anhang,
die den Zusammenhang zwischen Anhang und verfligendem Teil Kklar erkennen ldsst
(durch Zusétze wie: ,,im Anhang®, ,,in Anhang I*, ,,im Anhang aufgefuhrte ...*).

22.3 Ein derartiger Anhang ist aufgrund seines Wesens integraler Bestandteil des Rechtsakts,
dem er beigefiigt ist. In der auf den Anhang verweisenden Vorschrift braucht daher nicht
erwéhnt zu werden, dass dieser Bestandteil des Rechtsakts ist.

22.4 Der Anhang tragt die Uberschrift ,ANHANG*, eventuell auch ohne einen weiteren Titel.
Mehrere Anhange werden mit romischen Zahlen nummeriert (1, 11, 111 usw.).

22.5 Die Abfassung von Anhédngen folgt zwar keinen strengen Regeln, doch ist dabei eine
einheitliche Struktur zugrunde zu legen und die Gliederung so vorzunehmen, dass der
Inhalt trotz seiner technischen Natur so klar wie mdglich ist. Dazu ist ein geeignetes
Nummerierungs- oder Gliederungssystem zu verwenden.

B. Rechtsakte, die anderen Akten beigefiigt werden

22.6 Es kdnnen einem Rechtsakt andere bereits bestehende Rechtsakte, die im Regelfall von
diesem Akt genehmigt werden, als Anlage (und nicht als Anhang) beigefiigt werden. Dies
trifft auf Satzungen oder internationale Ubereinkiinfte zu.

22.6.1 Die beigefiigten Rechtsakte, insbesondere internationale Ubereinkiinfte, kénnen selbst
Anhange aufweisen.

22.6.2 Die beigefligten Rechtsakte erhalten nicht die Bezeichnung ,,ANHANG*.
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ANHANG 11

Allgemeine Struktur eines Rechtsakts
iIm Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens

[VERORDNUNG/RICHTLINIE/BESCHLUSS] [(EU)/(EU, EURATOM)] [JJJJ)/[NNNN]
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom ...
[Uber]...

[(kodifizierter Text)]
[(Neufassung)]
[(Text mit Bedeutung fir den EWR)]

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
[gestiitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf (die)
Artikel ...,]

[auf Vorschlag der Europdischen Kommission,]

[auf Initiative von/der/des ... (Namen der Mitgliedstaaten),]

[auf Antrag des Gerichtshofs,]

[auf Empfehlung der Europdischen Zentralbank,]

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

[nach Stellungnahme der Europaischen Kommission,]

[nach Stellungnahme des Gerichtshofs,]

[nach Stellungnahme der Europdischen Zentralbank;]

[nach Stellungnahme des Rechnungshofs,]

[nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, ]

[nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,]

gemall dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, [aufgrund des vom Vermittlungsausschuss
am ... gebilligten gemeinsamen Entwurfs,]

in Erwdgung nachstehender Grinde:
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1)
(2)
(...)

HABEN FOLGENDE/N [VERORDNUNG/RICHTLINIE/BESCHLUSS] ERLASSEN:

Artikel 1
Artikel 2
Geschehen zu ... am ...
Im Namen des Europaischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Préasident Der Préasident
[ANHANG]
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	D.1.4.3. Kodifizierungen und Neufassungen
	Besondere Regeln gelten für die Titel von kodifizierenden Rechtsakten (siehe Abschnitt C.3.1) und Neufassungen (siehe Abschnitt C.4.1).
	D.1.4.4. Änderung des Beamtenstatuts
	D.2. BEZUGSVERMERKE
	D.2.1. Allgemeines
	Siehe Leitlinie 9 des Gemeinsamen Leitfadens.
	D.2.2. Bezugsvermerke zur Rechtsgrundlage
	Siehe Teil A, Erläuterungen F und G.
	D.2.3. Bezugsvermerke zu dem dem Gesetzgeber vorgelegten Entwurf eines Rechtsakts
	Siehe Teil A, Erläuterungen H1 bis H4.
	D.2.4. Bezugsvermerke zur Übermittlung an die nationalen Parlamente
	Siehe Teil A, Erläuterung I.
	D.2.5. Bezugsvermerke zu Anhörungen
	Siehe Teil A, Erläuterungen J bis 0.
	D.2.5.1. Anhörung, die nicht zu einer Stellungnahme führt
	D.2.5.2. Abgabe mehrerer Stellungnahmen
	D.2.5.3. In den Verträgen vorgesehene fakultative Anhörung
	D.2.5.4. Nicht in den Verträgen vorgesehene Anhörung
	D.2.6. Bezugsvermerk zum Gesetzgebungsverfahren
	D.2.6.1. Annahme in erster Lesung
	Der Bezugsvermerk und die Fußnote lauten:
	„gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,*
	_________
	* Standpunkt des Europäischen Parlaments vom ... [(ABl. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)] und Beschluss des Rates vom ... “
	D.2.6.2. Annahme in zweiter Lesung
	Der Bezugsvermerk und die Fußnote lauten:
	„gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,*
	_________
	* Standpunkt des Europäischen Parlaments vom ... [(ABl. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)] und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom … [(ABl. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)]. Standpunkt des Europäischen Parlaments vo...
	D.2.6.3. Annahme in dritter Lesung
	Der Bezugsvermerk und die Fußnote lauten:
	„gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, [aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am … gebilligten gemeinsamen Entwurfs,]*
	________
	* Standpunkt des Europäischen Parlaments vom ... [(ABl. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)] und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom … [(ABl. ...)] [(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)]. Standpunkt des Europäischen Parlaments vo...
	D.3. ERWÄGUNGSGRÜNDE
	Allgemein auf Erwägungsgründe anwendbare Regeln: siehe Leitlinien 10 und 11 des Gemeinsamen Leitfadens und Teil A, Erläuterung R.
	Besondere Regeln und Formulierungen:
	– Delegierte Rechtsakte: siehe Abschnitt C.1.1;
	– Durchführungsrechtsakte: siehe Abschnitte C.2.1.1 und C.2.2;
	– Kodifizierung: siehe Abschnitt C.3.2;
	– Neufassung: siehe Abschnitte C.4.2.1 und C.4.2.2 für Richtlinien und C.4.3.1 für Verordnungen und Beschlüsse;
	– Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität: siehe Nummer 10.15 des Gemeinsamen Leitfadens und Abschnitt C.5;
	– Nicht in den Verträgen vorgesehene Anhörungen: siehe Abschnitt C.6;
	– Finanzvorschriften: siehe Abschnitte C.8.1.1 und C.8.2.1;
	– Änderungsrechtsakte: siehe Nummern 18.11 und 18.12 des Gemeinsamen Leitfadens;
	– „Schengen“-Rechtsakte und andere Rechtsakte, die unter den Dritten Teil Titel V AEUV fallen: siehe Abschnitt C.13.
	D.4. verfügendeR Teil
	D.4.1. Allgemeines
	Siehe Leitlinien 12 bis 15 des Gemeinsamen Leitfadens.
	D.4.2. Standardstruktur
	Siehe Teil B.
	D.4.3. Untergliederungen
	Artikel können in Teilen, Titeln, Kapiteln und Abschnitten zusammengefasst und in nummerierte Absätze, unnummerierte Absätze, Buchstaben, Nummern, Ziffern und Gedankenstriche untergliedert werden: siehe Nummern 4.4, 4.5, 7.3 und 15.4 des Gemeinsamen L...
	Aus praktischen Gründen, insbesondere damit Bezugnahmen in allen Sprachen gleich lauten, muss die Unterteilung eines Textes in Sätze (die mit einem Großbuchstaben beginnen und mit einem Punkt enden) in allen Sprachfassungen gleich sein. Wenn dieser Gr...
	Da Artikel und Absätze unabhängige, in sich abgeschlossene Einheiten bilden, ist es nützlich und für die Klarheit des Textes häufig sogar unerlässlich, bestimmte Begriffe von einem Artikel oder Absatz zum anderen zu wiederholen sowie vollständige Bezu...
	Anstatt:
	„(1) Die Kommission trifft alle erforderlichen Maßnahmen...
	(2) Sie beschließt diese Maßnahmen gemäß dem Verfahren...“,
	ist Folgendes vorzuziehen:
	„(1) Die Kommission trifft alle erforderlichen Maßnahmen…
	(2) Die Kommission beschließt die in Absatz 1 genannten Maßnahmen gemäß dem Verfahren …“
	D.4.4. Aufzählungen
	D.4.4.1. Aufzählung ohne Einleitungssatz
	Es empfiehlt sich, das Verhältnis zwischen den verschiedenen Teilen einer Aufzählung wie folgt zu erläutern:
	D.4.4.2. Aufzählung nach vorangehendem Einleitungssatz
	Es ist darauf zu achten, dass jeder Teil einer Liste mit den anderen abgestimmt ist und ein direkter Bezug zum einleitenden Obersatz besteht. Zu diesem Zweck sollte die Einfügung von selbständigen Sätzen oder Absätzen in einer Aufzählung vermieden wer...
	Ferner sollte klargestellt werden, ob die dem Einleitungssatz nachfolgende Auflistung kumulativ, alternativ oder gemischt ist (siehe Abschnitt D.4.4.1). Dies sollte möglichst im Einleitungssatz selbst geschehen, beispielsweise durch Formulierungen wie...
	Einleitungssätze enden immer mit einem Doppelpunkt (:)  oder, wenn der Satz weitergeführt wird, ohne Satzzeichen (siehe zu Letzterem das Textbeispiel in Abschnitt C.7).
	D.4.4.3. Aufzählung in Tabellen
	D.4.5. Überschriften und Inhaltsverzeichnisse
	D.5. Anhänge
	D.5.1. Allgemeines
	Siehe Leitlinie 22 des Gemeinsamen Leitfadens.
	D.5.2. Form, Stil und Nummerierung
	D.5.3. Inhaltsverzeichnis
	D.6. INTERNe bezugnahmen
	D.6.1. Allgemeines
	Siehe Nummern 16, 16.1, 16.1.1, 16.2, 16.4, 16.7 bis 16.9 und 16.17 des Gemeinsamen Leitfadens.
	D.6.2. Allgemeine Bezugnahmen auf den Rechtsakt
	– „diese/die vorliegende Verordnung“
	– „diese/die vorliegende Richtlinie“
	– „dieser/der vorliegende Beschluss“
	D.6.3. Bezugnahmen auf Bezugsvermerke
	„im [ersten] Bezugsvermerk“
	D.6.4. Bezugnahmen auf Erwägungsgründe
	– Wenn der Rechtsakt mehrere nummerierte Erwägungsgründe enthält: „(in) Erwägungsgrund [1]“
	– Wenn der Rechtsakt nur einen Erwägungsgrund enthält: „(im) Erwägungsgrund“
	D.6.5. Bezugnahmen auf Teile des verfügenden Teils
	D.6.5.1. Zu verwendende Terminologie
	Zu verwenden ist die Formulierung der dritten Spalte der Tabelle in Nummer 15.4 des Gemeinsamen Leitfadens. Auf einer Auflistung vorausgehende Einleitungssätze kann mit Formulierungen wie „Einleitender Teil“ oder „Einleitungssatz“ Bezug genommen werden.
	D.6.5.2. Aufbau der Bezugnahme
	Bei Bezugnahmen auf eine Vorschrift ist häufig die Angabe einer Reihe von Untergliederungen erforderlich, um die betreffende Textstelle näher zu bezeichnen. In deutschen Texten wird in der Regel vom Allgemeinen zum Besonderen, also in absteigender Rei...
	– Artikel 1 Absatz 1 Satz 2
	– im Eingang zu Absatz 1 Unterabsatz 3
	… unter Buchstabe a zweiter Gedankenstrich des vorliegenden Absatzes.
	Artikel 2
	und nicht
	Abschnitt I Artikel 2.
	Da ein Anhang aufgrund seines Wesens einen integralen Bestandteil des Rechtsakts, dem er beigefügt ist, darstellt (siehe Nummer 22.3 des Gemeinsamen Leitfadens), sollten Bezugnahmen im Anhang auf einen Teil des verfügenden Teils so einfach formuliert ...
	Beispiel:
	–  „die Auflistung in Artikel 4 Absatz 3“.
	D.6.5.3. Mehrfache Bezugnahmen
	— Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Unterabsatz 2
	[nicht Absatz 1 Nummer 5 und 2 Unterabsatz 2].
	— erster und dritter Gedankenstrich
	Artikel 1, Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe c, Artikel 5 Absätze 2 und 3 und Artikel 6 bis 9
	Beispiel:
	Artikel 2, 3 und 4
	D.6.5.4. Bei Bezugnahmen zu vermeidende Ausdrücke
	„Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4 …“
	und nicht:
	„Das Verfahren nach den vorstehenden Absätzen …“
	und auch nicht:
	„Das Verfahren nach den oben erwähnten Absätzen 1 bis 4 …“
	und auch nicht (außer zur Vermeidung von Missverständnissen):
	„Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels …“
	D.6.6. Bezugnahmen auf Anhänge
	– Wenn der Rechtsakt nur einen Anhang enthält: „im Anhang“
	– Wenn der Rechtsakt mehr als einen Anhang enthält: „in Anhang [I]“
	Wenn Verwechslungsgefahr besteht, sollte eine Bezugnahme auf den Rechtsakt, in dem die Bezugnahme erfolgt, hinzugefügt werden: „der Anhang dieser [Verordnung]“ oder „[die Tabelle] im Anhang dieser [Verordnung] (nicht: … im Anhang beigefügt …).
	Anhänge sind notwendigerweise integraler Bestandteil des Rechtsakts, dem sie beigefügt sind (siehe Nummer 22.3 des Gemeinsamen Leitfadens). Wortfolgen wie „die integraler/fester Bestandteil dieser [Verordnung] sind“ sollten daher in Bezugnahmen auf An...
	D.7. EXTERNe Bezugnahmen
	D.7.1. Allgemeines
	Siehe Nummern 16, 16.1, 16.1.2, 16.2, 16.3 bis 16.10, 16.17 und 16.18 des Gemeinsamen Leitfadens.
	D.7.2. Bezugnahmen auf Primärrechtsakte
	D.7.2.1. Verträge
	D.7.2.2. Protokolle
	D.7.2.3. Beitrittsakte
	D.7.3. Bezugnahmen auf andere Rechtsakte
	D.7.3.1. Bezeichnung des Rechtsakts, auf den Bezug genommen wird
	Für Bezugnahmen auf andere Rechtsakte sind die folgenden Fundstellen maßgeblich:
	– für Bezugnahmen in den Titeln: Nummer 16.10.1 des Gemeinsamen Leitfadens;
	– für Bezugnahmen in den Bezugsvermerken: Nummer 16.10.2 des Gemeinsamen Leitfadens;
	– für Bezugnahmen im gesamten weiteren Verlauf des Rechtsaktes (Erwägungsgründe, Artikel und Anhänge): siehe Nummer 16.10.3 des Gemeinsamen Leitfadens.
	Als Ausnahme zum ersten Gedankenstrich der Nummer 16.10.3 des Gemeinsamen Leitfadens können bei Erwägungsgründen, Artikeln oder Anhängen, die eine Auflistung von Rechtsakten enthalten, diese Rechtsakte mit ihrem vollständigen Titel in der Liste selbst...
	Werden mehrere Rechtsakte derselben Art, die zudem von demselben Organ (bzw. denselben Organen) erlassen wurden, unmittelbar nacheinander und zum ersten Mal in Erwägungsgründen, Artikeln oder Anhängen aufgeführt, so werden die Art des Rechtsakts und d...
	Beispiel:
	„Die Rechte der Arbeitnehmer sollten weiterhin den Vorschriften der Mitgliedstaaten unterliegen, die in den Richtlinien 2002/14/EG* und 2009/38/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates genannt sind.
	__________________
	* Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 29).
	** Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierende...
	Werden mehrere Rechtsakte derselben Art nacheinander in den Erwägungsgründen, Artikeln oder Anhängen aufgeführt und sind diese Rechtsakte schon zuvor im vorliegenden Rechtsakt aufgeführt worden, so wird die Art des Rechtsaktes nur einmal erwähnt (anst...
	Beispiel:
	„Verordnungen (EU) 2017/1129 und (EU) 2017/1131“
	Nach dem AEUV , müssen die Titel von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten jeweils das Wort „delegiert“  bzw. den Wortteil „Durchführungs-“ beinhalten. Diese Worte müssen bei jeder Bezugnahme auf einen delegierten Rechtsakt oder Durchfü...
	Bestimmte Rechtsakte werden im Amtsblatt mit zwei Nummern veröffentlicht: Eine wird vom Autor vergeben und die andere vom Amt für Veröffentlichungen.  Beide Nummern müssen bei Bezugnahme auf den Rechtsakt angegeben werden.
	Beispiel:
	Aufgrund seiner Besonderheiten wird das Statut der Beamten und anderen Bediensteten der Union in Erwägungsgründen, Artikeln und Anhängen wie folgt angeführt:
	Für Bezugnahmen auf Rechtsakte, in denen im Titel eine Vorschrift eines der Verträge angeführt ist, siehe Abschnitt D.7.2.1.
	Nur die erste Veröffentlichung des Rechtsakts wird in der Fußnote angeführt. Weder spätere Änderungen noch Berichtigungen werden in der Fußnote genannt. Die einzige Ausnahme wird bei der Kodifizierung eines Rechtsakts gemacht, dessen Titel geändert wu...
	Bezugnahmen auf einen Rechtsakt müssen präzise sein. Deshalb sind allgemeine Bezugnahmen auf einen Rechtsakt insbesondere im verfügenden Teil zu vermeiden, und es sollte vielmehr, soweit möglich, auf einzelne Vorschriften des Rechtsakts Bezug genommen...
	Beispielsweise ist zu formulieren:
	„Das in Artikel 2 der Verordnung ... festgelegte Verfahren“
	und nicht:
	„Das in der Verordnung ... festgelegte Verfahren“
	D.7.3.2. Bezeichnung des Erwägungsgrunds, auf den Bezug genommen wird
	Siehe insgesamt für die Bezeichnung des Erwägungsgrundes Abschnitt D.6.4. und für die Bezeichnung des Rechtsaktes Abschnitt D.7.3.1.
	Beispiel:
	„in Erwägungsgrund 1 der Verordnung (EU) 2015/10“
	Wird auf Erwägungsgründe eines Rechtsaktes Bezug genommen, der vor dem 7. Februar 2000 erlassen wurde, als Erwägungsgründe noch nicht nummeriert wurden, sind Ordnungszahlen zu verwenden: „im [ersten] Erwägungsgrund“
	D.7.3.3. Bezeichnung der Untergliederung des verfügenden Teils, auf den Bezug genommen wird
	Siehe insgesamt für die Bezeichnung von Teilen des verfügenden Teils Abschnitt D.6.5, und für die Bezeichnung des Rechtsakts Abschnitt D.7.3.1.
	Beispiel:
	„Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2015/10“
	D.7.3.4. Bezeichnung des Anhangs, auf den Bezug genommen wird
	Siehe insgesamt für die Bezeichnung des Anhangs Abschnitt D.6.6. und für die Bezeichnung des Rechtsakts Abschnitt D.7.3.1.
	Beispiele:
	– Wenn der Rechtsakt nur einen Anhang enthält: „im Anhang der [Verordnung …]“
	– Wenn der Rechtsakt mehr als einen Anhang enthält: „Anhang [I] der [Verordnung …]“
	D.7.4. Bezugnahmen auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die EMRK
	Bei Bezugnahmen auf die Charta reicht es aus, auf die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ zu verweisen. Solche Bezugnahmen enthalten keinen Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt.
	Die Bezugnahme auf die EMRK lautet „Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“.
	D.7.5 Bezugnahmen auf Entschließungen und Beschlüsse des Europäischen Parlaments
	Beispiel:
	„die/der [Entschließung/Beschluss] des Europäischen Parlaments vom [27. November 2014] [zur Stärkung der Verbraucherrechte im digitalen Binnenmarkt ]*
	D.7.6. Bezugnahmen auf Entschließungen des Rates
	D.7.7. Bezugnahmen auf Mitteilungen der Kommission
	„Mitteilung der Kommission vom [25. Oktober 2013] [zur Stilllegung kerntechnischer Anlagen und Entsorgung radioaktiver Abfälle: Wahrnehmung der sich aus der Tätigkeit der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) im Rahmen des Euratom-Vertrags ergebenden Zus...
	D.7.8. Bezugnahmen auf Entscheidungen des Gerichtshofs
	Beispiele:
	D.7.9. Bezugnahmen auf völkerrechtliche Übereinkünfte
	Im Amtsblatt veröffentlichte völkerrechtliche Übereinkünfte werden immer mit der Amtsblattfundstelle aufgeführt, selbst wenn diese Übereinkünfte ursprünglich nicht Übereinkünfte der Union sondern z.B. solche des Europarates sind.
	Es wird auf die Seite des Amtsblatts Bezug genommen, auf der der Wortlaut der Übereinkunft beginnt, und nicht auf die Seite, auf der der Beschluss beginnt, dem die Übereinkunft beigefügt ist.
	Im Falle von nicht im Amtsblatt veröffentlichten Übereinkünften kann es hilfreich sein, Ort und Tag der Unterzeichnung anzugeben.
	Beispiele:
	D.7.10. Bezugnahmen auf Rechtsakte internationaler Organisationen
	D.7.11. Bezugnahmen auf nicht verbindliche Rechtsakte
	Siehe Leitlinie 17 des Gemeinsamen Leitfadens.
	D.7.12. Bezugnahmen auf das Amtsblatt der Europäischen Union
	Siehe Nummer 3.1 der Interinstitutionellen Regeln für Veröffentlichungen.
	D.8. DYNAMIsche uND STATIsChe Bezugnahmen
	D.8.1. Dynamische Bezugnahmen
	Bezugnahmen sind „dynamisch“, wenn man darunter die angeführte Vorschrift unter Berücksichtigung sämtlicher Änderungen versteht. Für eine ausführlichere Erläuterung siehe die Nummern 16.11 bis 16.13 und 16.17 des Gemeinsamen Leitfadens.
	Bei Bezugnahmen auf eine Vorschrift eines Unionsrechtsakts handelt es sich um dynamische Bezugnahmen, wenn nichts anderes angegeben ist. Bei einer Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Nicht-Unionsrechtsakts muss angegeben werden, dass sie dynamisch se...
	Beispiel einer dynamischen Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Unionsrechtsakts:
	D.8.2. Statische Bezugnahmen
	Eine Bezugnahme ist als statisch zu verstehen, wenn sie auf eine bestimmte Version einer Vorschrift verweist. Für ausführlichere Erläuterungen siehe Nummern 16.14 bis 16.17 des Gemeinsamen Leitfadens.
	Eine Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Unionsrechtsakts ist nur dann statisch, wenn es ausdrücklich angegeben ist. Bei einer Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Nicht-Unionsrechtsakts sollte angegeben werden, dass sie statisch ist, soweit das beab...
	Beispiel für eine statische Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Unionsrechtsakts in einer bestimmten Fassung an einem bestimmten Tag:
	„Artikel 10 der Verordnung (EU) … [in der durch die Verordnung (EU) …geänderten Fassung/geändert durch die Verordnung (EU) ...]“
	Beispiel einer statischen Bezugnahme auf eine Vorschrift eines Nicht-Unionsrechtsakts in ihrer ursprünglichen Fassung.
	D.9. Bezugnahmen auf einrichtungen
	D.9.1. Bezugnahmen auf die Union und die Europäische Atomgemeinschaft
	D.9.2. Bezugnahmen auf Unionsorgane und -einrichtungen
	D.9.3. Bezugnahmen auf Mitgliedstaaten
	D.9.4. Bezugnahmen auf Drittstaaten
	D.10. Bezugnahmen auf daten und fristen
	D.10.1. Allgemeines
	Ist das genaue Datum nicht bekannt, beispielsweise weil der betreffende Rechtsakt noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht wurde, werden drei Auslassungspunkte eingefügt, gefolgt von einer Erklärung in eckigen Klammern, wie das genaue Datum zu berechnen...
	Beispiel:
	D.10.2. Änderungsrechtsakte
	„Folgender Artikel wird eingefügt:
	„Artikel 7a
	Auf der Grundlage dieser Informationen unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2020 einen Bericht...“ “
	und nicht
	„Folgender Artikel wird eingefügt:
	„Artikel 7a
	… Auf der Grundlage dieser Informationen unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat innerhalb von fünf Jahren nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie einen Bericht...“ “
	D.10.3. Beginn von Zeiträumen
	D.10.4. Ende von Zeiträumen
	D.10.5. Fristen
	D.11. Bezugnahmen auf sprachen
	Für die Bezeichnung von Sprachen und ihrer Reihenfolge in mehrsprachigen oder einsprachigen Texten siehe Regeln 7.2.1 und 7.2.2 der Interinstitutionellen Regeln für Veröffentlichungen.
	D.12.   Fußnoten und Anweisungen an das Amt für Veröffentlichungen
	______________
	1 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
	+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 23/14 (2011/0298(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie einfügen.
	++ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 78/13 (2011/0295(COD) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen."
	ANHANG I
	Allgemeine Grundsätze (Leitlinien 1 bis 6)
	1 Die Rechtsakte der Union werden klar, einfach und genau abgefasst (().
	2 Bei der Abfassung der Rechtsakte der Union wird berücksichtigt, um welche Art von Rechtsakt es sich handelt, und insbesondere, ob er verbindlich ist oder nicht (Verordnung, Richtlinie, Beschluss, Empfehlung o. a.) (().
	3 Bei der Abfassung der Akte wird berücksichtigt, auf welche Personen sie Anwendung finden sollen, um diesen die eindeutige Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten zu ermöglichen, und von wem sie durchgeführt werden sollen.
	4 Die Bestimmungen der Akte werden kurz und prägnant formuliert, und ihr Inhalt sollte möglichst kohärent sein. Allzu lange Artikel und Sätze, unnötig komplizierte Formulierungen und der übermässige Gebrauch von Abkürzungen sollten vermieden werden.
	5 Während des gesamten Prozesses, der zur Annahme der Akte führt, wird bei der Abfassung der Entwürfe dieser Akte darauf geachtet, dass hinsichtlich Wortwahl und Satzstruktur dem mehrsprachigen Charakter der Rechtsvorschriften der Union Rechnung getra...
	6 Die verwendete Terminologie muss kohärent sein, und zwar ist auf Kohärenz sowohl zwischen den Bestimmungen ein und desselben Akts als auch zwischen diesem Akt und den bereits geltenden Akten, insbesondere denjenigen aus demselben Bereich, zu achten....
	Aufbau des Rechtsakts (Leitlinien 7 bis 15)
	7 Alle Akte von allgemeiner Art werden unter Zugrundelegung einer Standardstruktur abgefasst (Titel – Präambel – verfügender Teil – gegebenenfalls Anhänge) (().
	8 Die Titel von Akten enthalten eine möglichst knapp formulierte und vollständige Bezeichnung des Gegenstands, die nicht zu falschen Schlüssen in Bezug auf den Inhalt des verfügenden Teils führen darf. Gegebenenfalls kann dem Titel ein Kurztitel folgen.
	9 Die Bezugsvermerke sollen die Rechtsgrundlage des Akts und die wichtigsten Verfahrensschritte bis zu seiner Annahme angeben.
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